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Protokoll einer Artenschutzprifung (ASP) — Gesamtprotokoll —
A.) Antragsteller (Angaben zum Plan/Vorhaben)

Alilgemeine Angaben
PlanVorhaben (Bezeichnung): H10chstspannungsleitung Osterath — Philippsburg ("Ultranet”)

Plan-/Vorhabentréger (Name): AMPrion GmbH Antragstellung (Datum): S€Ptember 2023

Hbchstspannungsleitung Osterath — Philippsburg; Gleichstrom Vorhaben gemaB Nr. 2 der Anlage zu § 1 Abs. 1
BBPIG ("Ultranet") Hochspannungs-Gleichstrom-Ubertragungstechnik (HGU)

Die Amprion GmbH plant die Errichtung und den Betrieb einer +380-kV-Freileitung in Hochspannungs-Gleichstrom-
Ubertragungstechnik (HGU) sowie den temporaren Drehstrombetrieb in dem 29,5 km langen Abschnitt "Osterath -
Rommerskirchen" des Gesamtvorhabens ,Hochstspannungsleitung Osterath — Philippsburg; Gleichstrom®.

Stufe I: Vorpriifung (Artenspektrum/Wirkfaktoren)

Ist es moglich, dass bei FFH-Anhang IV-Arten oder européischen Vogelarten die
Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG bei Umsetzung des Plans bzw. Realisierung  [@]ja [ nein
des Vorhabens ausgeldst werden?

Stufe lI: Vertiefende Priufung der Verbotstatbestande
(unter Voraussetzung der unter B.) (Anlagen ,Art-fir-Art-Protokoll‘) beschriebenen MaBnahmen und Griinde)
Nur wenn Frage in Stufe | ,ja“:
Wird der Plan bzw. das Vorhaben gegen Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG
verstoBen (ggf. trotz VermeidungsmaBnahmen inkl. vorgezogener Ausgleichs- Oija [®] nein
maBnahmen oder eines Risikomanagements)?

Arten, die nicht im Sinne einer vertiefenden Art-fir-Art-Betrachtung einzeln geprift wurden:

Beartindung: Bei den folgenden Arten liegt kein VerstoB gegen die Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG vor (d.h. keine erhebliche Stérung
der lokalen Population, keine Beeintrachtigung der dkologischen Funktion ihrer Lebensstéatten sowie keine unvermeidbaren Verletzungen
oder Tétungen und kein signifikant erhohtes Totungsrisiko). Es handelt sich um Irrgédste bzw. um Allerweltsarten mit einem landesweit
glnstigen Erhaltungszustand und einer groBen Anpassungsfahigkeit. AuBerdem liegen keine ernst zu nehmende Hinweise auf einen
nennenswerten Bestand der Arten im Bereich des Plans/Vorhabens vor, die eine vertiefende Art-fir-Art-Betrachtung rechtfertigen wirden.

Allerweltsarten:

Dachs, Feldhase, Fuchs, Hermelin, Igel, Maulwurf, Reh, Waldmaus, Wildkanninchen, Wildschwein, Amsel, Austernfischer,
Bachstelze, Blasshuhn, Blaumeise, Buchfink, Buntspecht, Dohle, Domgrasmiicke, Eichelhaher, Elster, Fitis,
Gartenbaumlaufer, Gartengrasmuicke, Gebirgsstelze, Goldammer, Graugans, Grunfink, Griinspecht, Halsbandsittich,
Haubentaucher, Hausrotschwanz, Haussperling, Heckenbraunelle, Hockerschwan, Hohltaube, Jagdfasan, Kanadagans,
Klappergrasmiicke, Kleiber, Kohimeise, Kolkrabe, Mauersegler, Misteldrossel, Monchsgrasmiicke, Nilgans, Rabenkrahe,
Reiherente, Ringdrossel, Ringeltaube, Rohrammer, Rotkehichen, Schwanzmeise, Singdrossel, Stieglitz, Stockente,
StraBentaube, Sumpfmeise, Temminckstrandlaufer, Wacholderdrossel, Wiesenschafstelze, Wintergoldhdhnchen,
Zaunkonig, Zilpzalp, Bergmolch, Erdkréte, Grinfrosch-Komplex, Teichfrosch, Teichmolch, Schmickschildkrote

Stufe Ill: Ausnahmeverfahren

Nur wenn Frage in Stufe ll ,ja*:

1. Istdas Vorhaben aus zwingenden Griinden des Uberwiegenden o6ffentlichen i et
Interesses gerechtfertigt? 12 fen

2. Koénnen zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden? Oja [ nein

3. Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei européischen Vogel- O [ s
arten nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten guinstig bleiben? ja el
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Artenschutzprifung (Angaben zum Plan/Vorhaben) Seite 2

Antrag auf Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG

Nur wenn alle Fragen in Stufe Il ,,ja*“:

[[] Die Realisierung des Plans/des Vorhabens ist aus zwingenden Griinden des tiberwiegenden
offentlichen Interesses gerechtfertigt und es gibt keine zumutbare Alternative. Der Erhaltungszustand
der Populationen wird sich bei europaischen Vogelarten nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-
Arten glinstig bleiben. Deshalb wird eine Ausnahme von den artenschutzrechtlichen Verboten gem.

§ 45 Abs. 7 BNatSchG beantragt. Zur Begriindung siehe ggf. unter B.) (Anlagen ,Art-fir-Art-Protokoll”).

Nur wenn Frage 3. in Stufe lll ,nein*“:

(weil bei einer FFH-Anhang IV-Art bereits ein ungiinstiger Erhaltungszustand vorliegt)

[C] Durch die Erteilung der Ausnahme wird sich der unglinstige Erhaltungszustand der Populationen nicht
weiter verschlechtern und die Wiederherstellung eines glinstigen Erhaltungszustandes wird nicht
behindert. Zur Begriindung siehe ggf. unter B.) (Anlagen , Art-flir-Art-Protokoll”).

Antrag auf Befreiung nach § 67 Abs. 2 BNatSchG

Nur wenn eine der Fragen in Stufe lll ,nein*:
[J Im Zusammenhang mit privaten Griinden liegt eine unzumutbare Belastung vor. Deshalb wird eine
Befreiung von den artenschutzrechtlichen Verboten gem. § 67 Abs. 2 BNatSchG beantragt.
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B.) Antragsteller (Anlage ,,Art-fir-Art-Protokoll*)

Brutvogel

Baumfalke (Falco subbuteo)

Angaben zur Artenschutzprifung fir einzelne Arten
(FUr alle Arten, die im Sinne einer vertiefenden Art-fur-Art-Betrachtung geprift werden, einzeln bearbeiten!)

Durch Plan/Vorhaben betroffene Art:| Baumfalke (Falco subbuteo)

Schutz- und Geféahrdungsstatus der Art

Rote Liste-Status Messtischblatt
[ FFH-Anhang IV-Art 3
g Deutschland 47052, 48063,

[« europaische Vogelart Nordrhein-Westfalen 3 4906-1
Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen Erhaltungszustand der lokalen Population

. . r . . (Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Stérung (11.3 Nr. 2)
v atlantische Region kontinentale Region oder voraussichtlichem Ausnahmeverfahren (I11))

| lgrim | glnstig [ A gunstig / hervorragend

Iv gelb ungunstig / unzureichend "B gunstig / gut

unguinstig / schlecht I~ c ungiinstig / mittel - schlecht

Arbeitsschritt 11.1: Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Art

(ohne die unter 11.2 beschriebenen Maf3nahmen)

Der Baumfalke besiedelt halboffene bis offene Landschaften. Er nutzt Gehdlze, Baumgruppen und -
reihen in Parklandschaften, lichte Walder und Randbereiche grol3erer Walder als Neststandort.
Baumfalken legen keinen eigenen Horst an, sondern beziehen alte Nester, z. B. von Rabenkréhen oder
anderen Greifvogeln. Die Art kann dann auch auf Bauwerken (z. B. Gittermasten) briten.

Flacheninanspruchnahme: "Verlust oder Beeintrachtigung von Vegetation und Habitaten"
(baubedingt) und Verlust von Vegetation und Habitaten" (anlagebedingt):

Der Baumfalke ist in den MTB Willich (4705-2), Neuss (4806-3) und Pulheim (4906-1) gelistet. Von
Ornitho.de liegt ein sicherer Brutnachweis aus dem Jahr 2018 nérdlich des Solarparks Broich an der
Brickenrampe der Deponie vor (MTB Pulheim). Der Fundort liegt in der Nahe von Mast 4207/2
(Masterhdhung) jedoch nicht im Bereich der Arbeitsflache. Bei der projektbezogenen Kartierung in den
Jahren 2021 und 2022 wurde der Baumfalke jagend im auf3ersten Norden an einem der grof3en
Abgrabungsgewasser und ein Uberfliegendes Tier in einer Feldflur im auR3ersten Sitden gesichtet.
Obwohl im Untersuchungsraum geeignete Bruthabitate vorhanden sind, konnte ein solches Vorkommen
bei der Kartierung nicht nachgewiesen werden. Die Beobachtungen sind als seltene Nahrungsgaste
einzustufen. Dartber hinaus liegen keine konkreten Fundnachweise vor. Bei der projektbezogenen
Horstkartierung wurden insgesamt 35 Horste erfasst, die potenziell vom Baumfalken bezogen werden
kénnen. Darunter 18 Horste auf Ba&umen, die sich auf3erhalb der Eingriffsbereiche befinden. Neun Horste
befinden sich auf Masten des gegenstandlichen Vorhabens (4588/247, 4570/53 (2 Horste), 4207/11, 15,
18, 21 (2 Horste) und 25) und acht auf Masten von Fremdleitungen, davon waren jeweils zwei Horste
vom Turmfalken und zwei von der Rabenkréhe besetzt. Die Horste in den Masten wurden urspringlich
von der Rabenkréhe errichtet. Lediglich bei Bestandsmast 4207/18 konnte eindeutig die Brut einer
Rabenkrahe festgestellt werden. Eine Brut des Turmfalken in den beiden Horsten von Mast 4207/21
konnte nicht sicher bestétigt werden.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Baumfalke, welcher im UR nachgewiesen wurde,
Nester der Rabenkrahe auf Gittermasten der Bestandsleitung bezieht.
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Artenschutzpriufung (,,Art-fir-Art-Protokoll*) Baumfalke Seite 2

Beeintrachtigung durch Schallimmissionen:

Bei dem Baumfalken handelt es sich nach GARNIEL & MIERWALD (2019) nicht um eine als
larmempfindlich einzustufende Art.

Beeintrachtigungen durch Schallimmissionen sind fir diese Art nicht relevant. Der Verbotstatbestand der
Stérung (8 44 (1) Nr. 2 BNatSchG) sowie eine daraus resultierende Tétung und Zerstérung von
Fortpflanzung- und Ruhestatten (8 44 (1) Nr. 1 und 3 BNatSchG) sind auszuschliel3en.

Beeintrachtigung durch visuelle Stérungen:

Der Baumfalke ist in den MTB-Quadranten Willich (4705-2), Neuss (4806-3) und Pulheim (4906-1)
gelistet. Bei der projektbezogenen Kartierung wurden keine Brutvorkommen festgestellt. Ein Fundpunkt
von Ornitho.de wurde fur den Bereich von Mast 4207/2 gemeldet. Hier handelt es sich um einen sicheren
Brutnachweis aus 2018 ohne exakte Verortung. Bei der projektbezogenen Horstkartierung wurden 35
Horste erfasst, die potenziell vom Baumfalken bezogen werden kénnen, darunter 18 Horste auf Baumen,
neun auf Masten des gegenstandlichen Vorhabens (4588/247, 4570/53 (2 Horste), 4207/11, 15, 18, 21
(2 Horste), 25) und acht auf Masten von Fremdleitungen. Von den insgesamt erfassten Horsten liegen
20 innerhalb der Fluchtdistanz des Baumfalken, die Uber visuelle Stérungen von Neubau, Rickbau,
Masterh6hung sowie Uber Isolatorentausch betroffen sein kdnnen. Letzteres gilt nur, falls die vom
Isolatorentausch betroffenen Maststandorte als Brutplatz genutzt werden. Eine erhebliche bauzeitliche
Stérung des Baumfalken nach § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG ist daher nicht auszuschlief3en.

Meidung trassennaher Fldchen durch Véqgel (anlagebedingt):

Ein Meideverhalten bzgl. Hochspannungsfreileitungen ist fir diese Art nicht bekannt. Vielmehr nutzt der
Baumfalke Masten auch als Neststandort, indem er alte Nester von z. B. Rabenkrahen nutzt.

Verunfallung von Voégeln durch Leitungsanflug (Kollision):

Der Baumfalke hat gemal BERNOTAT & DIERSCHKE (2021) einen mittleren vMGI (C), aber bildet
keine regelméaRigen und raumlich klar verortbaren Ansammlungen. Somit ist von keiner signifikanten
Erh6hung des Toétungsrisikos auszugehen.

Das Eintreten des Verbotstatbestandes der Tétung (8 44 (1) Nr.1 BNatSchG) kann somit ausge-
schlossen werden.

Arbeitsschritt 11.2: Einbeziehung von Vermeidungsmafinahmen und des
Risikomanagements

V01 — Okologische Baubegleitung
V02 — Zeitliche Beschrankung der Baufeldfreimachung (Brutvégel)

V04 — Zeitliche Beschrankung der Bautatigkeit und der Unterhaltungsmaflinahmen
(stérungsempfindliche Brutvogel)

V16 — Vermeidung der Beeintrachtigung horstbewohnender Arten
Eine ausfuhrliche MaRnahmendarstellung ist dem LBP (Anhang B) zu entnehmen.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Baumfalke, welcher im UR nachgewiesen wurde,
Nester der Rabenkrahe auf Gittermasten der Bestandsleitung bezieht.
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Artenschutzpriufung (,,Art-fir-Art-Protokoll*) Baumfalke Seite 3

Missen die BaumalBnahmen aus technischen Griinden innerhalb der Brutzeit durchgefiihrt werden, sind
die im Rahmen der MaRnahme Vermeidung der Beeintrachtigung horstbewohnender Arten (V16)
vorgefundenen Horste/Nester auf den beiden Rickbaumasten 4588/239 und 241 und auf Masten, fir
die eine Erhéhung, eine Seilregulage oder eine Umbeseilung vorgesehen ist, im Zeitraum Anfang
September bis Ende Februar zu entfernen, um eine wiederholte Nutzung oder Nachnutzung wahrend
der Bauphase zu vermeiden.

Erfolgt die Feststellung von Horsten/Nestern bei den 0.g. Masten innerhalb der Brutzeit, so kdnnen die
Nester am Standort verbleiben, sofern sie unbesetzt sind und die Arbeiten kdnnen durchgefiihrt werden.
Sind die Nester besetzt, werden die Arbeiten bei Rickbau, Erhéhung, Umbeseilung und Seilregulage
bis zum Ende der Brutzeit ausgesetzt.

Nester auf Masten, fir die ein Isolatorentausch vorgesehen ist, sind, wenn mdglich, zu erhalten. Ist das
Nest aufgrund der technischen Umsetzung nicht zu erhalten, ist dieses im Zeitraum Anfang September
bis Ende Februar zu entfernen.

Da das Angebot von Horsten im Untersuchungsraum aufgrund des Vorkommens des Kolkrabens und
der Rabenkréhe kein limitierender Faktor ist und zudem die parallel verlaufende Fremdleitung
ausreichend Nistmoglichkeiten bietet, ist ein Ausbringen von Nisthilfen fir die entnommenen Horste nicht
erforderlich.

Um erhebliche Stérungen im Sinne des § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG durch visuelle Stérungen in den
genannten Eingriffsbereichen auszuschlieRen, erfolgt durch die Okologische Baubegleitung (V01) eine
Kontrolle der Bereiche um die Eingriffsflachen in der Fluchtdistanzen des Baumfalken auf vorhandene
Brutplatze. Werden solche festgestellt, erfolgt eine zeitliche Beschrankung der Bautétigkeit (V04)
innerhalb des spezifischen Brutzeitraums des Baumfalken (Anfang Mai bis Ende August; (LANUV,
2023a).

Unter Bertcksichtigung der VermeidungsmalRnahmen kann das Eintreten der Verbotstatbestéande nach
§ 44 (1) Nr. 1 bis 3 BNatSchG ausgeschlossen werden.

Arbeitsschritt I1.3: Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestande
(unter Voraussetzung der unter 1.2 beschriebenen Maf3nahmen)

1. Werden evtl. Tiere verletzt oder getotet?
(auBer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tétungen, bei einem nicht signifikant erhéhten
Toétungsrisiko oder infolge von Nr. 3)

[ ja ¥ nein

2. Werden evtl. Tiere wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, M a
Uberwinterungs- und Wanderungszeiten so gestort, dass sich der
Erhaltungszustand
der lokalen Population verschlechtern kbénnte?

3. Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestétten aus der Natur entnommen, M a
beschadigt oder zerstort, ohne dass deren 6kologische Funktion im
raumlichen Zusammenhang erhalten bleibt?

4. Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der
Natur entnommen, sie oder ihre Standorte beschadigt oder zerstort, ohne dass
deren 6kologische Funktion im rdumlichen Zusammenhang erhalten bleibt?

[¥ nein

[¥ nein

[ ja ¥ nein

Arbeitsschritt 1l Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen
(wenn mindestens eine der unter 1.3 genannten Fragen mit ,ja“ beantwortet wurde)
1. Ist das Vorhaben aus zwingenden Griinden des Uberwiegenden offentlichen Tja [ nein
Interesses gerechtfertigt?*
2. Koénnen zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden?* Tja [ nein
3. Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei europaischen Vogelarten Tja [ nein

nicht verschlechtern bzw. bei FFH-AnhangIV-Arten glinstig bleiben?
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B.) Antragsteller (Anlage ,,Art-fur-Art-Protokoll®)

Bluthanfling (Carduelis cannabina)

Angaben zur Artenschutzprifung fir einzelne Arten
(FUr alle Arten, die im Sinne einer vertiefenden Art-fur-Art-Betrachtung gepriift werden, einzeln bearbeiten!)

Durch Plan/Vorhaben betroffene Art: | Bluthanfling (Carduelis cannabina)

Schutz- und Gefahrdungsstatus der Art

Rote Liste-Status Messtischblatt
[ FFH-Anhang V-Art * 4705-2, 4705-4,
g Deutschland 4805-2. 4806-1.
I europaische Vogelart Nordrhein-Westfalen 3 4806-3, 4906-1,
4906-3
Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen Erhaltungszustand der lokalen Population
. . . . (Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Stérung (11.3 Nr. 2)
v atlantische Region [ kontinentale Region oder voraussichtlichem Ausnahmeverfahren (111))
| lgrlin | glinstig A giinstig / hervorragend
Iv gelb ungunstig / unzureichend T B gunstig / gut
ungtinstig / schlecht ¢ unginstig / mittel - schlecht

Arbeitsschritt II.1: Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Art
(ohne die unter 1.2 beschriebenen Maf3nahmen)

Der Bluthanfling ist an allen relevanten MTB-Quadranten gelistet und wurde bei der projektbezogenen
Kartierung in den Jahren 2021 und 2022 im gesamten Untersuchungsraum mit insgesamt 18 Revieren
nachgewiesen. Zudem liegen von Ornitho.de einige Fundpunkte vor. Als Bruthabitat dienen die
schmalen Gebiisch- bzw. Heckenstrukturen inmitten der Acker, siedlungsnahe Ziergeholze, Gebiische
innerhalb der ehemaligen Kiesgrube siiddstlich der Umspannanlage Gohrpunkt und insbesondere eine
Baumschule im Norden, wo insgesamt vier Reviere innerhalb der hier befindlichen Nadelgehdlze
ausgemacht wurden.

Flacheninanspruchnahme: "Verlust oder Beeintrachtiqung von Vegetation und Habitaten"
(baubedingt) und Verlust von Vegetation und Habitaten" (anlagebedingt):

Eingriffe im Bereich von Revieren finden an den Masten 4588/252 (Baumschule, Baueinsatzkabel; siehe
Karte 5.2.2, Blatt 1), 4588/239 und 1239 (Gebusch, Arbeitsflache fiur Riickbau und Neubau eines Mastes;
siehe Karte 5.2.2, Blatt 3), 4206/22 (Geblisch, Zuwegung und Arbeitsflache; siehe Karte 5.2.2, Blatt 5)
statt. Im Bereich von Mast 4206/46 wurde auch ein Revier des Bluthanflings abgegrenzt, jedoch liegen
die Arbeitsflache und Zuwegung auf einem Acker, sodass dort kein Bruthabitat betroffen ist. Zusatzlich
zu den Nachweisen der Kartierung wird der Bluthanfling im MTB Korschenbroich (4805-2) aufgefuhrt. Im
Bereich der in diesem Quadranten geplanten Arbeitsflachen und temporaren Zuwegungen sind keine
geeigneten Bruthabitate vorhanden. Die Fundpunkte von Ornitho.de liegen ebenfalls nicht in Eingriffs-
bereichen.

Da die Bruten des Bluthanflings in lockeren Brutgemeinschaften (2 —12 BP) mit gelegentlicher
Zusammenballung von Nestern bei geklumptem Nistplatzangebot stattfinden (LANUV, 2023a), ist im
Bereich des betroffenen Reviers mit Brutverdacht innerhalb der Weihnachtsbaumkultur im &ufR3ersten
Norden des Untersuchungsraums (Baueinsatzkabel inkl. Schutzstreifen) ein Ausweichen in
angrenzende Bereiche innerhalb der Weihnachtsbaumkultur mdglich, da dort ein ausreichendes
Nistplatzangebot vorhanden ist (siehe Karte 5.2.2, Blatt 1).

Die Arbeitsflachen und temporare Zuwegung fir Rickbau und Neubau der Maste 4588/239 und 1239
(Ackerflache und Geblisch) liegen nur sehr kleinflichig und randlich im Bereich eines Reviers des
Bluthanflings. Es ist davon auszugehen, dass innerhalb des Reviers ausreichend Ausweichhabitate zur
Verfugung stehen. Im Bereich des Mastes 4206/22 (Gebiisch, Zuwegung und Arbeitsflache; siehe Karte
5.2.2, Blatt 5) kann es baubedingt zu einem Verlust einer Fortpflanzungs- und Ruhestatte des
Bluthanflings kommen. Im Umfeld des Eingriffsbereiches liegen ausreichend Ausweichhabitate vor,
sodass die dkologische Funktion im rAumlichen Zusammenhang erhalten bleibt.
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Verlust oder Beeintrachtigung von Vegetation und Habitaten durch Gehélzriickschnitt im
Schutzstreifen:

Durch den Ruickschnitt kann es potenziell zu einem Verlust oder einer Beeintréchtigung von Vegetation und
Habitaten und somit zu einer Tétung von Individuen und einer Zerstérung von Fortpflanzungs- und
Ruhestatten (8§ 44 (1) Nr. 1 und 3 BNatSchG) kommen.

Beeintrachtigung durch Schallimmissionen:

Bei dem Bluthanfling handelt es sich nach GARNIEL & MIERWALD (2019) nicht um eine als larmempfindlich
einzustufende Art.

Beeintrachtigungen durch Schallimmissionen sind fur diese Art nicht relevant. Der Verbotstatbestand der
Stérung (844 (1) Nr. 2 BNatSchG) sowie eine daraus resultierende Toétung und Zerstérung von
Fortpflanzung- und Ruhestéatten (§ 44 (1) Nr. 1 und 3 BNatSchG) sind auszuschlie3en.

Beeintrachtiqung durch visuelle Stérungen:

Der Bluthanfling weist eine geringe Fluchtdistanz auf (GASSNER et al., 2010) und ist somit nicht von visuellen
Stérungen betroffen. Das Eintreten der Verbotstatbestdnde der Totung und der Zerstérung von
Fortpflanzungs- und Ruhestétten (8 44 (1) Nr. 1 und 3 BNatSchG) kann fur diese Art ausgeschlossen werden.

Meidung trassennaher Fldchen durch Vogel (anlagebedingt):

Ein Meideverhalten bzgl. Hochspannungsfreileitungen ist fur diese Art nicht bekannt.

Somit ist eine erhdhte Meidung trassennaher Flachen durch das Vorhaben und eine daraus resultierende
Zerstorung von Fortpflanzungs- und Ruhestétten nach § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG auszuschlie3en.

Verunfallung von Vogeln durch Leitungsanflug (Kollision):

Der Bluthéanfling hat geméa BERNOTAT & DIERSCHKE (2021) einen geringen vMGI (D). Somit ist von keiner
signifikanten Erh6hung des Tétungsrisikos auszugehen.

Das Eintreten des Verbotstatbestandes der Tétung (8 44 (1) Nr.1 BNatSchG) kann somit ausgeschlossen
werden.

Arbeitsschritt I1.2: Einbeziehung von Vermeidungsmalnahmen und des
Risikomanagements

V01 — Okologische Baubegleitung

V02 — Zeitliche Beschrankung der Baufeldfreimachung (Brutvogel)

V04 — Zeitliche Beschrankung der Bautatigkeit

Eine ausfuhrliche MalRBhahmendarstellung ist dem LBP (Anhang B) zu enthnehmen.

Durch die MaRnahme zeitliche Beschrankung der Baufeldfreimachung (01. Oktober bis 28. Februar)
kann eine T6tung nach § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG von Individuen, die im Bereich von Gehdlzen der Flache
fur die Baueinsatzkabel und dessen Schutzstreifen sowie der Arbeitsflachen und der Zuwegungen der
oben genannten Maste briten, vermieden werden. Findet die Baufeldfreimachung innerhalb der Brutzeit
des Bluthanflings statt (Anfang April bis Ende August) erfolgt durch die Okologische Baubegleitung eine
Kontrolle der Eingriffsbereiche auf vorhandene Brutplatze. Werden solche festgestellt, erfolgt eine
zeitliche Beschréankung der Bautatigkeit innerhalb des o0.g. Brutzeitraums. Im Umfeld der
Eingriffsbereiche liegen ausreichend Ausweichhabitate vor, sodass die 0Okologische Funktion im
raumlichen Zusammenhang erhalten bleibt.

Da sich die Ruckschnitte im Schutzstreifen auf kleinrAumige Bereiche beschrénken, ist unter der
Berucksichtigung der MalRnahme der zeitlichen Beschrankung der Baufeldfreimachung mit keinen
Beeintrachtigungen zu rechnen. Eine Tétung von Individuen (8 44 (1) Nr. 1 BNatSchG) wird somit
vermieden. Aufgrund der Kleinrdumigkeit ist davon auszugehen, dass fur potenziell vorhandene
gehdlzbriitende Arten, die gewohnlich jedes Jahr ein neues Nest bauen, in benachbarten Bereichen
ausreichend Ersatzhabitat zur Verfiigung steht.
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Auch kdnnen sich bei Rickschnitten von Teilen von Pflanzen die Bereiche schnell regenerieren. Somit bleibt
die Okologische Funktion im raumlichen Zusammenhang erhalten, sodass der Verbotstatbestand der
Zerstorung von Fortpflanzungs- und Ruhestétten (8§ 44 (1) Nr. 3 BNatSchG) nicht eintritt.

Unter Berucksichtigung der Vermeidungsmaf3nahmen kann das Eintreten der Verbotstatbestande nach § 44
(1) Nr. 1 bis 3 BNatSchG ausgeschlossen werden.

Arbeitsschritt 11.3: Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestande
(unter Voraussetzung der unter 1.2 beschriebenen Maf3nahmen)

1. Werden evtl. Tiere verletzt oder getttet?
(auBer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tétungen, bei einem nicht signifikant erhéhten
Toétungsrisiko oder infolge von Nr. 3)

[ja ¥ nein

2. Werden evitl. Tiere wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Tja ¥ nein

Uberwinterungs- und Wanderungszeiten so gestort, dass sich der
Erhaltungszustand
der lokalen Population verschlechtern kénnte?

3. Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestétten aus der Natur entnommen, M a
beschéadigt oder zerstort, ohne dass deren 6kologische Funktion im
raumlichen Zusammenhang erhalten bleibt?

4. Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der
Natur entnommen, sie oder ihre Standorte beschadigt oder zerstort, ohne dass
deren 6kologische Funktion im rdumlichen Zusammenhang erhalten bleibt?

¥ nein

[ ja ¥ nein

Arbeitsschritt IlI: Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen
(wenn mindestens eine der unter 1.3 genannten Fragen mit ,ja“ beantwortet wurde)
1. Ist das Vorhaben aus zwingenden Grinden des Uberwiegenden offentlichen Tja [ nein
Interesses gerechtfertigt?*
2. Koénnen zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden?* Tja [ nein
3. Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei europaischen Vogelarten Tja [ nein

nicht verschlechtern bzw. bei FFH-AnhangIV-Arten ginstig bleiben?
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B.) Antragsteller (Anlage ,,Art-fur-Art-Protokoll®)

Feldlerche (Alauda arvensis)

Angaben zur Artenschutzprifung fir einzelne Arten
(FUr alle Arten, die im Sinne einer vertiefenden Art-fur-Art-Betrachtung gepriift werden, einzeln bearbeiten!)

Durch Plan/Vorhaben betroffene Art:| Feldlerche (Alauda arvensis)

Schutz- und Gefahrdungsstatus der Art

Rote Liste-Status Messtischblatt
[ FFH-Anhang V-Art * 4705-2, 4705-4,
g Deutschland 4805-2. 4806-1.
[» européische Vogelart Nordrhein-Westfalen 3S 4806-3, 4906-1,
4906-3
Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen Erhaltungszustand der lokalen Population
. . r . . (Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Stérung (11.3 Nr. 2)
v atlantische Region kontinentale Region oder voraussichtlichem Ausnahmeverfahren (I11))
| lgrim | glnstig [ A gunstig / hervorragend
l* gelb  unglnstig / unzureichend B gnstig / gut
ungunstig / schlecht — c ungnstig / mittel - schlecht

Arbeitsschritt 11.1: Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Art

(ohne die unter 1.2 beschriebenen Maf3nahmen)

Die Feldlerche ist in allen relevanten MTB-Quadranten gelistet. Sie ist eine ausgesprochene
Offenlandart, sie besiedelt groRflachig zusammenhangende Agrarflachen wie reich strukturiertes
Ackerland, extensiv genutzte Grinlander und Brachen sowie grof3ere Heidegebiete. Im Rahmen der
projektbezogenen Kartierungen wurden insgesamt 127 Feldlerchen-Reviere festgestellt. Die Abfrage bei
Ornitho.de ergab ebenfalls zahlreiche Hinweise auf Brutvorkommen im Untersuchungsraum. Der
Meerbuscher Aktionskreis fir Tierrechte und Naturschutz meldete ein Vorkommen sidlich der
Umspannanlage Osterath. Vom NABU Bezirksverband Krefeld/Viersen liegt eine Meldung fur die
Gemeinde Willich vor. Gemald Angaben der Biologischen Station Rhein-Erft-Kreis ist die Feldlerche
regelmaRiger Brutvogel im MTB Neuss (4906-3).

Flacheninanspruchnahme: "Verlust oder Beeintrachtigung von Vegetation und Habitaten"
(baubedingt) und Verlust von Vegetation und Habitaten" (anlagebedingt):

Das Bundesamt fur Naturschutz (BfN/http://ffh-vp-info.de/FFHVP) verweist auf Meideverhalten der
Feldlerche zu Freileitungen. Zu einer vollstandigen Meidung kam es nur fur den Bereich bis zu 50 m. Im
Bereich bis zu 200 m kam es zu einer partiellen Meidung mit abnehmender Intensitat. In einer Entfernung
von bis zu 300 m wurden nur geringe Meideeffekte festgestellt (Altemiller & Reich 1997:118)

Infolge dieses Meideverhaltens finden Eingriffe im Bereich von Revieren nur an Arbeitsflachen und
Zuwegungen von Mast 4688/3 (Neubau einer Leitung, siehe Karte 5.2.2, Blatt 1) sowie sehr kleinflachig
und randlich im Bereich der Bestandsleitung an der Arbeitsflache von Mast 4207/6 (Karte 5.2.2, Blatt 8)
und an der Zuwegung von Mast 4207/26 (Karte 5.2.2, Blatt 10) statt.

Im Bereich von Mast 3 des Neubaus der Leitung 4688 wurden im Rahmen der projektbezogenen
Kartierung zwei Reviere der Feldlerche erfasst. Die Amprion GmbH hat im Zuge des Hochspannungs-
Gleichstrom-Ubertragungs-Projekts Ultranet die Errichtung einer Konverterstation in Meerbusch-
Osterath geplant. Der Neubau des Konverters und die nérdlich angrenzenden Begrinungs- und
Ausgleichsmalinahmen liegen im Bereich dieser beiden Reviere der Feldlerche. Dieses Vorhaben wurde
im Rahmen einer gesonderten Planfeststellung genehmigt. In dem dazu vorliegenden
Landschaftspflegerischen Begleitplan wurde bereits der Verlust der zwei Reviere der Feldlerche
beriicksichtigt und eine entsprechende CEF-Maflinahme konzipiert. Als CEF-MalRnahme steht eine ca.
4,9 ha groRe Ackerflache zur Verfigung. Die Flache liegt im Rhein-Kreis Neuss, in ca. 2 km Entfernung
(RMP STEPHAN LENZEN LANDSCHAFTSARCHITEKTEN, 2020). Die Umsetzung der vorgezogenen
Ausgleichsmaf3-nahme war fir den Winter 2020/21 geplant. Die Ausgangsflachen standen somit ab der
Brutsaison 2021 bereits zur Verfiigung.
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Verlust oder Beeintrachtigung von Vegetation und Habitaten durch Gehdlzriickschnitt im
Schutzstreifen:

Die Feldlerche ist eine Offenlandart. Ein Verlust oder eine Beeintrédchtigung von Vegetation und
Habitaten und somit eine Totung von Individuen und eine Zerstdérung von Fortpflanzungs- und
Ruhestéatten durch Geholzrickschnitt (§ 44 (1) Nr. 1 und 3 BNatSchG) kann ausgeschlossen werden.

Beeintrachtigung durch Schallimmissionen:

Bei der Feldlerche handelt es sich nach GARNIEL & MIERWALD (2019) nicht um eine als larmempfindlich
einzustufende Art.

Beeintrachtigungen durch Schallimmissionen sind fur diese Art nicht relevant. Der Verbotstatbestand der
Stérung (844 (1) Nr. 2 BNatSchG) sowie eine daraus resultierende Totung und Zerstérung von
Fortpflanzung- und Ruhestéatten (§ 44 (1) Nr. 1 und 3 BNatSchG) sind auszuschlie3en.

Beeintrachtiqung durch visuelle Stérungen:

Die Feldlerche weist eine geringe Fluchtdistanz auf (GASSNER et al., 2010) und ist somit nicht von visuellen
Stérungen betroffen. Das Eintreten der Verbotstatbestdnde der Toétung und der Zerstérung von
Fortpflanzungs- und Ruhestétten (8 44 (1) Nr. 1 und 3 BNatSchG) kann fur diese Art ausgeschlossen werden.

Meidung trassennaher Fldchen durch Vogel (anlagebedingt):

Bei Feldlerchen ist ein Meideverhalten bzgl. Hochspannungsfreileitungen bekannt, sodass neu errichtete
Leitungen zu einer Entwertung der gequerten Lebensraume insbhesondere durch Zerschneidung flihren
kénnen.

Im 300 m Wirkraum wurden im Rahmen der projektbezogenen Kartierung zwei Reviere der Feldlerche
erfasst. Die Amprion GmbH hat im Zuge des Hochspannungs-Gleichstrom-Ubertragungs-Projekts Ultranet
die Errichtung einer Konverterstation in Meerbusch-Osterath geplant. Der Neubau des Konverters und die
nordlich angrenzenden Begriinungs- und AusgleichsmalRnahmen liegen im Bereich dieser beiden Reviere
der Feldlerche. Dieses Vorhaben wurde im Rahmen einer gesonderten Planfeststellung genehmigt. In dem
dazu vorliegenden Landschaftspflegerischen Begleitplan wurde bereits der Verlust der zwei Reviere der
Feldlerche bertcksichtigt und eine entsprechende CEF-Maf3nahme konzipiert. Als CEF-Mal3nahme steht
eine ca. 4,9 ha groRe Ackerflache zur Verfigung. Die Flache liegt im Rhein-Kreis Neuss, in ca. 2 km
Entfernung (RMP STEPHAN LENZEN LANDSCHAFTSARCHITEKTEN, 2020). Die Umsetzung der
vorgezogenen AusgleichsmalRnahme war fir den Winter 2020/21 geplant. Die Ausgangsflachen standen
somit ab der Brutsaison 2021 bereits zur Verfigung.

Fur alle anderen Bereiche des gegensténdlichen Vorhabens kann eine Anderung der Meidung trassennaher
Flachen ausgeschlossen werden. Eine Zerstdrung von Fortpflanzungs- und Ruhestétten nach § 44 (1) Nr. 3
BNatSchG ist auszuschlie3en.

Verunfallung von Végeln durch Leitungsanflug (Kollision):

Die Feldlerche hat gemafll BERNOTAT & DIERSCHKE (2021) einen geringen vMGI (D). Somit ist von keiner
signifikanten Erh6hung des Tétungsrisikos auszugehen.

Das Eintreten des Verbotstatbestandes der Tétung (8 44 (1) Nr.1 BNatSchG) kann somit ausgeschlossen
werden.

Arbeitsschritt I1.2: Einbeziehung von Vermeidungsmalnahmen und des
Risikomanagements

V01 — Okologische Baubegleitung
V03 — Vermeidung der Beeintrachtigung von bodenbritenden Vogelarten (Vergramung)

Eine ausfuhrliche MaRnahmendarstellung ist dem LBP (Anhang B) zu entnehmen.
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Um das Eintreten der Verbotstatbestande der Tétung und der Zerstérung von Fortpflanzungs- und
Ruhestatten (§ 44 (1) Nr. 1 und 3 BNatSchG) auch fir Bodenbriiter im Offenland, wie die Feldlerche zu
vermeiden, sind bei Bauarbeiten vor Brutbeginn Ende Mé&rz Maflnahmen zur Vergramung auf
Eingriffsflachen zu ergreifen. Das Aufstellen von Flatterband (V03) ist hierzu eine ubliche MalZnahme.

Zusatzlich ist fur Eingriffe innerhalb des Brutzeitraums (Mitte April bis Ende August) vor Baubeginn sowie
bei Bauunterbrechungen durch die Okologische Baubegleitung (VO1) die Brutfreiheit der Flachen
festzustellen. Das groRflachig vorhandene Offenland bietet fir die Feldlerche, die ihr Nest jedes Jahr
neu baut, im Bereich der Bestandsleitung an der Arbeitsflache von Mast 4207/6 und an der Zuwegung
von Mast 4207/26 wahrend der Bauzeit (i.d.R. maximal eine Brutperiode) in der Umgebung ausreichend
Ausweichhabitate, sodass die ©6kologische Funktion im raumlichen Zusammenhang gewahrt bleibt.
Insgesamt ist zu bertcksichtigen, dass die Habitateignung der betroffenen Raume fur die Art infolge
bauzeitlicher Fléacheninanspruchnahme nicht dauerhaft beeintréachtigt wird (Wiederherstellung nach
Abschluss der Bauarbeiten) und zudem zeitlich eng begrenzt bleibt. Die anlagebedingte dauerhafte
Flacheninanspruchnahme durch Fundamentverstarkung an Mast 4207/6 ist mit 3 m? vernachlassigbar.

Unter Berucksichtigung der VermeidungsmafRnahmen kann das Eintreten der Verbotstatbestande nach
8 44 (1) Nr. 1 bis 3 BNatSchG ausgeschlossen werden.

Arbeitsschritt I1.3: Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestande
(unter Voraussetzung der unter 1.2 beschriebenen MaRnahmen)

1. Werden evtl. Tiere verletzt oder getétet? Tja [ nein
(auBer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tétungen, bei einem nicht signifikant erhéhten
Totungsrisiko oder infolge von Nr. 3)

2. Werden evtl. Tiere wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Tja ¥ nein
Uberwinterungs- und Wanderungszeiten so gestort, dass sich der
Erhaltungszustand
der lokalen Population verschlechtern kénnte?

3. Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestétten aus der Natur entnommen, Tja ¥ nein

beschadigt oder zerstort, ohne dass deren 6kologische Funktion im
raumlichen Zusammenhang erhalten bleibt?

4. Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der
Natur entnommen, sie oder ihre Standorte beschadigt oder zerstort, ohne dass
deren 6kologische Funktion im rdumlichen Zusammenhang erhalten bleibt?

[ja [ nein

Arbeitsschritt 11l Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen
(wenn mindestens eine der unter I.3 genannten Fragen mit ,ja“ beantwortet wurde)
1. Ist das Vorhaben aus zwingenden Griinden des Uiberwiegenden 6ffentlichen Tja [ nein
Interesses gerechtfertigt?*
2. Kdnnen zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden?* Tja [ nein
3. Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei europaischen Vogelarten Tja [ nein

nicht verschlechtern bzw. bei FFH-AnhangIV-Arten glinstig bleiben?
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B.) Antragsteller (Anlage ,,Art-fur-Art-Protokoll®)

Habicht (Accipiter gentilis)

Angaben zur Artenschutzprifung fir einzelne Arten
(FUr alle Arten, die im Sinne einer vertiefenden Art-fur-Art-Betrachtung gepriift werden, einzeln bearbeiten!)

Durch Plan/Vorhaben betroffene Art:| Habicht (Accipiter gentilis)

Schutz- und Gefahrdungsstatus der Art

Rote Liste-Status Messtischblatt
[ FFH-Anhang V-Art * 4705-2, 4705-4,
g Deutschland 4806-1. 4806-3,
I europaische Vogelart Nordrhein-Westfalen 3 4906-1
Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen Erhaltungszustand der lokalen Population
. . r . . (Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Stérung (11.3 Nr. 2)
v atlantische Region kontinentale Region oder voraussichtlichem Ausnahmeverfahren (I11))
| lgrim | glnstig [ A gunstig / hervorragend
l* gelb  unglnstig / unzureichend B gnstig / gut
ungunstig / schlecht — ¢ unginstig / mittel - schlecht

Arbeitsschritt 11.1: Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Art

(ohne die unter 11.2 beschriebenen Maf3nahmen)

Als Bruthabitat kénnen vom Habicht Waldinseln ab einer Gré3e von 1 bis 2 ha genutzt werden. Die
Brutplatze befinden sich Gberwiegend in Waldern mit altem Baumbestand (LANUV, 2023a).

Die Art wird in finf von sieben MTB-Quadranten gelistet. Die Datenabfrage bei Ornitho.de ergab einen
Brutverdacht in Neuss, Bereich Morgensternsheide ostlich der A57. Der NABU Bezirksverband
Krefeld/Viersen hat ein Vorkommen fur die Gemeinde Willich gemeldet. Die Biologische Station
Bonn/Rhein-Erft hat den Habicht fir das MTB Pulheim (4906-3) als Nahrungsgast gemeldet. Im Rahmen
der projektbezogenen Kartierungen wurde ein Brutrevier im &auRersten Norden an den
Abgrabungsgewassern festgestellt. Hier befindet sich ein 3 ha grol3es Feldgehdlz, das sich potenziell
zur Brut eignet. Ggf. befanden sich in dem Gehélz im Untersuchungsjahr 2022 nicht besetzte
Wechselhorste. Im Bereich sudlich der Erft besteht ein weiteres Brutrevier, wobei der genaue Brutplatz
nicht ausfindig gemacht wurde. Er ist in den starken Gehdlzen im Uferbereich der Erft zu erwarten.

Flacheninanspruchnahme: ,Verlust oder Beeintrachtiqung von Vegetation und Habitaten*
(baubedingt) und ,,Verlust von Vegetation und Habitaten* (anlagebedingt):

Im Bereich der oben beschriebenen Reviere befinden sich im Norden an Mast 4588/252 innerhalb einer
Baumschule die Flachen fiir Baueinsatzkabel inkl. Schutzstreifen und im Siden innerhalb von
Ackerflachen die Arbeitsflachen und Zuwegungen der Maste Bl. 4206/31, 32, 33 und 34. Geeignete
Bruthabitate des Habichts sind somit von keiner Flacheninanspruchnahme betroffen.

Das Eintreten der Verbotstatbestdnde der Totung und der Zerstérung von Fortpflanzungs- und
Ruhestétten (8 44 (1) Nr. 1 und 3 BNatSchG) kann fiir diese Art somit ausgeschlossen werden.
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Beeintrachtigung durch Schallimmissionen:

Bei dem Habicht handelt es sich nach GARNIEL & MIERWALD (2019) nicht um eine als larmempfindlich
einzustufende Art.

Beeintrachtigungen durch Schallimmissionen sind fiir diese Art nicht relevant. Der Verbotstatbestand der
Stérung (8 44 (1) Nr. 2 BNatSchG) sowie eine daraus resultierende Tétung und Zerstérung von
Fortpflanzung- und Ruhestatten (8 44 (1) Nr. 1 und 3 BNatSchG) sind auszuschliel3en.

Beeintrachtigung durch visuelle Stérungen:

Die Fundpunkte von Ornitho.de sind weniger als 200 m (Fluchtdistanz des Habichts; GASSNER et al.,
2010) von der Arbeitsflache von Mast 4588/238 entfernt. Da hier nur ein Isolatorentausch stattfindet
sowie die A57 als wesentliche Storquelle zwischen Fundort und benanntem Mast liegt, ist mit keiner
erheblichen Stérung nach 8§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG durch das Vorhaben zu rechnen.

Die Entfernung des Vorhabens zum starken Ufergehdlz der Erft ist deutlich gréRer als die Fluchtdistanz
der Art. Eine Stérung ist entsprechend auszuschlieBen. Ein Teil des Feldgeholzes am
Abgrabungsgewasser im Norden des UR sowie weitere Feldgeholze, die ein potenzielles Bruthabitat
bilden, liegen hingegen innerhalb der Fluchtdistanz, sodass eine Betroffenheit der Fortpflanzungsstatte
Uber visuelle Stérungen durch Arbeiten am Neubaumast Nr. 250A der Bl. 4588 und im Bereich der
Baueinsatzkabel mdglich ist. Eine erhebliche Stérung des Habichts nach 8§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG ist
daher nicht auszuschliel3en.

Meidung trassennaher Fldchen durch Vogel (anlagebedingt):

Ein Meideverhalten bzgl. Hochspannungsfreileitungen ist fir diese Art nicht bekannt.

Somit ist eine erhéhte Meidung trassennaher Flachen durch das Vorhaben und eine daraus resultierende
Zerstorung von Fortpflanzungs- und Ruhestatten nach § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG auszuschlief3en.

Verunfallung von V6égeln durch Leitungsanflug (Kollision):

Der Habicht hat gem&aR BERNOTAT & DIERSCHKE (2021) einen geringen vMGI (D). Somit ist von
keiner signifikanten Erh6hung des Totungsrisikos auszugehen.

Das Eintreten des Verbotstatbestandes der Toétung (844 (1) Nr.1 BNatSchG) kann somit
ausgeschlossen werden.

Arbeitsschritt 11.2: Einbeziehung von Vermeidungsmafinahmen und des
Risikomanagements

V01 — Okologische Baubegleitung

V04 — Zeitliche Beschrankung der Bautétigkeit und der UnterhaltungsmalRnahmen
(stérungsempfindliche Brutvogel)

Eine ausfuhrliche MalBhahmendarstellung ist dem LBP (Anhang B) zu enthehmen.

Um erhebliche Stérungen im Sinne des § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG durch visuelle Stérungen in den
genannten Eingriffsbereichen auszuschlieRRen, erfolgt durch die Okologische Baubegleitung (VO1) eine
Kontrolle der Bereiche um die Eingriffsflachen in der Fluchtdistanzen des Habichts auf vorhandene
Brutplatze. Werden solche festgestellt, erfolgt eine zeitliche Beschrankung der Bautatigkeit (V04)
innerhalb des spezifischen Brutzeitraums der festgestellten Arten. Die Brutzeit des Habichts ist von Ende
Mérz bis Ende Juli (LANUV, 2023a).

Unter Berucksichtigung der VermeidungsmaRnahmen kann das Eintreten der Verbotstatbestande nach
§ 44 (1) Nr. 1 bis 3 BNatSchG ausgeschlossen werden.

September 2023 ILS Essen GmbH



Register 19 — Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag — Hochstspannungsleitung Osterath — Philippsburg; Gleichstrom
Unterlagen gemaR § 21 NABEG fiir das Planfeststellungsverfahren fir den Abschnitt Osterath — Rommerskirchen 16

Artenschutzpriifung (,,Art-fur-Art-Protokoll*) Habicht Seite 3

Arbeitsschritt 11.3: Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestande
(unter Voraussetzung der unter 11.2 beschriebenen Maf3nahmen)

1. Werden evtl. Tiere verletzt oder getttet? Tja ¥ nein
(auBer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tétungen, bei einem nicht signifikant erhéhten
Tétungstrisiko oder infolge von Nr. 3)

2. Werden evtl. Tiere wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Tja [ nein
Uberwinterungs- und Wanderungszeiten so gestort, dass sich der
Erhaltungszustand
der lokalen Population verschlechtern kénnte?

3. Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestétten aus der Natur entnommen, Tja [ nein

beschéadigt oder zerstort, ohne dass deren 6kologische Funktion im
raumlichen Zusammenhang erhalten bleibt?

4. Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der
Natur entnommen, sie oder ihre Standorte beschadigt oder zerstort, ohne dass
deren 6kologische Funktion im raumlichen Zusammenhang erhalten bleibt?

[ ja ¥ nein

Arbeitsschritt IlI: Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen
(wenn mindestens eine der unter 1.3 genannten Fragen mit ,ja“ beantwortet wurde)
1. Ist das Vorhaben aus zwingenden Grinden des Uberwiegenden offentlichen Tja [ nein
Interesses gerechtfertigt?*
2. Konnen zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden?* Tja [ nein
3. Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei européischen Vogelarten Tja [ nein

nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten glnstig bleiben?
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B.) Antragsteller (Anlage ,,Art-fur-Art-Protokoll®)

Haubentaucher (Podiceps cristatus)

Angaben zur Artenschutzprifung fir einzelne Arten
(FUr alle Arten, die im Sinne einer vertiefenden Art-fur-Art-Betrachtung gepriift werden, einzeln bearbeiten!)

Durch Plan/Vorhaben betroffene Art:| Haubentaucher (Podiceps cristatus)

Schutz- und Gefahrdungsstatus der Art

Rote Liste-Status Messtischblatt
[ FFH-Anhang IV-Art Deutschland *
[¢ europaische Vogelart Nordrhein-Westfalen *
Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen Erhaltungszustand der lokalen Population
. . . . (Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Stérung (11.3 Nr. 2)
[ atlantische Region | kontinentale Region oder voraussichtlichem Ausnahmeverfahren (I11))
| lgrim | glnstig [ A gunstig / hervorragend
[ gelb unglnstig / unzureichend B gnstig / gut
ungunstig / schlecht — ¢ unginstig / mittel - schlecht

Arbeitsschritt 11.1: Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Art

(ohne die unter 11.2 beschriebenen Maf3nahmen)

Der Haubentaucher bevorzugt als Lebensraum fischreiche Stillgewasser (Seen, Weiher, Teiche,
Talsperren, Baggerseen) ab 1 ha. Er nutzt Strukturen wie ins Wasser ragende Baume und Busche;
Roéhrichte, See- und Teichrosenbestande fur die Befestigung des Schwimmnestes (SUDBECK et al.,
2005).

Die Art wurde wurde bei der projektbezogenen Kartierung an der Kiesabgrabung Kaarst erfasst. Von
ornitho.de liegen fur diesen Bereich auch weitere Meldungen vor.

Flacheninanspruchnahme: ,,Verlust oder Beeintrachtigung von Vegetation und Habitaten*
(baubedingt) und ,,Verlust von Vegetation und Habitaten“ (anlagebedingt):

Bei dem Haubentaucher handelt es sich um eine gewassergebundene Art. Es finden keine Eingriffe in
Oberflachengewasser oder deren Uferbereich statt. Es kommt somit zu keinen Beeintrachtigungen des
Haubentauchers durch die Auswirkungen ,Verlust oder Beeintrachtigung von Vegetation und Habitaten®
(baubedingt und anlagebedingt), wodurch ein Eintreten der Verbotstatbestdnde der Tétung und der
Zerstorung von Fortpflanzungs- und Ruhestétten (8 44 (1) Nr. 1 und 3 BNatSchG) ausgeschlossen
werden kann.

Verlust oder Beeintrachtigung von Vegetation und Habitaten durch Gehoélzriickschnitt im
Schutzstreifen:

Von dem Rickschnitt im Schutzstreifen sind keine Ufergehdlze oder weitere Ufervegetation betroffen.
Daher kann ein Verlust oder eine Beeintrachtigung von Vegetation und Habitaten und somit eine Tétung
von Individuen und eine Zerstérung von Fortpflanzungs- und Ruhestatten (8 44 (1) Nr. 1 und 3
BNatSchG) ausgeschlossen werden.

Beeintrachtigung durch Schallimmissionen:

Bei dem Haubentaucher handelt es sich nach GARNIEL & MIERWALD (2019) nicht um eine als
larmempfindlich einzustufende Art.

Beeintrachtigungen durch Schallimmissionen sind fir diese Art nicht relevant. Der Verbotstatbestand der
Stoérung (8 44 (1) Nr. 2 BNatSchG) sowie eine daraus resultierende Tétung und Zerstdrung von
Fortpflanzung- und Ruhestétten (8§ 44 (1) Nr. 1 und 3 BNatSchG) sind auszuschlief3en.
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Beeintrachtigung durch visuelle Stérungen:

Die nachgewiesenen Vorkommen an der Kiesabgrabung Kaarst befinden sich aullerhalb der
Fluchtdistanz gemalR GASSNER et al. (2010). Der Haubentaucher ist somit nicht von visuellen
Stérungen betroffen. Das Eintreten der Verbotstatbestdnde der Totung und der Zerstérung von
Fortpflanzungs- und Ruhestéatten (8§ 44 (1) Nr. 1 und 3 BNatSchG) kann fur diese Art ausgeschlossen
werden.

Meidung trassennaher Flachen durch Véqgel (anlagebedingt):

Ein Meideverhalten bzgl. Hochspannungsfreileitungen ist fuir diese Art nicht bekannt.

Somit ist eine erhéhte Meidung trassennaher Flachen durch das Vorhaben und eine daraus resultierende
Zerstorung von Fortpflanzungs- und Ruhestatten nach § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG auszuschliel3en.

Verunfallung von Végeln durch Leitungsanflug (Kollision):

Der Haubentaucher hat noch BERNOTAT & DIERSCHKE (2021) einen mittleren vMGI (C) und bildet
regelmaRig und raumlich klar verortbare Ansammlungen. Somit ist bei dieser Art von einer signifikanten
Erhdhung des Kollisionsrisikos auszugehen.

In der Kiesabgrabung Kaarst wurde sowohl im nordlichen als auch im stdlichen See der Haubentaucher
als Brutvogel nachgewiesen. Auf Grundlage der ermittelten hohen Konfliktintensitat (3) ist nach
BERNOTAT & DIERSCHKE (2021) im Teilabschnitt ,Osterath - Konverter" (Bl. 4688) und ,Bl. 4588
Abschnitt Mast 250 bis 251“ fur die Art eine signifikante Erhéhung des Kollisionsrisikos nicht
auszuschliel3en, da die Leitung im zentralen Aktionsraum des Haubentauchers verlauft (siehe Tabelle
A 1in Anhang A). Das Eintreten des Verbotstatbestandes der Tétung (8 44 (1) Nr.1 BNatSchG) kann somit
nicht ausgeschlossen werden.

In den Teilabschnitten ,Bl. 4588 Abschnitt Mast 242 bis Mast 238" (siehe Tabelle A 2 in Anhang A) und ,BI.
4207 Abschnitt Mast 1 bis Mast 25% (sieche Tabelle A 3 in Anhang A) kommt es zu keiner signifikanten
Erhdhung des Kollisionsrisikos. Es ist von keiner signifikanten Erhéhung des Tétungsrisikos auszugehen.
Somitistin diesen Teilabschnitten ein Eintreten des Verbotstatbestands der Tétung (8 44 (1) Nr. 1 BNatSchG)
auszuschlief3en.

Arbeitsschritt I1.2: Einbeziehung von Vermeidungsmalnahmen und des
Risikomanagements

V05 — Markierung des Erdseils mit Vogelschutzmarkierungen (Brutvogel)
Eine ausfuhrliche MaRnahmendarstellung ist dem LBP (Anhang B) zu entnehmen.

Zur Vermeidung der signifikanten Erhéhung des Kollisionsrisikos ist eine Markierung des Erdseils mit
Vogelschutzmarkierungen (V05) eine geeignete Malinahme.

Die MaRBnahme ist im Bereich des Leitungsneubaus zwischen der UA Osterath und dem Konverter
Meerbusch (BIl. 4688) zwischen dem Konverter Meerbusch und dem Mast 2 und im Bereich von Mast
4588/250 bis 4588/251 sowie an dem neuen Spannfeld zwischen dem Neubaumast 4588/250A und dem
Konverter umzusetzen, um eine signifikante Erhéhung des Kollisionsrisikos auszuschlief3en.

Unter Berlcksichtigung der VermeidungsmalRnahme kann das Eintreten der Verbotstatbestédnde nach
8 44 (1) Nr. 1 BNatSchG ausgeschlossen werden.
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Arbeitsschritt 11.3: Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestande
(unter Voraussetzung der unter 1.2 beschriebenen Maf3nahmen)

1. Werden evtl. Tiere verletzt oder getttet? M ia
(auBer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tétungen, bei einem nicht signifikant erhéhten
Tétungstrisiko oder infolge von Nr. 3)

[v nein

2. Werden evtl. Tiere wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, i
. ! X . X la
Uberwinterungs- und Wanderungszeiten so gestort, dass sich der
Erhaltungszustand
der lokalen Population verschlechtern kénnte?

3. Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestatten aus der Natur entnommen, M ia
beschadigt oder zerstért, ohne dass deren 6kologische Funktion im
raumlichen Zusammenhang erhalten bleibt?

4. Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der
Natur entnommen, sie oder ihre Standorte beschadigt oder zerstort, ohne dass
deren 6kologische Funktion im rdumlichen Zusammenhang erhalten bleibt?

Arbeitsschritt 11l Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen
(wenn mindestens eine der unter I.3 genannten Fragen mit ,ja“ beantwortet wurde)

[v nein

[¥ nein

[ ja ¥ nein

1. Ist das Vorhaben aus zwingenden Griinden des uberwiegenden 6ffentlichen M ia

; [ nein
Interesses gerechtfertigt?*

" ; % . .
2. Kénnen zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden? Tja [ nein

3. Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei europdischen Vogelarten M ia

[ nein
nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten gunstig bleiben?
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B.) Antragsteller (Anlage ,,Art-fur-Art-Protokoll®)

Rebhuhn (Perdix perdix)

Angaben zur Artenschutzprifung fir einzelne Arten
(FUr alle Arten, die im Sinne einer vertiefenden Art-fur-Art-Betrachtung gepriift werden, einzeln bearbeiten!)

Durch Plan/Vorhaben betroffene Art:| Rebhuhn (Perdix perdix)

Schutz- und Gefahrdungsstatus der Art

Rote Liste-Status Messtischblatt
[ FFH-Anhang V-Art 2 4705-2, 4705-4,
g Deutschland 4805-2. 4806-1.
[» européische Vogelart Nordrhein-Westfalen 2S 4806-3, 4906-1,
4906-3
Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen Erhaltungszustand der lokalen Population
. . r . . (Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Stérung (11.3 Nr. 2)
v atlantische Region kontinentale Region oder voraussichtlichem Ausnahmeverfahren (I11))
| lgrim | glnstig [ A gunstig / hervorragend
[ gelb unginstig / unzureichend B gnstig / gut
ungunstig / schlecht — c ungnstig / mittel - schlecht

Arbeitsschritt 11.1: Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Art

(ohne die unter 1.2 beschriebenen Maf3nahmen)

Als urspringlicher Steppenbewohner besiedelt das Rebhuhn offene, gerne auch kleinrAumig
strukturierte  Kulturlandschaften mit Ackerflachen, Brachen und Griunlédndern. Wesentliche
Habitatbestandteile sind Acker- und Wiesenrander, Feld- und Wegraine sowie unbefestigte Feldwege
(LANUV, 2023a).

Das Rebhuhn ist in allen relevanten MTB-Quadranten gelistet und wurde bei der projektbezogenen
Kartierung mit insgesamt 15 Revieren nachgewiesen. Davon befanden sich zehn Reviere im
agrarwirtschaftlich gepréagten, sidlichen Teilabschnitt, der im Jahr 2021 untersucht wurde. Im nérdlichen
Teilabschnitt wurden 2022 zwischen Solarpark und Gubisrath zwei Reviere hachgewiesen. Zwei weitere
Reviere lagen 2022 sudlich der Erft, westlich von Hoisten. Im nérdlichen Drittel des Untersuchungs-
gebietes wurde lediglich noch ein Rebhuhnvorkommen, allerdings auf3erhalb der Gebietsgrenze,
nachgewiesen. Fiur die MTB Willich (4705-2) und Neuss (4806-1) liegen keine konkreten Fundpunkte im
Untersuchungsraum vor. Aufgrund der Nahe zu Siedlungsbereichen oder gewerblicher Nutzung sind
dort keine geeigneten Habitate im Eingriffsbereich vorhanden.

Flacheninanspruchnahme: "Verlust oder Beeintrachtigung von Vegetation und Habitaten"
(baubedingt) und Verlust von Vegetation und Habitaten" (anlagebedingt):

Eingriffe im Bereich von Revieren finden an den Masten 4207/18 (Acker und Saum, Arbeitsflache,
Bestandsmast; siehe Karte 5.2.2, Blatt 9) und 4207/29b (Acker, Neubau eines Mastes, Arbeitsflache und
temporare Zuwegung; siehe Karte 5.2.2, Blatt 11) statt.

Das Eintreten der Verbotstatbestdnde der Tétung und der Zerstérung von Fortpflanzungs- und
Ruhestétten (8 44 (1) Nr. 1 und 3 BNatSchG) infolge des Verlusts oder der Beeintrachtigung von
Vegetation und Habitaten durch Flacheninanspruchnahmen kann nicht ausgeschlossen werden.

Verlust oder Beeintrachtigung von Vegetation und Habitaten durch Gehoélzrickschnitt im
Schutzstreifen:

Das Rebhuhn ist eine Offenlandart. Ein Verlust oder eine Beeintréachtigung von Vegetation und Habitaten
und somit eine Totung von Individuen und eine Zerstérung von Fortpflanzungs- und Ruhestatten durch
Gehdlzruckschnitt (§ 44 (1) Nr. 1 und 3 BNatSchG) kann ausgeschlossen werden.

Beeintrachtigung durch Schallimmissionen:

Das Rebhuhn ist eine Art mit einer larmbedingten erhéhten Gefahrdung durch Pradation (Gruppe 3 nach
GARNIEL & MIERWALD, 2010).
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Dabei besteht die Gefahr in der Maskierung von Warnrufen, sodass diese nicht oder zu spat wahrgenommen
werden. Beeintréachtigungen entstehen dann, wenn durch Larmemissionen eine andauernde Maskierung
stattfindet. Dies ist jedoch nur bei Dauerlarm zu erwarten, der eine dauerhafte Larmkulisse bildet, wie es an
Straf3en der Fall ist, und nicht bei intermittierenden Larmquellen (GARNIEL & MIERWALD, 2010). Bei den
baubedingt zu erwartenden Larmemissionen handelt es sich um phasenweise auftretenden Larm
(Bauphasen siehe Register 17, Kapitel 2.2.2). Gemal dem Larmgutachten (TUV, 2023) sind Einsatzzeiten
von larmintensiven Maschinen zwischen 2,5 und maximal 8 Stunden pro Tag zu erwarten. Es ist durch die
baubedingten Larmemissionen mit keinem Dauerlarm im Sinne einer dauerhaften Larmkulisse, wie sie von
StraRen ausgeht, zu rechnen, durch den eine Maskierung der Rufe zu Stande kommt. Somit ist mit keiner
erheblichen Beeintrachtigung durch Stérungen durch Larmemissionen zu rechnen. Es handelt sich um Arten
mit einer hohen Fluchtdistanz, bei deren Vorkommen im ndheren Umfeld des Vorhabens eine
Bauzeitenregelung notwendig wird (siehe Kapitel 6.2.1).

Der Verbotstatbestand der Stérung (8§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG) sowie eine daraus resultierende Tétung und
Zerstorung von Fortpflanzung- und Ruhestétten (§ 44 (1) Nr. 1 und 3 BNatSchG) sind auszuschliel3en.

Beeintrachtigung durch visuelle Stérungen:

Ein Teil der projektbezogen ermittelten Reviermittelpunkte sowie gemeldeter Fundpunkte von Ornitho.de zu
Brutvorkommen liegen innerhalb der Fluchtdistanz von 100 m. Bei folgenden Bereichen ist eine visuelle
Stérung somit nicht auszuschlieRen: Mast 4207/2, 3, 21 und 29B.

Erhebliche Stérungen nach § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG kdnnen somit nicht ausgeschlossen werden.

Meidung trassennaher Flachen durch Vogel (anlagebedingt):

Ein Meideverhalten bzgl. Hochspannungsfreileitungen ist fur diese Art nicht bekannt.

Somit ist eine erhdhte Meidung trassennaher Flachen durch das Vorhaben und eine daraus resultierende
Zerstorung von Fortpflanzungs- und Ruhestétten nach § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG auszuschlie3en.

Verunfallung von Vogeln durch Leitungsanflug (Kollision):

Das Rebhuhn hat gema BERNOTAT & DIERSCHKE (2021) einen mittleren vMGI (C), aber bildet keine
regelmagigen und raumlich klar verortbaren Ansammlungen. Somit ist von keiner signifikanten Erhéhung des
Toétungsrisikos auszugehen.

Das Eintreten des Verbotstatbestandes der Tétung (8 44 (1) Nr.1 BNatSchG) kann somit ausgeschlossen
werden.

Arbeitsschritt I1.2: Einbeziehung von Vermeidungsmalnahmen und des
Risikomanagements

V01 — Okologische Baubegleitung
V03 — Vermeidung der Beeintrachtigung von bodenbritenden Vogelarten (Vergramung)

V04 — Zeitliche Beschrankung der Bautétigkeit und der UnterhaltungsmalRnahmen
(stérungsempfindliche Brutvogel)

Eine ausfuhrliche MaRhahmendarstellung ist dem LBP (Anhang B) zu entnehmen.

Um das Eintreten der Verbotstatbestande der Tétung und der Zerstérung von Fortpflanzungs- und
Ruhestatten (8 44 (1) Nr. 1 und 3 BNatSchG) auch fir Bodenbriter im Offenland, wie das Rebhuhn zu
vermeiden, sind bei Bauarbeiten vor Brutbeginn Anfang April (siehe Tabelle 6.2.2-1) MalRhahmen zur
Vergramung auf Eingriffsflachen zu ergreifen. Das Aufstellen von Flatterband (VO03) ist hierzu eine
Ubliche MalRhahme.
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Zusatzlich ist fur Eingriffe innerhalb des Brutzeitraums (Anfang April bis Ende August) vor Baubeginn
sowie bei Bauunterbrechungen durch die Okologische Baubegleitung (V01) die Brutfreiheit der Flachen
festzustellen. Das groR3flachig vorhandene Offenland bietet fiir das Rebhuhn in der Umgebung der Maste
4207/18 und 4207/29B wéahrend der Bauzeit (i.d.R. maximal eine Brutperiode) ausreichend Ausweich-
habitate, sodass die dkologische Funktion im raumlichen Zusammenhang gewahrt bleibt.

Um erhebliche Stérungen im Sinne des § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG durch visuelle Stérungen an den
genannten Masten auszuschlieRen, erfolgt durch die Okologische Baubegleitung (V01) eine Kontrolle
der Bereiche um die Masten in den jeweiligen Fluchtdistanzen der potenziell vorkommenden Arten auf
vorhandene Brutplatze. Werden solche festgestellt, erfolgt eine zeitliche Beschrankung der Bautatigkeit
(VO04) innerhalb des spezifischen Brutzeitraums der festgestellten Arten. Die Brutzeit des Rebhuhns ist
von Anfang April bis Ende August (LANUYV, 2023a).

Insgesamt ist zu berucksichtigen, dass die Habitateignung der betroffenen R&ume fur die Art infolge
bauzeitlicher Flacheninanspruchnahme nicht dauerhaft beeintréachtigt wird (Wiederherstellung nach
Abschluss der Bauarbeiten) und zudem zeitlich eng begrenzt bleibt. Die anlagebedingte dauerhafte
Flacheninanspruchnahme durch den Neubaumast 4207/29B ist mit ca. 7,1 m2 nur gering. Zudem
entwickeln sich im Bereich der Mastgevierte Saumstrukturen, die geeignete Habitate fir das Rebhuhn
sind.

Unter Bertcksichtigung der Vermeidungsmafinahmen kann das Eintreten der Verbotstatbestdnde nach
§ 44 (1) Nr. 1 bis 3 BNatSchG ausgeschlossen werden.

Arbeitsschritt 11.3: Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestande
(unter Voraussetzung der unter 1.2 beschriebenen Maf3nahmen)

1. Werden evtl. Tiere verletzt oder getotet?
(auBer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tétungen, bei einem nicht signifikant erhohten
Toétungsrisiko oder infolge von Nr. 3)

2. Werden evtl. Tiere wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, M ia
Uberwinterungs- und Wanderungszeiten so gestort, dass sich der
Erhaltungszustand
der lokalen Population verschlechtern kénnte?

3. Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestéatten aus der Natur entnommen, M ia
beschadigt oder zerstért, ohne dass deren 6kologische Funktion im
raumlichen Zusammenhang erhalten bleibt?

[ja [ nein

[v nein

[¥ nein

4. Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Tja ¥ nein
Natur entnommen, sie oder ihre Standorte beschadigt oder zerstort, ohne
dass deren 6kologische Funktion im raumlichen Zusammenhang erhalten
bleibt?
Arbeitsschritt 11l Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen
(wenn mindestens eine der unter I.3 genannten Fragen mit ,ja“ beantwortet wurde)
1. Ist das Vorhaben aus zwingenden Griinden des Uberwiegenden &ffentlichen Tja [ nein
Interesses gerechtfertigt?*
2. Kénnen zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden?* Tja [ nein
3. Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei europaischen Vogelarten  — ia [ nein

nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten glnstig bleiben?
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B.) Antragsteller (Anlage ,,Art-fur-Art-Protokoll®)

Schwarzkehlchen (Saxicola rubicola)

Angaben zur Artenschutzprifung fir einzelne Arten
(FUr alle Arten, die im Sinne einer vertiefenden Art-fur-Art-Betrachtung gepriift werden, einzeln bearbeiten!)

Durch Plan/Vorhaben betroffene Art:| Schwarzkehlchen (Saxicola rubicola)

Schutz- und Gefahrdungsstatus der Art

Rote Liste-Status Messtischblatt
[~ FFH-Anhang IV-Art Deutschlan *
eutschland - 29063
[¢ europaische Vogelart Nordrhein-Westfalen
Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen Erhaltungszustand der lokalen Population
. . . . (Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Stérung (11.3 Nr. 2)
v atlantische Region | kontinentale Region oder voraussichtlichem Ausnahmeverfahren (I11))
I« griim|  glnstig [ A gunstig / hervorragend
[ gelb unglnstig / unzureichend B gnstig / gut
ungunstig / schlecht — ¢ unginstig / mittel - schlecht

Arbeitsschritt 11.1: Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Art

(ohne die unter 11.2 beschriebenen Maf3nahmen)

Der Lebensraum des Schwarzkehlchens sind magere Offenlandbereiche mit kleinen Gebischen,
Hochstauden, strukturreichen Sdumen und Grében. Besiedelt werden Grinlandflachen, Moore und
Heiden sowie Brach- und Ruderalflachen. Wichtige Habitatbestandteile sind héhere Einzelstrukturen als
Sitz- und Singwarte sowie kurzrasige und vegetationsarme Flachen zum Nahrungserwerb. Das Nest
wird bodennah in einer kleinen Vertiefung angelegt (LANUV, 2023a).

Das Schwarzkehlchen wurde lediglich im MTB-Quadranten Pulheim (4906-3) gelistet. Die Biologische
Station Bonn/Rhein-Erft hat die Art als regelmafigen Brutvogel in diesem Quadranten des MTB erfasst.
Im Rahmen der projektbezogenen Kartierung wurden acht Reviere nachgewiesen.

Flacheninanspruchnahme: "Verlust oder Beeintrachtigung von Vegetation und Habitaten"
(baubedingt) und Verlust von Vegetation und Habitaten" (anlagebedingt):

Eingriffe im Bereich von Revieren finden nur sehr kleinflachig stdlich von Mast 4688/2 (Baumschule,
Baueinsatzkabel; siehe Karte 5.2.2, Blatt 1) und an Mast 4207/3 (GrUnland, Arbeitsflache; siehe Karte
5.2.2, Blatt 8) sudlich des Solarparks Broich statt. Weitere Funde zu Brutvorkommen im Bereich von
Arbeitsflachen oder temporaren Zuwegungen liegen nicht vor.

Der Niststandort innerhalb der relativ jungen Weihnachtsbaumkultur im Norden des UR befindet sich am
Sudrand der Weihnachtsbaumkultur in ca. 160 m Entfernung zum Schutzstreifen der Baueinsatzkabel,
der minimal in den nordwestlichen Randbereich des abgegrenzten Reviers hineinragt. Das Nest wird
jedes Jahr neu gebaut. Da die Brutortstreue des Schwarzkehlchens hoch ist, ist davon auszugehen,
dass keine Fortpflanzungs- und Ruhestéatte im Zuge der Baufeldraumung verloren geht oder die Tiere
beeintrachtigt oder sogar getdtet werden kénnten.

Bei dem Revier sudlich des Solarparks besteht ein Brutverdacht, ein Niststandort wurde auf den intensiv
genutzten Agrarflachen mit Saumstrukturen, Gehdélzreihnen und der rekultivierten Deponie nicht
gefunden. Die Arbeitsflache liegt im Bereich einer intensiv genutzten Grinlandflache. In diesem
Eingriffsbereich ist eine Betroffenheit des Schwarzkehlchens durch Flacheninanspruchnahme und damit
das Eintreten der Verbotstatbestdnde der Totung und der Zerstérung von Fortpflanzungs- und
Ruhestatten (8 44 (1) Nr. 1 und 3 BNatSchG) infolge des Verlusts oder der Beeintrachtigung von
Vegetation und Habitaten durch Flacheninanspruchnahmen nicht auszuschlief3en.
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Artenschutzpriufung (,,Art-fir-Art-Protokoll*) Schwarzkehlchen Seite 2

Verlust oder Beeintréachtigung von Vegetation und Habitaten durch Gehélzriickschnitt im
Schutzstreifen:

Das Schwarzkehlchen ist eine Offenlandart. Es sind daher keine Beeintrachtigungen tiber Geholzriickschnitte
im Schutzstreifen zu erwarten.

Das Eintreten des Verbotstatbestands der Zerstérung von Fortpflanzungs- und Ruhestatten (8 44 (1) Nr. 3
BNatSchG) kann ausgeschlossen werden.

Beeintrachtigung durch Schallimmissionen:

Bei dem Schwarzkehlchen handelt es sich nach GARNIEL & MIERWALD (2019) nicht um eine als
larmempfindlich einzustufende Art.

Beeintrachtigungen durch Schallimmissionen sind fur diese Art nicht relevant. Der Verbotstatbestand der
Stérung (8 44 (1) Nr. 2 BNatSchG) sowie eine daraus resultierende Tétung und Zerstérung von Fortpflan-
zung- und Ruhestétten (8 44 (1) Nr. 1 und 3 BNatSchG) sind auszuschlieRen.

Beeintrachtigung durch visuelle Stérungen:

Das Schwarzkehlchen weist eine geringe Fluchtdistanz auf (GASSNER et al., 2010) und ist somit nicht von
visuellen Stérungen betroffen. Das Eintreten der Verbotstatbestande der Tétung und der Zerstérung von
Fortpflanzungs- und Ruhestétten (8 44 (1) Nr. 1 und 3 BNatSchG) kann fur diese Art ausgeschlossen werden.

Meidung trassennaher Fldchen durch Vogel (anlagebedingt):

Ein Meideverhalten bzgl. Hochspannungsfreileitungen ist fir diese Art nicht bekannt.

Somit ist eine erhdhte Meidung trassennaher Flachen durch das Vorhaben und eine daraus resultierende
Zerstorung von Fortpflanzungs- und Ruhestétten nach § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG auszuschlie3en.

Verunfallung von Végeln durch Leitungsanflug (Kollision):

Das Schwarzkehichen hat gemald BERNOTAT & DIERSCHKE (2021) einen geringen vMGI (D). Somit ist
von keiner signifikanten Erhdhung des Totungsrisikos auszugehen.

Das Eintreten des Verbotstatbestandes der Tétung (8 44 (1) Nr.1 BNatSchG) kann somit ausgeschlossen
werden.

Arbeitsschritt I1.2: Einbeziehung von Vermeidungsmalnahmen und des
Risikomanagements

V01 — Okologische Baubegleitung
V03 — Vermeidung der Beeintrachtigung von bodenbritenden Vogelarten (Vergramung)
Eine ausfuhrliche MaRnahmendarstellung ist dem LBP (Anhang B) zu enthehmen.

Um das Eintreten der Verbotstatbestande der Tétung und der Zerstérung von Fortpflanzungs- und
Ruhestatten (8 44 (1) Nr. 1 und 3 BNatSchG) fur das Schwarzkehlchen zu vermeiden, sind bei
Bauarbeiten vor Brutbeginn Ende Marz Mal3ihahmen zur Vergramung auf Eingriffsflachen zu ergreifen.
Das Aufstellen von Flatterband (V03) ist hierzu eine Ubliche MalRnahme.

Zusétzlich ist fur Eingriffe innerhalb des Brutzeitraums (Ende Marz bis Ende Juli) vor Baubeginn sowie
bei Bauunterbrechungen durch die Okologische Baubegleitung (VO1) die Brutfreiheit der Flachen
festzustellen.
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Artenschutzpriufung (,,Art-fir-Art-Protokoll*) Schwarzkehlchen Seite 3

Die grof3flachig vorhandenen Agrarbereiche sowie die rekultivierte Deponie bieten fir das Schwarz-
kehlchen, das sein Nest jedes Jahr neu baut, wéhrend der Bauzeit (i.d.R. maximal eine Brutperiode) in
der Umgebung ausreichend geeignete Bruthabitate, sodass die 6kologische Funktion im raumlichen
Zusammenhang gewabhrt bleibt.

Insgesamt ist zu bertcksichtigen, dass die Habitateignung der betroffenen Raume fur die Art infolge
bauzeitlicher Flacheninanspruchnahme nicht dauerhaft beeintrachtigt wird (Wiederherstellung nach
Abschluss der Bauarbeiten) und zudem zeitlich eng begrenzt bleibt. Durch die Masterhéhung an Mast
4207/3 kommt es zu keiner anlagebedingten dauerhaften Flacheninanspruchnahme.

Durch die oben beschriebenen MalRnahmen wird das Eintreten der Verbotstatbestande der Tétung und
der Zerstdrung von Fortpflanzungs- und Ruhestéatten (8 44 (1) Nr. 1 und 3 BNatSchG) infolge des
Verlusts oder der Beeintrdchtigung von Vegetation und Habitaten durch Flacheninanspruchnahmen
vermieden und die dkologische Funktion im raumlichen Zusammenhang bleibt erhalten.

Unter Bertcksichtigung der Vermeidungsmafinahmen kann das Eintreten der Verbotstatbestadnde nach
§ 44 (1) Nr. 1 bis 3 BNatSchG ausgeschlossen werden.

Arbeitsschritt I1.3: Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestande
(unter Voraussetzung der unter 1.2 beschriebenen MaRnahmen)

1. Werden evtl. Tiere verletzt oder getotet? Tja ¥ nein
(auBer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tétungen, bei einem nicht signifikant erhéhten
Toétungsrisiko oder infolge von Nr. 3)

2. Werden evtl. Tiere wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Tja ¥ nein
Uberwinterungs- und Wanderungszeiten so gestort, dass sich der
Erhaltungszustand
der lokalen Population verschlechtern kénnte?

3. Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestéatten aus der Natur entnommen, Tja ¥ nein

beschadigt oder zerstort, ohne dass deren ¢kologische Funktion im
raumlichen Zusammenhang erhalten bleibt?

4. Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Tja ¥ nein
Natur entnommen, sie oder ihre Standorte beschadigt oder zerstort, ohne
dass deren 6kologische Funktion im raumlichen Zusammenhang erhalten

bleibt?
Arbeitsschritt IlI: Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen
(wenn mindestens eine der unter I.3 genannten Fragen mit ,ja“ beantwortet wurde)
1. Ist das Vorhaben aus zwingenden Griinden des Uberwiegenden 6ffentlichen Tja [ nein
Interesses gerechtfertigt?*
2. Konnen zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden?* Tja [ nein
3. Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei européischen Vogelarten Tja [ nein

nicht verschlechtern bzw. bei FFH-AnhangIV-Arten ginstig bleiben?
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B.) Antragsteller (Anlage ,,Art-fur-Art-Protokoll®)

Turmfalke (Falco tinnunculus)

Angaben zur Artenschutzprifung fir einzelne Arten
(FUr alle Arten, die im Sinne einer vertiefenden Art-fur-Art-Betrachtung gepriift werden, einzeln bearbeiten!)

Durch Plan/Vorhaben betroffene Art:| Turmfalke (Falco tinnunculus)

Schutz- und Gefahrdungsstatus der Art

Rote Liste-Status Messtischblatt
[ FFH-Anhang V-Art * 4705-2, 4705-4,
g Deutschland 4805-2. 4806-1.
[» européische Vogelart Nordrhein-Westfalen v 4806-3, 4906-1,
4906-3
Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen Erhaltungszustand der lokalen Population
. . r . . (Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Stérung (11.3 Nr. 2)
v atlantische Region kontinentale Region oder voraussichtlichem Ausnahmeverfahren (I11))
I« griim|  glnstig [ A gunstig / hervorragend
[ gelb unginstig / unzureichend B gnstig / gut
ungunstig / schlecht — c ungnstig / mittel - schlecht

Arbeitsschritt 11.1: Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Art

(ohne die unter 1.2 beschriebenen Maf3nahmen)

Der Turmfalke ist in Nordrhein-Westfalen in allen NaturrAumen flachendeckend verbreitet. Er kommt in
offenen strukturreichen Kulturlandschaften, oft in der Nahe menschlicher Siedlungen vor. Als Nahrungs-
gebiete sucht der Greifvogel Flachen mit niedriger Vegetation wie Dauergriinland, Acker und Brachen
auf. Turmfalken bauen ihre Nester nicht selbst. Als Brutplatze werden Felsnischen und Halbhdhlen an
nattrlichen Felswanden, Steinbriichen oder Geb&auden aber auch alte Nester von Kréhen oder Elstern
in Baumen oder auf Gittermasten ausgewahlt. RegelméaRig werden auch Nistkdsten angenommen
(LANUV, 2023a; SUDBECK et al., 2005).

Der Turmfalke ist als haufiger Greifvogel in allen relevanten MTB-Quadranten gelistet. Bei den projekt-
bezogenen Kartierungen wurden insgesamt 15 Reviere des Turmfalken nachgewiesen. Insbesondere
der landwirtschaftlich gepragte Suden stellt sich als optimaler Lebensraum des Turmfalken heraus.
Geeignete Fremdhorste zur Nachbesetzung sind in den Masten zahlreich vorhanden.

Flacheninanspruchnahme: "Verlust oder Beeintrachtigung von Vegetation und Habitaten"
(baubedingt) und Verlust von Vegetation und Habitaten" (anlagebedingt):

Generell kbnnen Horste oder Krahennester auf Hochspannungsmasten nicht ausgeschlossen werden.
Da die Horste meist jedes Jahr gewechselt werden, kdnnen Brutplatze des Turmfalken insbesondere
innerhalb der nachgewiesenen Reviere im Bereich der Masten 4588/241 - 246, 248, 249, 251, 252,
4570/54, 55, 1052, 4206/37 - 40, 43 - 47, 4207/2, 3, 7 - 10, 12, 16, 17, 19, 20, 22, 26 - 28 aber auch auf
anderen Mastern der Bestandsleitung nicht ausgeschlossen werden. Bei einem Vorkommen des
Turmfalken auf Gittermasten sind Beeintrdchtigungen der Art und somit das Eintreten der
Verbotstatbestéande der Totung und der Zerstérung von Fortpflanzungs- und Ruhestétten (8§ 44 (1) Nr. 1
und 3 BNatSchG) nicht auszuschliel3en.

Beeintrachtigung durch Schallimmissionen:

Bei dem Turmfalken handelt es sich nach GARNIEL & MIERWALD (2019) nicht um eine als
larmempfindlich einzustufende Art.
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Artenschutzpriifung (,,Art-fur-Art-Protokoll*) Turmfalke Seite 2

Beeintrachtigungen durch Schallimmissionen sind fir diese Art nicht relevant. Der Verbotstatbestand der
Stoérung (8 44 (1) Nr. 2 BNatSchG) sowie eine daraus resultierende Tétung und Zerstdrung von
Fortpflanzung- und Ruhestatten (8 44 (1) Nr. 1 und 3 BNatSchG) sind auszuschliel3en.

Beeintrachtigung durch visuelle Stérungen:

Von den insgesamt 35 erfassten Horsten und dem Nistkasten liegen 17 Brutméglichkeiten innerhalb der
Fluchtdistanz des Turmfalken, die tber visuelle Stérungen von Neubau, Riickbau, Masterhéhung sowie
Uber Isolatorentausch betroffen sein kénnen. Letzteres gilt nur, falls die vom Isolatorentausch
betroffenen Maststandorte als Brutplatz genutzt werden. Eine erhebliche Stérung nach 8§ 44 (1) Nr. 2
BNatSchG des Turmfalken ist daher nicht auszuschlie3en.

Meidung trassennaher Flachen durch Végel (anlagebedingt):

Ein Meideverhalten bzgl. Hochspannungsfreileitungen ist fur diese Art nicht bekannt. Vielmehr nutzt der
Turmfalke Masten auch als Neststandort, indem er alte Nester von z. B. Rabenkrahen nutzt.

Verunfallung von Voégeln durch Leitungsanflug (Kollision):

Der Turmfalke hat gemaR BERNOTAT & DIERSCHKE (2021) einen geringen vMGI (D). Somit ist von
keiner signifikanten Erhéhung des Totungsrisikos auszugehen.

Das Eintreten des Verbotstatbestandes der Totung (8 44 (1) Nr.1 BNatSchG) kann somit ausge-
schlossen werden.

Arbeitsschritt 11.2: Einbeziehung von Vermeidungsmafinahmen und des
Risikomanagements

V01 — Okologische Baubegleitung
V02 — Zeitliche Beschrankung der Baufeldfreimachung (Brutviégel)

V04 — Zeitliche Beschrankung der Bautatigkeit und der UnterhaltungsmalRnahmen
(stérungsempfindliche Brutvogel)

V16 — Vermeidung der Beeintrachtigung horstbewohnender Arten
Eine ausfuhrliche MaRnahmendarstellung ist dem LBP (Anhang B) zu entnehmen.

Mussen die BaumafRnahmen aus technischen Grunden innerhalb der Brutzeit durchgefiihrt werden, sind
die im Rahmen der MalRhahme Vermeidung der Beeintrachtigung horstbewohnender Arten (V16)
vorgefundenen Horste/Nester auf den beiden Riickbaumasten 4588/239 und 241 und auf Masten, fur
die eine Erhdhung, eine Seilregulage oder eine Umbeseilung vorgesehen ist, im Zeitraum Anfang
September bis Ende Februar zu entfernen, um eine wiederholte Nutzung oder Nachnutzung wéahrend
der Bauphase zu vermeiden.

Erfolgt die Feststellung von Horsten/Nestern bei den 0.g. Masten innerhalb der Brutzeit, so kdnnen die
Nester am Standort verbleiben, sofern sie unbesetzt sind und die Arbeiten kénnen durchgefihrt werden.
Sind die Nester besetzt, werden die Arbeiten bei Ruckbau, Erh6hung, Umbeseilung und Seilregulage
bis zum Ende der Brutzeit ausgesetzt.

Nester auf Masten, fiir die ein Isolatorentausch vorgesehen ist, sind, wenn mdéglich, zu erhalten. Ist das
Nest aufgrund der technischen Umsetzung nicht zu erhalten, ist dieses im Zeitraum Anfang September
bis Ende Februar zu entfernen.

Da das Angebot von Horsten im Untersuchungsraum aufgrund des Vorkommens des Kolkrabens und
der Rabenkrahe kein limitierender Faktor ist und zudem die parallel verlaufende Fremdleitung
ausreichend Nistmdglichkeiten bietet, ist ein Ausbringen von Nisthilfen fur die entnommenen Horste nicht
erforderlich.

September 2023 ILS Essen GmbH



Register 19 — Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag — Hochstspannungsleitung Osterath — Philippsburg; Gleichstrom

Unterlagen gemaR § 21 NABEG fiir das Planfeststellungsverfahren fir den Abschnitt Osterath — Rommerskirchen 28
Artenschutzpriifung (,,Art-fur-Art-Protokoll*) Turmfalke Seite 3
Um erhebliche Stérungen im Sinne des 8 44 (1) Nr. 2 BNatSchG durch visuelle Stérungen in den
genannten Eingriffsbereichen auszuschlieRen, erfolgt durch die Okologische Baubegleitung (V01) eine
Kontrolle der Bereiche um die Eingriffsflachen in der Fluchtdistanzen des Turmfalken auf vorhandene
Brutplatze. Werden solche festgestellt, erfolgt eine zeitliche Beschrankung der Bautatigkeit (V04)
innerhalb des spezifischen Brutzeitraums der festgestellten Arten. Die Brutzeit des Turmfalken ist von
Anfang April bis Ende Juli (LANUV, 2023a).
Unter Berucksichtigung der Vermeidungsmafinahmen kann das Eintreten der Verbotstatbestande nach
8 44 (1) Nr. 1 bis 3 BNatSchG ausgeschlossen werden.
Arbeitsschritt 11.3: Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestande
(unter Voraussetzung der unter 1.2 beschriebenen Maf3nahmen)
1. Werden evtl. Tiere verletzt oder getttet? ) o ' o ) Tja ¥ nein
(auBer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tétungen, bei einem nicht signifikant erhéhten
Toétungsrisiko oder infolge von Nr. 3)
2. Werden evtl. Tiere wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Tja [ nein
Uberwinterungs- und Wanderungszeiten so gestort, dass sich der
Erhaltungszustand
der lokalen Population verschlechtern kénnte?
3. Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestéatten aus der Natur entnommen, Tja [ nein
beschéadigt oder zerstért, ohne dass deren 6kologische Funktion im
raumlichen Zusammenhang erhalten bleibt?
4. Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Tja ¥ nein
Natur entnommen, sie oder ihre Standorte beschadigt oder zerstort, ohne
dass deren 6kologische Funktion im rdumlichen Zusammenhang erhalten
bleibt?
Arbeitsschritt 1l Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen
(wenn mindestens eine der unter I.3 genannten Fragen mit ,ja“ beantwortet wurde)
1. Ist das Vorhaben aus zwingenden Griinden des Uberwiegenden 6ffentlichen Tja [ nein
Interesses gerechtfertigt?*
2. Kénnen zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden?* Tja [ nein
3. Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei europaischen Vogelarten  — ia [ nein
nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten gunstig bleiben?
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B.) Antragsteller (Anlage ,,Art-fur-Art-Protokoll®)

Wachtel (Coturnix coturnix)

Angaben zur Artenschutzprifung fir einzelne Arten
(FUr alle Arten, die im Sinne einer vertiefenden Art-fur-Art-Betrachtung gepriift werden, einzeln bearbeiten!)

Durch Plan/Vorhaben betroffene Art:| Wachtel (Coturnix coturnix)

Schutz- und Gefahrdungsstatus der Art

Rote Liste-Status Messtischblatt
[~ FFH-Anhang IV-Art *
g Deutschland 47052, 48052,
[¢ europaische Vogelart Nordrhein-Westfalen 2 4806-3, 4906-1
Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen Erhaltungszustand der lokalen Population
. . r . . (Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Stérung (11.3 Nr. 2)
v atlantische Region kontinentale Region oder voraussichtlichem Ausnahmeverfahren (I11))
| lgrim | glnstig [ A gunstig / hervorragend
l* gelb  unglnstig / unzureichend B gnstig / gut
ungunstig / schlecht — ¢ unginstig / mittel - schlecht

Arbeitsschritt 11.1: Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Art

(ohne die unter 11.2 beschriebenen Maf3nahmen)

Die Wachtel kommt in offenen, gehélzarmen Kulturlandschaften mit ausgedehnten Ackerflachen vor.
Besiedelt werden Ackerbrachen, Getreidefelder (v. a. Wintergetreide, Luzerne und Klee) und Grinlander
mit einer hohen Krautschicht, die ausreichend Deckung bieten. Das Nest wird am Boden in flachen
Mulden zwischen hoher Kraut- und Grasvegetation angelegt (LANUV, 2023a).

Die Wachtel wird in vier von sieben relevanten MTB-Quadranten gelistet. Bei der projektbezogenen
Kartierung wurde die Art an drei Stellen im Untersuchungsgebiet nachgewiesen.

Flacheninanspruchnahme: "Verlust oder Beeintrachtigung von Vegetation und Habitaten"
(baubedingt) und Verlust von Vegetation und Habitaten" (anlagebedingt):

Da die Wachtel ihr Nest jedes Jahr neu anlegt, und als Fortpflanzungsstéatte gemal LANUV (2023a) die
gesamte Parzelle in einem Umfang von bis zu 1 ha um den Aktionsraum-Mittelpunkt mit angrenzenden
Randstreifen, Feldwegen, Brachflachen etc. abgegrenzt werden kann, ist ein Vorkommen im Bereich der
Arbeitsflache und Zuwegung des Neubaumastes 4588/250A und von Mast 4588/250 nicht auszu-
schlie3en.

Verlust oder Beeintrachtigung von Vegetation und Habitaten durch Gehoélzrickschnitt im
Schutzstreifen:

Die Wachtel ist eine Offenlandart. Ein Verlust oder eine Beeintrachtigung von Vegetation und Habitaten
und somit eine Totung von Individuen und eine Zerstérung von Fortpflanzungs- und Ruhestatten durch
Geholzruckschnitt (§ 44 (1) Nr. 1 und 3 BNatSchG) kann ausgeschlossen werden.

Beeintrachtigung durch Schallimmissionen:

Die Wachtel ist eine Art mit hoher Larmempfindlichkeit (Gruppe 1) wahrend der Partnerfindung, bei der
Gefahrenwahrnehmung und der Kontaktkommunikation sowie wahrend der Jungenfilhrung (GARNIEL
& MIERWALD, 2010). Fur die Partnerfindung gilt auch hier, dass keine erhebliche Beeintrachtigung zu
erwarten ist, da es sich bei dem baubedingten Larm nicht um Dauerlarm im Sinne einer dauerhaften
Larmkulisse, wie sie von Strallen ausgeht, handelt. Auch wahrend der Jungenfiihrung ist eine
Geféahrdung erst bei einer kontinuierlichen Schallkulisse (Dauerlarm) zu beriicksichtigen (GARNIEL &
MIERWALD, 2010). Dies gilt auch fur die Rufe zur Kontaktkommunikation sowie fiir Warnrufe. Somit ist
ein Fortpflanzungserfolg nicht beeintrachtigt.
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Der Verbotstatbestand der Stérung (§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG) sowie eine daraus resultierende Tétung
und Zerstorung von Fortpflanzung- und Ruhestétten (8 44 (1) Nr. 1 und 3 BNatSchG) sind auszuschlie-
Ren.

Beeintrachtigung durch visuelle Stérungen:

Die Wachtel weist eine geringe Fluchtdistanz auf (GASSNER et al., 2010) und ist somit nicht von
visuellen Stérungen betroffen. Das Eintreten der Verbotstatbestdnde der Tétung und der Zerstérung von
Fortpflanzungs- und Ruhestéatten (8§ 44 (1) Nr. 1 und 3 BNatSchG) kann fur diese Art ausgeschlossen
werden.

Meidung trassennaher Flachen durch Végel (anlagebedingt):

Ein Meideverhalten bzgl. Hochspannungsfreileitungen ist fir diese Art nicht bekannt.

Somit ist eine erhéhte Meidung trassennaher Flachen durch das Vorhaben und eine daraus resultierende
Zerstorung von Fortpflanzungs- und Ruhestatten nach § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG auszuschliel3en.

Verunfallung von Voégeln durch Leitungsanflug (Kollision):

Die Wachtel hat gema BERNOTAT & DIERSCHKE (2021) einen mittleren vMGI (C) und bildet keine
regelmaRigen und raumlich klar verortbaren Ansammlungen. Somit ist von keiner signifikanten Erhéhung
des To6tungsrisikos auszugehen.

Das Eintreten des Verbotstatbestandes der Totung (844 (1) Nr.1 BNatSchG) kann somit
ausgeschlossen werden.

Arbeitsschritt 11.2: Einbeziehung von Vermeidungsmafinahmen und des
Risikomanagements

V01 — Okologische Baubegleitung
V03 - Vermeidung der Beeintrachtigung von bodenbriitenden Vogelarten (Vergramung)
Eine ausfuhrliche MaRnahmendarstellung ist dem LBP (Anhang B) zu entnehmen.

Um das Eintreten der Verbotstatbestande der Tétung und der Zerstérung von Fortpflanzungs- und
Ruhestéatten (8 44 (1) Nr. 1 und 3 BNatSchG) fur Bodenbriiter im Offenland wie die Wachtel zu
vermeiden, sind bei Bauarbeiten vor Brutbeginn Mitte Mai Mafnahmen zur Vergrdmung auf
Eingriffsflachen zu ergreifen. Das Aufstellen von Flatterband (V03) ist hierzu eine Ubliche MaZnahme.

Zusatzlich ist fur Eingriffe innerhalb des Brutzeitraums (Mitte Mai bis Mitte August) vor Baubeginn sowie
bei Bauunterbrechungen durch die Okologische Baubegleitung (VO1) die Brutfreiheit der Flachen
festzustellen. Das groR3flachig vorhandene Offenland bietet fir die Wachtel in der Umgebung der Maste
4588/250A und 4588/250 wahrend der Bauzeit (i. d. R. maximal eine Brutperiode) ausreichend
Ausweichhabitate, sodass die 6kologische Funktion im réaumlichen Zusammenhang erhalten bleibt.
Insgesamt ist zu berlcksichtigen, dass die Habitateignung der betroffenen Raume fir die Art infolge
bauzeitlicher Flacheninanspruchnahme nicht dauerhaft beeintréchtigt wird (Wiederherstellung nach
Abschluss der Bauarbeiten) und zudem zeitlich eng begrenzt bleibt. Die anlagebedingte, dauerhafte
Flacheninanspruchnahme fiir den Neubaumast 4588/250A ist mit ca. 10 m? nur gering.

Durch die oben beschriebenen MalRnahmen wird das Eintreten der Verbotstatbestéande der T6étung und
der Zerstorung von Fortpflanzungs- und Ruhestéatten (8 44 (1) Nr. 1 und 3 BNatSchG) infolge des
Verlusts oder der Beeintrachtigung von Vegetation und Habitaten durch Flacheninanspruchnahmen
vermieden und die 6kologische Funktion im rAumlichen Zusammenhang bleibt erhalten.

Unter Berucksichtigung der Vermeidungsmalinahmen kann das Eintreten der Verbotstatbestédnde nach
§ 44 (1) Nr. 1 bis 3 BNatSchG ausgeschlossen werden.
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Arbeitsschritt 11.3: Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestande
(unter Voraussetzung der unter 1.2 beschriebenen Maf3nahmen)

1. Werden evtl. Tiere verletzt oder getotet? M ia
(auBer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tétungen, bei einem nicht signifikant erhéhten
Tétungstrisiko oder infolge von Nr. 3)

[v nein

2. Werden evtl. Tiere wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, i
. ! X . X la
Uberwinterungs- und Wanderungszeiten so gestort, dass sich der
Erhaltungszustand
der lokalen Population verschlechtern kénnte?

3. Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestatten aus der Natur enthommen, M ia
beschadigt oder zerstért, ohne dass deren 6kologische Funktion im
raumlichen Zusammenhang erhalten bleibt?

4. Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Tja ¥ nein
Natur entnommen, sie oder ihre Standorte beschadigt oder zerstért, ohne
dass deren 6kologische Funktion im raumlichen Zusammenhang erhalten

[v nein

[¥ nein

bleibt?
Arbeitsschritt 11l Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen
(wenn mindestens eine der unter 1.3 genannten Fragen mit ,ja“ beantwortet wurde)
1. Ist das Vorhaben aus zwingenden Griinden des Uberwiegenden 6ffentlichen Tja [ nein
Interesses gerechtfertigt?*
2. Kénnen zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden?* Tja [ nein
3. Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei europaischen Vogelarten  — ia [ nein

nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten gunstig bleiben?
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B.) Antragsteller (Anlage ,,Art-fur-Art-Protokoll®)
Fledermause

Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii)

Angaben zur Artenschutzprifung fur einzelne Arten
(FUr alle Arten, die im Sinne einer vertiefenden Art-fur-Art-Betrachtung geprift werden, einzeln bearbeiten!)

Durch Plan/Vorhaben betroffene Art:| Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii)

Schutz- und Geféahrdungsstatus der Art

Rote Liste-Status Messtischblatt
¥ FFH-Anhang IV-Art Deutschland 3
[ europaische Vogelart Nordrhein-Westfalen
Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen Erhaltungszustand der lokalen Population
. . r . . (Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Stérung (1.3 Nr. 2)
v atlantische Region kontinentale Region oder voraussichtlichem Ausnahmeverfahren (111))
| lgrlin | glinstig A giinstig / hervorragend
Iv gelb ungunstig / unzureichend B gunstig / gut
ungtinstig / schlecht ¢ unginstig / mittel - schlecht

Arbeitsschritt II.1: Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Art
(ohne die unter 1.2 beschriebenen Maf3nahmen)

Diese Waldfledermausart besiedelt groRe, mehrschichtige, teilweise feuchte Laub- und Mischwélder mit
einem hohen Altholzanteil. Seltener werden Kiefern(-misch)walder, parkartige Offenlandbereiche sowie
Streuobstwiesen oder Garten aufgesucht. Fir Wochenstuben werden Baumquartiere (z. B.
Spechthdhlen) sowie Nistkasten genutzt, wobei die Quartiere regelmallig gewechselt werden. Die
Mannchen nutzen oftmals Spalten hinter abstehender Baumrinde. Als Winterquartiere dienen
unterirdische Strukturen wie Stollen, Hohlen, Eiskeller, Brunnenschachte oder Felsspalten (LANUV,
2023a) sowie Baumhohlen (DIETZ et al.,, 2007; RICHARZ, 2015). Von der Art sind wenige
Gebéaudequartiere bekannt (DIETZ et al., 2007; RICHARZ, 2015; SKIBA, 2014). Die Jagd erfolgt entlang
der Vegetation vom Boden bis zum Kronenbereich oder von Hangplatzen aus.

Flacheninanspruchnahme: "Verlust oder Beeintrachtigung von Vegetation und Habitaten"
(baubedingt) und "Verlust von Vegetation und Habitaten" (anlagebedingt):

Gebaude, Baume mit Hohlen oder Nistkasten sowie Stollen, Héhlen, Eiskeller, Brunnenschéachte oder
Felsen werden durch das Vorhaben nicht beansprucht. Daher kann eine Betroffenheit von
Wochenstuben und Winterquartieren der Art sicher ausgeschlossen werden. Eine Betroffenheit von
einzelnen Mannchenquartieren in Spalten an Baumen (hier: hinter Baumrinde) kann jedoch nicht
ganzlich ausgeschlossen werden. Demnach kann es durch die Entfernung von Einzelbaumen zum
Verlust einzelner Ruhestatten der Art kommen. Ebenfalls sind Einzeltétungen méglich, sollten sich Tiere
zum Zeitpunkt der Gehdlzentnahme in/an den betroffenen Baumen aufhalten. Da die Art nicht sicher
nachgewiesen ist, besteht hierbei eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit.

Verlust oder Beeintrachtigung von Vegetation und Habitaten durch Gehoélzrickschnitt im
Schutzstreifen (baubedingt) und Veranderung von Vegetation und Habitaten infolge
Flacheninanspruchnahmen im Schutzstreifen (anlagebedingt):

Der baubedingte Gehdolzriickschnitt im Schutzstreifen resultiert aus dem potenziell notwendigen Ruck-
schnitt einzelner Gehdlze im Schutzstreifen im Rahmen der Seilzugarbeiten. Durch den Ruckschnitt
kann es zu einem Verlust oder einer Beeintrachtigung von Vegetation und Habitaten und somit zu einer
Totung von Individuen und einer Zerstérung von Fortpflanzungs- und Ruhestétten (8§ 44 (1) Nr. 1 und 3
BNatSchG) kommen.
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Konkret ist fir die Neuanlage des Schutzstreifens im Bereich der UA Rommerskirchen (Mast Nr. 29, 29A
und 29B der BI. 4207), baubedingt eine schmale Schneise in das vorhandene Feldgehdlz im Bereich der
Leitungsachse zu schlagen (siehe Karte 5.2.3 in Anhang A von Register 17, Blatt 11). Hierbei kann es
zu einem Verlust oder einer Beeintrachtigung von Vegetation und Habitaten und somit zu einer Tétung
von Individuen und einer Zerstérung von Fortpflanzungs- und Ruhestatten (§ 44 (1) Nr. 1 und 3
BNatSchG) kommen. Die hier vorliegende Baumhohlen-Kartierflache umfasst das gesamte Feldgehdlz
und angrenzende Ruderalstandorte mit Einzelgeblischen nérdlich der UA Rommerskirchen. Baume mit
Baumhoéhlen wurden hier nicht kartiert. Demnach sind keine Baume mit Héhlen durch den Schlag einer
schmalen Schneise in das bestehende Feldgehdlz nérdlich der UA Rommerskirchen betroffen.

Weitere Rickschnitte von Gehdlzen im Schutzstreifen der Leitung im Zuge des Seilzugs sind nicht sicher
auszuschlieBen. An welchen Stellen Geholze im Zuge des Seilzugs zuriickgeschnitten werden muissen,
kann erst vor Ort entschieden werden. Hierbei kann es zu einem Verlust oder einer Beeintrachtigung
von Vegetation und Habitaten und somit zu einer Tétung von Individuen und einer Zerstdrung von
Fortpflanzungs- und Ruhestétten (8 44 (1) Nr. 1 und 3 BNatSchG) kommen.

Anlagebedingt resultiert aus der Flacheninanspruchnahme im Schutzstreifen fur Offenlandbereiche
keine Veranderung, jedoch werden Gehdlze im Bereich der neu anzulegenden Schutzstreifen dauerhaft
von Nutzungsbeschrankungen und PflegemalRnahmen betroffen sein. Im Rahmen eines sicheren
Betriebs der Leitung sind regelmaflig Rickschnitte oder die Fallung einzelner Gehélze im Schutzstreifen
erforderlich. Dabei wird auf ein 6kologisches Trassenmanagement gesetzt, welches ausschliefilich
selektive Gehdlzentnahmen, v. a. von schnellwichsigen Gehdlzarten oder hohen Einzelbdumen,
beabsichtigt. Flr das hier gegenstandliche Vorhaben liegen Gehdlze ausschlieRlich im Bereich der
Neuanlage des Schutzstreifens zwischen Mast 29 und 29A der BI. 4207 vor. Hierbei kann es zu einem
Verlust oder einer Beeintrachtigung von Vegetation und Habitaten und somit zu einer Tétung von
Individuen und einer Zerstdrung von Fortpflanzungs- und Ruhestatten (8 44 (1) Nr. 1 und 3 BNatSchG)
kommen.

Beeintrachtigung durch Schallemissionen:

Eine relevante Beeintréachtigung durch Stérungen im Sinne des § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG kdnnte lediglich
im direkten Umfeld von Quartieren durch baubedingten Larm und Erschitterungen eintreten. Mit einer
erheblichen Stérung von Fortpflanzungs- und Ruhestatten kann ebenfalls der temporare Verlust der
Lebensstatte im Sinne des § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG einhergehen.

Larm und Erschitterungen werden bezogen auf das Vorhaben vor allem durch den Riickbau von zwei
Masten verursacht (TUV, 2023). Im Umfeld der Riickbaumasten Nr. 241 und 239 der Bl. 4588 wurden
keine Baume mit Hohlen kartiert und kein Quartierverdacht festgestellt. Fir das Umfeld liegen bereits
Stdérungen vor (A57, Anschlussstelle Holzblittgen, Neersener Stral3e), die die Eignung der Baumhabitate
fur Fledermausarten insgesamt reduzieren. Durch die temporaren Riickbauarbeiten (ca. 2 Wochen) wird
sich das Stérungsmal nicht wesentlich erhdhen. Eine Stérung von Fledermausarten oder ein temporérer
Verlust einer Lebensstatte wahrend der Ruckbauarbeiten ist nicht zu erwarten.
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Die einer Baustelleneinrichtungsflache nachstgelegenen kartierten Baumquartiere sind Nr. 16, 18, 21
und 29 (Abstand unter 50°m). Bei einem Abstand grof3er 50 m wird grundsatzlich von keiner Stérung
ausgegangen. Der geringste Abstand (ca. 15 m) liegt zwischen Baum Nr. 21 und der Arbeitsflache von
Mast 30 der Bl. 4206 vor (siehe Karte 5.2.3 in Anhang A von Register 17, Blatt 5). Am Mast 30 wird
lediglich ein Isolatorentausch vorgenommen. Eine Stérung des potenziellen Baumquartiers (hier:
Spaltenquartier an einer Erle) ist bei Durchfiihrung der wenig larmintensiven MaRnahme nicht zu
erwarten. Fur die weiteren kartierten Baumquartiere in der Nahe von Bestandsmasten (Nr. 16, 18), an
denen ausschlieBlich Isolatoren ausgetauscht werden, gilt dies ebenso (Abstdnde zu Baustellen-
einrichtungsflachen des Vorhabens: jeweils ca. 30 m). Mast 13 der Bl. 4207 wird dariiber hinaus erhdht
und eine Fundamentverstarkung vorgenommen. Die Pappel Nr. 29 befindet sich in einer Entfernung von
ca. 30 m zur Baustelleneinrichtungsflache von Mast 13 der Bl. 4207 (siehe Karte 5.2.3 in Anhang A von
Register 17, Blatt 9). Der hier angebrachte Nistkasten war im Kartierjahr 2022 von einem Waldkauz
besetzt. Der Nistkasten ist ebenfalls als Fledermausquartier geeignet. Fir die Fundamentverstarkungen
ist vorgesehen, dass der betroffene Mast sicher verankert und mit Hilfe von Kleinverpresspféhlen
verstarkt wird. Diese werden an allen 4 Eckstielrundképfen vorgenommen. Dabei wird eine kleinere
Baugrube (bis zu 3 m) um die Rundképfe herum ausgehoben. AnschlieRend werden die Rundképfe
abgestemmt und zwei bis vier bis zu 10 m tiefe Bohrungen (Durchmesser ca. 5-7 cm) durch die
Bodenplatte ins Erdreich gebohrt.

Die Bohrungen werden mit einem Titanpfahl und Beton gefillt und verpresst. Anschliel3end wird eine
Schalung um die Eckstiele aufgebaut und betoniert. Aufgrund des ausreichenden Abstands ist bei den
kurzzeitigen larmintensiven Arbeiten (v. a. Abstemmen der Rundkdpfe, Bohrung) keine erhebliche
Stérung des Quartiers zu erwarten. Fur alle weiteren Masten mit Fundamentverstarkung decken die
Baumhdohlenkartierflachen alle Baumbestdande im direkten Umfeld der Masten und Baustellen-
einrichtungsflachen (falls vorhanden) ab, sodass auch hier Beeintrachtigungen von Baumquartieren im
direkten Umfeld der Bautétigkeiten tiber Stérungen durch Larm ausgeschlossen werden kénnen.

Im Eingriffsbereich ist, wie zuvor unter dem Wirkfaktor ,Fl&cheninanspruchnahme: Verlust oder
Beeintrachtigung von Vegetation und Habitaten (baubedingt) und Verlust von Vegetation und Habitaten
(anlagebedingt)“ beschrieben, mit Quartieren einzelner Individuen zu rechnen, fir die eine Stérung im
Sinne des §44 (1) Nr. 2 und 3 BNatSchG lber den Wirkfaktor ,Schallemissionen® nicht ganzlich
ausgeschlossen werden kann.

Beeintrachtigung durch visuelle Stérungen:

Beeintrachtigungen durch die Auswirkung “visuelle Stérungen® sind bei Fledermausen uUber die
Beleuchtung von Arbeitsflaichen nicht auszuschliel3en. Erhebliche Einwirkungen von Licht auf
Fortpflanzungs- und Ruhestatten kénnen den Verlust der Lebensstatte im Sinne des § 44 (1) Nr. 3
BNatSchG bedingen.

Da die Arbeiten tagsiiber stattfinden (TUV, 2023) und es sich bei Flederm&usen um nachtaktive Arten
handelt, sind erhebliche Stérungen im Sinne des § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG Uber visuelle Stérungen
auszuschlieRen.
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Arbeitsschritt 11.2: Einbeziehung von Vermeidungsmafinahmen und des
Risikomanagements

V06 — Zeitliche Beschrankung zum Entfernen der Gehdlze (Sommerquartiere von Flederméusen)

VO7 - Prifung zu entnehmender Baume auf Fledermausbesatz im Vorfeld der Gehoélzenthnahme
(Winterquartiere von Flederméausen)

Eine ausfuhrliche Mal3nahmendarstellung ist dem LBP (Anhang B) zu entnehmen.

Flacheninanspruchnahme: "Verlust oder Beeintrachtigung von Vegetation und Habitaten"
(baubedingt) und "Verlust von Vegetation und Habitaten" (anlagebedingt):

Um Toétungen von Mannchen in ihren Quartieren zu vermeiden, sind die Gehdlzentnahmen wéhrend
ihrer Abwesenheit, im Winterhalbjahr (Oktober/November/Dezember/Januar bis Méarz/April; LANUV,
2023a), durchzufuhren (V06). Im Umfeld sind genligend weitere Quartiermoglichkeiten gegeben. Auch
wenn es zum Verlust einzelner Ruhestatten kdme, wirde die 6kologische Funktion der Lebensstéatten
im betroffenen Raum erhalten bleiben.

Verlust oder Beeintrachtigung von Vegetation und Habitaten durch Gehoélzrickschnitt im
Schutzstreifen (baubedingt) und Veranderung von Vegetation und Habitaten infolge
Flacheninanspruchnahmen im Schutzstreifen (anlagebedingt):

Da sich die baubedingten Riickschnitte im Zuge des Seilzugs auf kleinrAumige Bereiche beschréanken
und ggf. auch nur den Kronenbereich betreffen, ist unter der Bertuicksichtigung der MaRnahmen der
zeitlichen Beschrankung der Gehdlzentnahme (01. Oktober bis 28. Februar) (V06, Zeitangabe entspricht
auch Mafinahme V02 in Bezug auf Brutvdgel) und der MaRnahme V07 (Prifung zu entnehmender
Baume auf Fledermausbesatz im Vorfeld der Gehdlzentnahme (Winterquartiere von Flederméausen)) mit
keinen Beeintréachtigungen zu rechnen. Eine Entfernung von Hohlenbdumen liegt uber die einzelnen
Rickschnitte nicht vor. Somit ist ein Eintreten der Verbotstatbestande nach §8 44 (1) Nr. 1 und 3
BNatSchG sicher auszuschliel3en.

Im Bereich der Neuanlage des Schutzstreifens zwischen Mast 29 und 29A der Bl. 4207 ist auch Uber
anlagebedingt erforderliche Rickschnitte unter Einbezug der bereits benannten MaRhahmen V06 und
V07 ein Eintreten der Verbotstatbestande nach 8§ 44 (1) Nr. 1 und 3 BNatSchG sicher auszuschliel3en.

Beeintrachtigung durch Schallemissionen:

Beeintrachtigungen durch baubedingte Schallemissionen von potenziellen Quartieren im Einwirkungs-
bereich sind Uber die zeitliche Beschrankung der Gehélzentnahme (MalRhahme V06) und ggf. Gber
Besatzkontrollen (MaRnahme V07) auszuschlieen. Stérungen im Sinne des 8§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG
werden uber den Wirkfaktor ,Schallemissionen® nicht verursacht. Demnach liegt auch kein Verlust einer
Lebensstatte im Sinne des § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG lber Einwirkungen von Schallemissionen vor.
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Artenschutzpriufung (,,Art-fir-Art-Protokoll*) Bechsteinfledermaus Seite 5
Arbeitsschritt 11.3: Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestande
(unter Voraussetzung der unter I.2 beschriebenen Manahmen)
1. Werden evtl. Tiere verletzt oder getttet? ) o ' o ) Tja ¥ nein
(auBer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tétungen, bei einem nicht signifikant erhéhten
Tétungstrisiko oder infolge von Nr. 3)
2. \./.Verde.n evtl. Tiere wahrend der Fortpflanzungs-,__Aufzucht-', Mauser-, Tja [ nein
Uberwinterungs- und Wanderungszeiten so gestort, dass sich der
Erhaltungszustand
der lokalen Population verschlechtern kénnte?
3. Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestéatten aus der Natur entnommen, Tja [ nein
beschéadigt oder zerstért, ohne dass deren 6kologische Funktion im raumlichen
Zusammenhang erhalten bleibt?
4. Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Tja ¥ nein
Natur entnommen, sie oder ihre Standorte beschadigt oder zerstort, ohne dass
deren 6kologische Funktion im rdumlichen Zusammenhang erhalten bleibt?
Arbeitsschritt 11l Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen
(wenn mindestens eine der unter I.3 genannten Fragen mit ,ja“ beantwortet wurde)
1. Ist das Vorhaben aus zwingenden Griinden des Uberwiegenden 6ffentlichen Tja [ nein
Interesses gerechtfertigt?*
2. Kénnen zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden?* Tja [ nein
3. Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei européischen Vogelarten  — ia [ nein
nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten gunstig bleiben?
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B.) Antragsteller (Anlage ,,Art-fur-Art-Protokoll®)

Braunes Langohr (Plecotus auritus)

Angaben zur Artenschutzprifung fir einzelne Arten
(FUr alle Arten, die im Sinne einer vertiefenden Art-fur-Art-Betrachtung gepriift werden, einzeln bearbeiten!)

Durch Plan/Vorhaben betroffene Art:| Braunes Langohr (Plecotus auritus)

Schutz- und Gefahrdungsstatus der Art

Rote Liste-Status Messtischblatt
¥ FFH-Anhang IV-Art \
g Deutschland 28063
[ europaische Vogelart Nordrhein-Westfalen G
Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen Erhaltungszustand der lokalen Population
. . r . . (Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Stérung (11.3 Nr. 2)
v atlantische Region kontinentale Region oder voraussichtlichem Ausnahmeverfahren (I11))
I« griim|  glnstig [ A gunstig / hervorragend
[ gelb unglnstig / unzureichend B gnstig / gut
ungunstig / schlecht — ¢ unginstig / mittel - schlecht

Arbeitsschritt 11.1: Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Art

(ohne die unter 11.2 beschriebenen Maf3nahmen)

Die Waldfledermausart lebt vorwiegend in lichten Laub- und Nadelwaldern mit einer hohen Strukturviel-
falt und Anzahl an Baumhdhlen. Zusatzlich werden als Jagdreviere Waldrander, gebischreiche Wiesen,
strukturreiche Garten, Streuobstwiesen und Parkanlagen genutzt. Fir Wochenstuben werden sowohl
Baumhohlen, Nistkasten als auch Verstecke an und in Geb&uden bevorzugt. M&nnchen nutzen im
Sommer sowohl Spaltenverstecke an Baumen als auch an Gebauden (LANUV, 2023).

Bei den Fledermaus-Erfassungen wurde ein Ruf der Gattung Plecotus an der Erft aufgenommen, der
sowohl von dem Braunen als auch dem Grauen Langohr stammen kénnte (siehe Karte 5.2.3 in Anhang
A von Register 17, Blatt 5). Eine weitere akustische Differenzierung auf Artebene ist nicht moglich. Da
Rufe der Gattung Plecotus vergleichsweise leise sind, ist davon auszugehen, dass mehr Individuen im
Untersuchungsgebiet vorhanden waren, aber nicht aufgenommen wurden.

Flacheninanspruchnahme: "Verlust oder Beeintrachtigung von Vegetation und Habitaten"
(baubedingt) und "Verlust von Vegetation und Habitaten" (anlagebedingt):

Gebaude, Baume mit Hohlen oder Nistkasten sowie Felsen, Hohlen, Stollen oder Keller werden durch
das Vorhaben nicht beansprucht. Daher kann eine Betroffenheit von Wochenstuben oder
Winterquartieren der Art sicher ausgeschlossen werden. Eine Betroffenheit von Mannchenquartieren in
Spalten an Baumen (z. B. abstehende Borke) kann jedoch nicht ganzlich ausgeschlossen werden.
Demnach kann es durch die Entfernung von Einzelbdumen zum Verlust einzelner Ruhestétten der Art
kommen. Ebenfalls sind Einzeltétungen mdglich, sollten sich Tiere zum Zeitpunkt der Gehdlzenthahme
in/an den betroffenen Baumen aufhalten. Somit ist ein Eintreten der Verbotstatbestande der Tétung und
der Zerstdrung von Ruhestatten (8 44 (1) Nr. 1 und 3 BNatSchG) von Individuen dieser Arten nicht
auszuschlieRen.

Verlust oder Beeintrachtigung von Vegetation und Habitaten durch Gehoélzrickschnitt im
Schutzstreifen (baubedingt) und Veranderung von Vegetation und Habitaten infolge
Flacheninanspruchnahmen im Schutzstreifen (anlagebedingt):

Der baubedingte Gehdolzriickschnitt im Schutzstreifen resultiert aus dem potenziell notwendigen Ruck-
schnitt einzelner Gehdlze im Schutzstreifen im Rahmen der Seilzugarbeiten. Durch den Ruckschnitt
kann es zu einem Verlust oder einer Beeintrachtigung von Vegetation und Habitaten und somit zu einer
Totung von Individuen und einer Zerstérung von Fortpflanzungs- und Ruhestétten (8§ 44 (1) Nr. 1 und 3
BNatSchG) kommen.
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Artenschutzprifung (,,Art-fir-Art-Protokoll*) Braunes Langohr Seite 2

Konkret ist fir die Neuanlage des Schutzstreifens im Bereich der UA Rommerskirchen (Mast Nr. 29, 29A
und 29B der Bl. 4207), baubedingt eine schmale Schneise in das vorhandene Feldgeh6lz im Bereich der
Leitungsachse zu schlagen (siehe Karte 5.2.3 in Anhang A von Register 17, Blatt 11). Hierbei kann es
zu einem Verlust oder einer Beeintrachtigung von Vegetation und Habitaten und somit zu einer Tétung
von Individuen und einer Zerstérung von Fortpflanzungs- und Ruhestatten (§ 44 (1) Nr. 1 und 3
BNatSchG) kommen. Die hier vorliegende Baumhohlen-Kartierflache umfasst das gesamte Feldgehdlz
und angrenzende Ruderalstandorte mit Einzelgeblischen nérdlich der UA Rommerskirchen. Baume mit
Baumhohlen wurden hier nicht kartiert. Demnach sind keine Baume mit Héhlen durch den Schlag einer
schmalen Schneise in das bestehende Feldgehdlz nérdlich der UA Rommerskirchen betroffen.

Weitere Rickschnitte von Gehdlzen im Schutzstreifen der Leitung im Zuge des Seilzugs sind nicht sicher
auszuschlieBen. An welchen Stellen Geholze im Zuge des Seilzugs zurlickgeschnitten werden mussen,
kann erst vor Ort entschieden werden. Hierbei kann es zu einem Verlust oder einer Beeintrachtigung
von Vegetation und Habitaten und somit zu einer Tétung von Individuen und einer Zerstérung von
Fortpflanzungs- und Ruhestétten (8 44 (1) Nr. 1 und 3 BNatSchG) kommen.

Anlagebedingt resultiert aus der Flacheninanspruchnahme im Schutzstreifen fur Offenlandbereiche
keine Veranderung, jedoch werden Gehdlze im Bereich der neu anzulegenden Schutzstreifen dauerhaft
von Nutzungsbeschrankungen und PflegemaRRnahmen betroffen sein. Im Rahmen eines sicheren
Betriebs der Leitung sind regelmafig Rickschnitte oder die Fallung einzelner Gehdlze im Schutzstreifen
erforderlich. Dabei wird auf ein 6kologisches Trassenmanagement gesetzt, welches ausschlie3lich
selektive Gehdlzentnahmen, v. a. von schnellwichsigen Gehdlzarten oder hohen Einzelbdumen,
beabsichtigt. FlUr das hier gegenstandliche Vorhaben liegen Gehdlze ausschlieRlich im Bereich der
Neuanlage des Schutzstreifens zwischen Mast 29 und 29A der BI. 4207 vor. Hierbei kann es zu einem
Verlust oder einer Beeintrachtigung von Vegetation und Habitaten und somit zu einer Tétung von
Individuen und einer Zerstdrung von Fortpflanzungs- und Ruhestatten (8 44 (1) Nr. 1 und 3 BNatSchG)
kommen.

Beeintrachtigung durch Schallemissionen:

Eine relevante Beeintréachtigung durch Stérungen im Sinne des § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG kdnnte lediglich
im direkten Umfeld von Quartieren durch baubedingten Larm und Erschitterungen eintreten. Mit einer
erheblichen Stérung von Fortpflanzungs- und Ruhestatten kann ebenfalls der temporare Verlust der
Lebensstatte im Sinne des § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG einhergehen.

Larm und Erschitterungen werden bezogen auf das Vorhaben vor allem durch den Rickbau von zwei
Masten verursacht (TUV, 2023). Im Umfeld der Riickbaumasten Nr. 241 und 239 der Bl. 4588 wurden
keine Baume mit Hohlen kartiert und kein Quartierverdacht festgestellt. Fir das Umfeld liegen bereits
Stdérungen vor (A57, Anschlussstelle Holzbuttgen, Neersener Stral3e), die die Eignung der Baumhabitate
fur Fledermausarten insgesamt reduzieren. Durch die temporaren Riickbauarbeiten (ca. 2 Wochen) wird
sich das Stérungsmal nicht wesentlich erhéhen. Eine Stérung von Fledermausarten oder ein temporérer
Verlust einer Lebensstatte wahrend der Ruckbauarbeiten ist nicht zu erwarten.

Die einer Baustelleneinrichtungsflache nachstgelegenen kartierten Baumquartiere sind Nr. 16, 18, 21
und 29 (Abstand unter 50°m). Bei einem Abstand groRer 50 m wird grundsatzlich von keiner Stérung
ausgegangen. Der geringste Abstand (ca. 15 m) liegt zwischen Baum Nr. 21 und der Arbeitsflache von
Mast 30 der Bl. 4206 vor (siehe Karte 5.2.3 in Anhang A von Register 17, Blatt 5). Am Mast 30 wird
lediglich ein Isolatorentausch vorgenommen. Eine Stdérung des potenziellen Baumquartiers (hier:
Spaltenquartier an einer Erle) ist bei Durchfiihrung der wenig larmintensiven Malinahme nicht zu
erwarten. Fir die weiteren kartierten Baumquartiere in der Nahe von Bestandsmasten (Nr. 16, 18), an
denen ausschlieBlich Isolatoren ausgetauscht werden, gilt dies ebenso (Abstédnde zu Baustellen-
einrichtungsflachen des Vorhabens: jeweils ca. 30 m). Mast 13 der Bl. 4207 wird dartber hinaus erhéht
und eine Fundamentverstarkung vorgenommen. Die Pappel Nr. 29 befindet sich in einer Entfernung von
ca. 30 m zur Baustelleneinrichtungsflache von Mast 13 der Bl. 4207 (siehe Karte 5.2.3 in Anhang A von
Register 17, Blatt 9). Der hier angebrachte Nistkasten war im Kartierjahr 2022 von einem Waldkauz
besetzt. Der Nistkasten ist ebenfalls als Fledermausquartier geeignet. Fur die Fundamentverstarkungen
ist vorgesehen, dass der betroffene Mast sicher verankert und mit Hilfe von Kleinverpresspféhlen
verstarkt wird. Diese werden an allen 4 Eckstielrundképfen vorgenommen. Dabei wird eine kleinere
Baugrube (bis zu 3 m) um die Rundkdpfe herum ausgehoben. AnschlieRend werden die Rundkdpfe
abgestemmt und zwei bis vier bis zu 10 m tiefe Bohrungen (Durchmesser ca. 5-7 cm) durch die
Bodenplatte ins Erdreich gebohrt.
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Artenschutzpriufung (,,Art-fir-Art-Protokoll*) Braunes Langohr Seite 3

Die Bohrungen werden mit einem Titanpfahl und Beton gefillt und verpresst. Anschlieend wird eine
Schalung um die Eckstiele aufgebaut und betoniert. Aufgrund des ausreichenden Abstands ist bei den
kurzzeitigen larmintensiven Arbeiten (v. a. Abstemmen der Rundkdpfe, Bohrung) keine erhebliche
Storung des Quartiers zu erwarten. Fir alle weiteren Masten mit Fundamentverstarkung decken die
Baumhohlenkartierflachen alle Baumbestdnde im direkten Umfeld der Masten und Baustellen-
einrichtungsflachen (falls vorhanden) ab, sodass auch hier Beeintrachtigungen von Baumquartieren im
direkten Umfeld der Bautatigkeiten Uiber Stérungen durch Larm ausgeschlossen werden kénnen.

Im Eingriffsbereich ist, wie zuvor unter dem Wirkfaktor ,Flacheninanspruchnahme: Verlust oder
Beeintrachtigung von Vegetation und Habitaten (baubedingt) und Verlust von Vegetation und Habitaten
(anlagebedingt)“ beschrieben, mit Quartieren einzelner Individuen zu rechnen, fir die eine Stérung im
Sinne des § 44 (1) Nr. 2 und 3 BNatSchG Uber den Wirkfaktor ,Schallemissionen“ nicht ganzlich
ausgeschlossen werden kann.

Beeintrachtigung durch visuelle Stérungen:

Beeintrachtigungen durch die Auswirkung “visuelle Stérungen® sind bei Fledermdusen uber die
Beleuchtung von Arbeitsflachen nicht auszuschlieBen. Erhebliche Einwirkungen von Licht auf
Fortpflanzungs- und Ruhestatten kénnen den Verlust der Lebensstatte im Sinne des § 44 (1) Nr. 3
BNatSchG bedingen.

Da die Arbeiten tagsiiber stattfinden (TUV, 2023) und es sich bei Fledermausen um nachtaktive Arten
handelt, sind erhebliche Stérungen im Sinne des 8§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG uber visuelle Stérungen
auszuschlief3en.
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Artenschutzpriufung (,,Art-fir-Art-Protokoll*) Braunes Langohr Seite 4

Arbeitsschritt 11.2: Einbeziehung von Vermeidungsmafinahmen und des
Risikomanagements

V06 — Zeitliche Beschrankung zum Entfernen der Gehdlze (Sommerquartiere von Flederméusen)

VO7 - Prifung zu entnehmender Baume auf Fledermausbesatz im Vorfeld der Gehoélzenthnahme
(Winterquartiere von Flederméausen)

Eine ausfuhrliche Mal3nahmendarstellung ist dem LBP (Anhang B) zu entnehmen.

Flacheninanspruchnahme: "Verlust oder Beeintrachtigung von Vegetation und Habitaten"
(baubedingt) und "Verlust von Vegetation und Habitaten" (anlagebedingt):

Um Einzeltétungen von Mé&nnchen in ihren Quartieren zu vermeiden, sind die Gehdlzentnahmen
wahrend ihrer Abwesenheit, im Winterhalbjahr (Oktober/November bis Marz, LANUV, 2023),
durchzufiihren (V06). Im Umfeld sind genligend weitere Quartiermoglichkeiten gegeben. Auch wenn es
zum Verlust einzelner Ruhestatten kdme, wirde die 6kologische Funktion der Lebensstatten im
betroffenen Raum erhalten bleiben.

Verlust oder Beeintrachtigung von Vegetation und Habitaten durch Gehoélzrickschnitt im
Schutzstreifen (baubedingt) und Veranderung von Vegetation und Habitaten infolge
Flacheninanspruchnahmen im Schutzstreifen (anlagebedingt):

Da sich die baubedingten Riickschnitte im Zuge des Seilzugs auf kleinrAumige Bereiche beschréanken
und ggf. auch nur den Kronenbereich betreffen, ist unter der Beriuicksichtigung der Maflinahmen der
zeitlichen Beschrankung der Gehdlzentnahme (01. Oktober bis 28. Februar) (V06, Zeitangabe entspricht
auch Mafinahme V02 in Bezug auf Brutvdgel) und der MaRnahme V07 (Prifung zu entnehmender
Baume auf Fledermausbesatz im Vorfeld der Gehdlzentnahme (Winterquartiere von Fledermausen)) mit
keinen Beeintréachtigungen zu rechnen. Eine Entfernung von Hohlenbdumen liegt uber die einzelnen
Rickschnitte nicht vor. Somit ist ein Eintreten der Verbotstatbestande nach §8 44 (1) Nr. 1 und 3
BNatSchG sicher auszuschlie3en.

Im Bereich der Neuanlage des Schutzstreifens zwischen Mast 29 und 29A der Bl. 4207 ist auch Uber
anlagebedingt erforderliche Rickschnitte unter Einbezug der bereits benannten MaRhahmen V06 und
V07 ein Eintreten der Verbotstatbestande nach 8§ 44 (1) Nr. 1 und 3 BNatSchG sicher auszuschliel3en.

Beeintrachtigung durch Schallemissionen:

Beeintrachtigungen durch baubedingte Schallemissionen von potenziellen Quartieren im Einwirkungs-
bereich sind Uber die zeitliche Beschrankung der Gehélzentnahme (MaRnhahme V06) und ggf. tUber
Besatzkontrollen (MaRnahme V07) auszuschlieBen. Stérungen im Sinne des 8§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG
werden uber den Wirkfaktor ,Schallemissionen® nicht verursacht. Demnach liegt auch kein Verlust einer
Lebensstatte im Sinne des § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG uber Einwirkungen von Schallemissionen vor.
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Arbeitsschritt 11.3: Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestande
(unter Voraussetzung der unter 1.2 beschriebenen Maf3nahmen)

1. Werden evtl. Tiere verletzt oder getotet? M ia
(auBer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tétungen, bei einem nicht signifikant erhéhten
Tétungstrisiko oder infolge von Nr. 3)

[v nein

2. Werden evtl. Tiere wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, i
. ! X . X la
Uberwinterungs- und Wanderungszeiten so gestort, dass sich der
Erhaltungszustand
der lokalen Population verschlechtern kénnte?

3. Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestatten aus der Natur enthommen,
beschéadigt oder zerstért, ohne dass deren 6kologische Funktion im raumlichen
Zusammenhang erhalten bleibt?

4. Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der
Natur entnommen, sie oder ihre Standorte beschéadigt oder zerstort, ohne dass
deren 6kologische Funktion im rdumlichen Zusammenhang erhalten bleibt?

Arbeitsschritt 11l Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen
(wenn mindestens eine der unter I.3 genannten Fragen mit ,ja“ beantwortet wurde)

[v nein

[ja ¥ nein

[ ja ¥ nein

1. Ist das Vorhaben aus zwingenden Griinden des Uberwiegenden 6ffentlichen M ia

; [ nein
Interesses gerechtfertigt?*

" ; % . .
2. Kénnen zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden Tja [ nein

3. Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei europaischen Vogelarten  — ia

[ nein
nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten gunstig bleiben?
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B.) Antragsteller (Anlage ,,Art-fur-Art-Protokoll®)

Breitfligelfledermaus (Eptesicus serotinus)

Angaben zur Artenschutzprifung fir einzelne Arten
(FUr alle Arten, die im Sinne einer vertiefenden Art-fur-Art-Betrachtung gepriift werden, einzeln bearbeiten!)

Durch Plan/Vorhaben betroffene Art:| Breitfligelfledermaus (Eptesicus serotinus)

Schutz- und Gefahrdungsstatus der Art

Rote Liste-Status Messtischblatt
¥ FFH-Anhang IV-Art \
g Deutschland 47054,
[ européische Vogelart Nordrhein-Westfalen 2 4805-2
Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen Erhaltungszustand der lokalen Population
. . r . . (Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Stérung (11.3 Nr. 2)
v atlantische Region kontinentale Region oder voraussichtlichem Ausnahmeverfahren (I11))
| lgrim | glnstig [ A gunstig / hervorragend
l* gelb  unglnstig / unzureichend B gnstig / gut
ungunstig / schlecht — ¢ unginstig / mittel - schlecht

Arbeitsschritt 11.1: Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Art

(ohne die unter 11.2 beschriebenen Maf3nahmen)

Die Breitfligelfledermaus ist eine Gebaudeart und kommt typischerweise im Siedlungs- und
siedlungsnahen Bereich vor. Als Wochenstuben werden Spaltenquartiere wie Fassadenverkleidungen,
Zwischendecken, Dachbdden oder -pfannen genutzt. Als Winterquartier nutzt die Art Spaltenverstecke
an Gebauden, Baumen, Felsen, in Stollen oder Hohlen, wobei Standorte mit geringer Luftfeuchtigkeit
bevorzugt werden. Sommerquartiere bilden neben Baumhoéhlen und Nistkdsten auch Holzstapel.
Jagdgebiete stellen offene und halboffene Landschaften mit Griinflachen und Gehdlzstrukturen in den
Randbereichen dar, sowie Waldrander, Gewasser, Streuobstwiesen, Parks, Garten und Stral3enlaternen
(LANUV, 2023a).

Sichere Nachweise der Breitfligelfledermaus erfolgten einzig am Horchbox-Standort ,Gubisrath® (siehe
Karte 5.2.3 in Anhang A von Register 17, Blatt 7). Dort wurde an zwei Kartierterminen jeweils eine
Rufreihe aufgenommen.

Flacheninanspruchnahme: "Verlust oder Beeintrachtigung von Vegetation und Habitaten"
(baubedingt) und "Verlust von Vegetation und Habitaten" (anlagebedingt):

Gebaude, Baume mit Hohlen oder Nistkasten sowie Felsen, Stollen oder Hohlen werden durch das
Vorhaben nicht beansprucht. Daher kann eine Betroffenheit von Wochenstuben oder Sommerquartieren
der Art sicher ausgeschlossen werden. Eine Betroffenheit von Winterquartieren in Spalten an Baumen
(z. B. abstehende Borke) kann jedoch nicht génzlich ausgeschlossen werden. Demnach kann es durch
die Entfernung von Einzelbaumen zum Verlust einzelner Ruhestétten der Art kommen. Ebenfalls sind
Einzeltdtungen moglich, sollten sich Tiere zum Zeitpunkt der Gehélzentnahme in/an den betroffenen
Baumen aufhalten.

Verlust oder Beeintrachtigung von Vegetation und Habitaten durch Gehoélzrickschnitt im
Schutzstreifen (baubedingt) und Veranderung von Vegetation und Habitaten infolge
Flacheninanspruchnahmen im Schutzstreifen (anlagebedingt):

Der baubedingte Gehdélzriickschnitt im Schutzstreifen resultiert aus dem potenziell notwendigen
Ruckschnitt einzelner Geholze im Schutzstreifen im Rahmen der Seilzugarbeiten. Durch den Riuickschnitt
kann es zu einem Verlust oder einer Beeintrachtigung von Vegetation und Habitaten und somit zu einer
Tétung von Individuen und einer Zerstérung von Fortpflanzungs- und Ruhestatten (8 44 (1) Nr. 1 und 3
BNatSchG) kommen.
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Konkret ist fir die Neuanlage des Schutzstreifens im Bereich der UA Rommerskirchen (Mast Nr. 29, 29A
und 29B der BI. 4207), baubedingt eine schmale Schneise in das vorhandene Feldgehdlz im Bereich der
Leitungsachse zu schlagen (siehe Karte 5.2.3 in Anhang A von Register 17, Blatt 11). Hierbei kann es
zu einem Verlust oder einer Beeintrachtigung von Vegetation und Habitaten und somit zu einer Tétung
von Individuen und einer Zerstérung von Fortpflanzungs- und Ruhestatten (§ 44 (1) Nr. 1 und 3
BNatSchG) kommen. Die hier vorliegende Baumhohlen-Kartierflache umfasst das gesamte Feldgehdlz
und angrenzende Ruderalstandorte mit Einzelgeblischen nérdlich der UA Rommerskirchen. Baume mit
Baumhohlen wurden hier nicht kartiert. Demnach sind keine Baume mit Héhlen durch den Schlag einer
schmalen Schneise in das bestehende Feldgehdlz nérdlich der UA Rommerskirchen betroffen.

Weitere Rickschnitte von Gehdlzen im Schutzstreifen der Leitung im Zuge des Seilzugs sind nicht sicher
auszuschlieBen. An welchen Stellen Geholze im Zuge des Seilzugs zuriickgeschnitten werden muissen,
kann erst vor Ort entschieden werden. Hierbei kann es zu einem Verlust oder einer Beeintrachtigung
von Vegetation und Habitaten und somit zu einer Tétung von Individuen und einer Zerstdrung von
Fortpflanzungs- und Ruhestétten (8 44 (1) Nr. 1 und 3 BNatSchG) kommen.

Anlagebedingt resultiert aus der Flacheninanspruchnahme im Schutzstreifen fur Offenlandbereiche
keine Veranderung, jedoch werden Gehdlze im Bereich der neu anzulegenden Schutzstreifen dauerhaft
von Nutzungsbeschrankungen und PflegemaRRnahmen betroffen sein. Im Rahmen eines sicheren
Betriebs der Leitung sind regelmaflig Rickschnitte oder die Fallung einzelner Gehélze im Schutzstreifen
erforderlich. Dabei wird auf ein 6kologisches Trassenmanagement gesetzt, welches ausschliefilich
selektive Gehdlzentnahmen, v. a. von schnellwichsigen Gehdlzarten oder hohen Einzelbdumen,
beabsichtigt. Flr das hier gegenstandliche Vorhaben liegen Gehdlze ausschlieRlich im Bereich der
Neuanlage des Schutzstreifens zwischen Mast 29 und 29A der BI. 4207 vor. Hierbei kann es zu einem
Verlust oder einer Beeintrachtigung von Vegetation und Habitaten und somit zu einer Tétung von
Individuen und einer Zerstdrung von Fortpflanzungs- und Ruhestatten (8 44 (1) Nr. 1 und 3 BNatSchG)
kommen.

Beeintrachtigung durch Schallemissionen:

Eine relevante Beeintréachtigung durch Stérungen im Sinne des § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG kdnnte lediglich
im direkten Umfeld von Quartieren durch baubedingten Larm und Erschitterungen eintreten. Mit einer
erheblichen Stérung von Fortpflanzungs- und Ruhestatten kann ebenfalls der temporare Verlust der
Lebensstatte im Sinne des § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG einhergehen.

Larm und Erschitterungen werden bezogen auf das Vorhaben vor allem durch den Riickbau von zwei
Masten verursacht (TUV, 2023). Im Umfeld der Riickbaumasten Nr. 241 und 239 der Bl. 4588 wurden
keine Baume mit Hohlen kartiert und kein Quartierverdacht festgestellt. Fir das Umfeld liegen bereits
Stdérungen vor (A57, Anschlussstelle Holzblittgen, Neersener Stral3e), die die Eignung der Baumhabitate
fur Fledermausarten insgesamt reduzieren. Durch die temporaren Riickbauarbeiten (ca. 2 Wochen) wird
sich das Stérungsmalf nicht wesentlich erhéhen. Eine Stérung von Fledermausarten oder ein temporarer
Verlust einer Lebensstatte wahrend der Riickbauarbeiten ist nicht zu erwarten.

Die einer Baustelleneinrichtungsflache nachstgelegenen kartierten Baumquartiere sind Nr. 16, 18, 21
und 29 (Abstand unter 50°m). Bei einem Abstand groRer 50 m wird grundsatzlich von keiner Stérung
ausgegangen. Der geringste Abstand (ca. 15 m) liegt zwischen Baum Nr. 21 und der Arbeitsflache von
Mast 30 der Bl. 4206 vor (siehe Karte 5.2.3 in Anhang A von Register 17, Blatt 5). Am Mast 30 wird
lediglich ein Isolatorentausch vorgenommen. Eine Stdérung des potenziellen Baumquartiers (hier:
Spaltenquartier an einer Erle) ist bei Durchfiihrung der wenig larmintensiven MalRnahme nicht zu
erwarten. Fir die weiteren kartierten Baumquartiere in der Nahe von Bestandsmasten (Nr. 16, 18), an
denen ausschlieBlich Isolatoren ausgetauscht werden, gilt dies ebenso (Abstdande zu Baustellen-
einrichtungsflachen des Vorhabens: jeweils ca. 30 m). Mast 13 der Bl. 4207 wird dartber hinaus erhéht
und eine Fundamentverstarkung vorgenommen. Die Pappel Nr. 29 befindet sich in einer Entfernung von
ca. 30 m zur Baustelleneinrichtungsflache von Mast 13 der Bl. 4207 (siehe Karte 5.2.3 in Anhang A von
Register 17, Blatt 9). Der hier angebrachte Nistkasten war im Kartierjahr 2022 von einem Waldkauz
besetzt. Der Nistkasten ist ebenfalls als Fledermausquartier geeignet. Fir die Fundamentverstarkungen
ist vorgesehen, dass der betroffene Mast sicher verankert und mit Hilfe von Kleinverpresspféhlen
verstarkt wird. Diese werden an allen 4 Eckstielrundképfen vorgenommen. Dabei wird eine kleinere
Baugrube (bis zu 3 m) um die Rundkdpfe herum ausgehoben. AnschlieRend werden die Rundkdpfe
abgestemmt und zwei bis vier bis zu 10 m tiefe Bohrungen (Durchmesser ca. 5-7 cm) durch die
Bodenplatte ins Erdreich gebohrt.
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Die Bohrungen werden mit einem Titanpfahl und Beton gefiillt und verpresst. Anschlie3end wird eine
Schalung um die Eckstiele aufgebaut und betoniert. Aufgrund des ausreichenden Abstands ist bei den
kurzzeitigen larmintensiven Arbeiten (v. a. Abstemmen der Rundkdpfe, Bohrung) keine erhebliche
Storung des Quartiers zu erwarten. Fir alle weiteren Masten mit Fundamentverstarkung decken die
Baumhohlenkartierflachen alle Baumbestdnde im direkten Umfeld der Masten und Baustellen-
einrichtungsflachen (falls vorhanden) ab, sodass auch hier Beeintrachtigungen von Baumquartieren im
direkten Umfeld der Bautatigkeiten Uiber Stérungen durch Larm ausgeschlossen werden kénnen.

Im Eingriffsbereich ist, wie zuvor unter dem Wirkfaktor ,Flacheninanspruchnahme: Verlust oder
Beeintrachtigung von Vegetation und Habitaten (baubedingt) und Verlust von Vegetation und Habitaten
(anlagebedingt)“ beschrieben, mit Quartieren einzelner Individuen zu rechnen, fir die eine Stérung im
Sinne des § 44 (1) Nr. 2 und 3 BNatSchG uber den Wirkfaktor ,Schallemissionen® nicht génzlich
ausgeschlossen werden kann.

Beeintrachtigung durch visuelle Stérungen:

Beeintrachtigungen durch die Auswirkung “visuelle Stérungen“ sind bei Fledermausen Uber die
Beleuchtung von Arbeitsflachen nicht auszuschlieRen. Erhebliche Einwirkungen von Licht auf
Fortpflanzungs- und Ruhestatten kénnen den Verlust der Lebensstatte im Sinne des § 44 (1) Nr. 3
BNatSchG bedingen.

Da die Arbeiten tagsiiber stattfinden (TUV, 2023) und es sich bei Fledermausen um nachtaktive Arten
handelt, sind erhebliche Stérungen im Sinne des § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG uber visuelle Stérungen
auszuschlief3en.
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Arbeitsschritt 11.2: Einbeziehung von Vermeidungsmafinahmen und des
Risikomanagements

V06 — Zeitliche Beschrankung zum Entfernen der Gehdlze (Sommerquartiere von Flederméusen)

VO7 - Prifung zu entnehmender Baume auf Fledermausbesatz im Vorfeld der Gehoélzenthnahme
(Winterquartiere von Flederméausen)

Eine ausfihrliche Mal3Bnahmendarstellung ist dem LBP (Anhang B) zu entnehmen.

Flacheninanspruchnahme: "Verlust oder Beeintrachtigung von Vegetation und Habitaten"
(baubedingt) und "Verlust von Vegetation und Habitaten" (anlagebedingt):

Um To6tungen von Einzeltieren in ihren Winterquartieren zu vermeiden, sind die Gehdlzentnahmen
auRerhalb der Uberwinterungszeit (September/Oktober — Marz/April; LANUV, 2023a) durchzufithren. Da
der daraus resultierende Zeitpunkt der Gehélzentnahme dem in § 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG gesetzlich
vorgeschriebenen Zeitraum widerspricht, sind die Baume alternativ vor der Entnahme auf Besatz zu
prifen (VO7). Sollten Breitflugelflederméuse in Spaltenquartieren an den zu entnehmenden Baumen
angetroffen werden, ist das weitere Vorgehen mit der zustandigen Unteren Naturschutzbehérde
abzustimmen. Im Umfeld sind gentigend weitere Quartierméglichkeiten gegeben. Auch wenn es zum
Verlust einzelner Ruhestéatten kdme, wirde die 6kologische Funktion der Lebensstatten im betroffenen
Raum erhalten bleiben.

Verlust oder Beeintrachtigung von Vegetation und Habitaten durch Geholzrickschnitt im
Schutzstreifen (baubedingt) und Veranderung von Vegetation und Habitaten infolge
Flacheninanspruchnahmen im Schutzstreifen (anlagebedingt):

Da sich die baubedingten Riickschnitte im Zuge des Seilzugs auf kleinrdumige Bereiche beschranken
und ggf. auch nur den Kronenbereich betreffen, ist unter der Berucksichtigung der Ma3hahmen der
zeitlichen Beschrankung der Gehélzentnahme (01. Oktober bis 28. Februar) (V06, Zeitangabe entspricht
auch Mafinahme V02 in Bezug auf Brutvdgel) und der MalRnahme V07 (Prifung zu entnehmender
Baume auf Fledermausbesatz im Vorfeld der Gehdlzenthahme (Winterquartiere von Flederméausen)) mit
keinen Beeintrachtigungen zu rechnen. Eine Entfernung von Hohlenbaumen liegt Uber die einzelnen
Rickschnitte nicht vor. Somit ist ein Eintreten der Verbotstatbestande nach § 44 (1) Nr. 1 und 3
BNatSchG sicher auszuschliel3en.

Im Bereich der Neuanlage des Schutzstreifens zwischen Mast 29 und 29A der Bl. 4207 ist auch Uber
anlagebedingt erforderliche Rickschnitte unter Einbezug der bereits benannten MaRhahmen V06 und
V07 ein Eintreten der Verbotstatbestande nach § 44 (1) Nr. 1 und 3 BNatSchG sicher auszuschliel3en.

Beeintrachtigung durch Schallemissionen:

Beeintrachtigungen durch baubedingte Schallemissionen von potenziellen Quartieren im Einwirkungs-
bereich sind Uber die zeitliche Beschrankung der Gehdlzentnahme (MaRnahme V06) und ggf. tUber
Besatzkontrollen (MaRnahme V07) auszuschlieBen. Stérungen im Sinne des 8§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG
werden Uber den Wirkfaktor ,Schallemissionen® nicht verursacht. Demnach liegt auch kein Verlust einer
Lebensstatte im Sinne des § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG uber Einwirkungen von Schallemissionen vor.
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Arbeitsschritt 11.3: Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestande
(unter Voraussetzung der unter 11.2 beschriebenen Maf3nahmen)
1. Werden evtl. Tiere verletzt oder getttet? ) o ' o ) Tja ¥ nein
(auBer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tétungen, bei einem nicht signifikant erhéhten
Tétungstrisiko oder infolge von Nr. 3)
2. \./.Verde.n evtl. Tiere wahrend der Fortpflanzungs-,__Aufzucht-', Mauser-, Tja [ nein
Uberwinterungs- und Wanderungszeiten so gestort, dass sich der
Erhaltungszustand
der lokalen Population verschlechtern kénnte?
3. Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestéatten aus der Natur entnommen, Tja [ nein
beschéadigt oder zerstért, ohne dass deren 6kologische Funktion im raumlichen
Zusammenhang erhalten bleibt?
4. Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Tja ¥ nein
Natur entnommen, sie oder ihre Standorte beschadigt oder zerstort, ohne dass
deren 6kologische Funktion im rdumlichen Zusammenhang erhalten bleibt?
Arbeitsschritt 11l Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen
(wenn mindestens eine der unter I.3 genannten Fragen mit ,ja“ beantwortet wurde)
1. Ist das Vorhaben aus zwingenden Griinden des Uberwiegenden 6ffentlichen Tja [ nein
Interesses gerechtfertigt?*
2. Kénnen zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden?* Tja [ nein
3. Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei européischen Vogelarten  — ia [ nein
nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten gunstig bleiben?
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B.) Antragsteller (Anlage ,,Art-fur-Art-Protokoll®)

Fransenfledermaus (Myotis nattereri)

Angaben zur Artenschutzprifung fir einzelne Arten
(FUr alle Arten, die im Sinne einer vertiefenden Art-fur-Art-Betrachtung gepriift werden, einzeln bearbeiten!)

Durch Plan/Vorhaben betroffene Art:| Fransenfledermaus (Myotis nattereri)

Schutz- und Gefahrdungsstatus der Art

Rote Liste-Status Messtischblatt
¥ FFH-Anhang IV-Art Deutschlan 3
eutschland - 28061
[ europaische Vogelart Nordrhein-Westfalen
Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen Erhaltungszustand der lokalen Population
. . r . . (Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Stérung (11.3 Nr. 2)
v atlantische Region kontinentale Region oder voraussichtlichem Ausnahmeverfahren (I11))
I« griim|  glnstig [ A gunstig / hervorragend
[ gelb unglnstig / unzureichend B gnstig / gut
ungunstig / schlecht — ¢ unginstig / mittel - schlecht

Arbeitsschritt 11.1: Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Art

(ohne die unter 11.2 beschriebenen Maf3nahmen)

Die Waldfledermausart kommt bevorzugt in unterholzreichen Laubwéldern mit liickigem Baumbestand
vor. Als Wochenstuben werden Baumquartiere (v. a. Hohlen, abstehende Borke) sowie Nistkésten
genutzt. Dariiber hinaus werden auch Dachbéden und Viehstélle bezogen, wo sich die Tiere vor allem
in Spalten und Zapfenléchern aufhalten. Die Wochenstubenquartiere kdnnen ein bis zweimal in der
Woche gewechselt werden, ab Mitte August werden sie aufgelost (LANUV, 2023a). Als Felsluberwinterer
nutzt die Art spaltenreiche Héhlen, Stollen, Eiskeller, Brunnen und andere unterirdische Hohlraume.
Sommerquartiere bilden neben Dachstihlen und Viehstdllen bzw. Geb&uden, Mauerspalten,
Baumhohlen sowie Fledermaus- / Vogelkasten (LANUV, 2023a). Einzelne Individuen kénnen auch in
und an Baumen oder in Spalten von Briicken Quartiere beziehen (DIETZ et al., 2007).

Flacheninanspruchnahme: "Verlust oder Beeintrachtigung von Vegetation und Habitaten"
(baubedingt) und "Verlust von Vegetation und Habitaten" (anlagebedingt):

Gebdude, Baume mit Hohlen oder Fledermaus-/Nistk&sten, Bricken, Eiskeller, Brunnen, Hdohlen,
Stollen, oder andere unterirdische Hohlraume werden durch das Vorhaben nicht beansprucht. Daher
kann eine Betroffenheit von Winterquartieren der Art sicher ausgeschlossen werden. Eine Betroffenheit
von einzelnen Mannchenquartieren und Wochenstuben in Spalten an Baumen (z. B. hinter abstehender
Borke) kann jedoch nicht génzlich ausgeschlossen werden. Da kein sicherer Nachweis der Art erbracht
wurde und die Art bezuglich ihrer Wochenstuben auf einen gesamten Quartiersverbund angewiesen ist,
der haufig gewechselt wird, kdnnen Wochenstuben basierend auf potenziellen einzelnen Spalten-
quartieren an Baumen im Bereich der direkten Flacheninanspruchnahme mit hinreichender Sicherheit
ausgeschlossen werden.

Demnach kann es durch die Entfernung von Einzelbaumen lediglich zum Verlust einzelner Ruhestétten
der Art kommen. Ebenfalls sind Einzeltétungen mdoglich, sollten sich Tiere zum Zeitpunkt der
Gehdlzentnahme in/an den betroffenen B&dumen aufhalten. Da die Art nicht sicher nachgewiesen ist,
besteht hierbei eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit.

Verlust oder Beeintrachtigung von Vegetation und Habitaten durch Gehdlzriickschnitt im
Schutzstreifen (baubedingt) und Veranderung von Vegetation und Habitaten infolge
Flacheninanspruchnahmen im Schutzstreifen (anlagebedingt):

Der baubedingte Gehdolzrickschnitt im Schutzstreifen resultiert aus dem potenziell notwendigen
Ruckschnitt einzelner Geholze im Schutzstreifen im Rahmen der Seilzugarbeiten. Durch den Rickschnitt
kann es zu einem Verlust oder einer Beeintrachtigung von Vegetation und Habitaten und somit zu einer
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T6tung von Individuen und einer Zerstérung von Fortpflanzungs- und Ruhestatten (8 44 (1) Nr. 1 und 3
BNatSchG) kommen. Konkret ist fir die Neuanlage des Schutzstreifens im Bereich der UA
Rommerskirchen (Mast Nr. 29, 29A und 29B der BIl. 4207), baubedingt eine schmale Schneise in das
vorhandene Feldgehdlz im Bereich der Leitungsachse zu schlagen (siehe Karte 5.2.3 in Anhang A von
Register 17, Blatt 11). Hierbei kann es zu einem Verlust oder einer Beeintrachtigung von Vegetation und
Habitaten und somit zu einer Tétung von Individuen und einer Zerstérung von Fortpflanzungs- und
Ruhestétten (8 44 (1) Nr. 1 und 3 BNatSchG) kommen. Die hier vorliegende Baumhdohlen-Kartierflache
umfasst das gesamte Feldgehdlz und angrenzende Ruderalstandorte mit Einzelgebiischen nérdlich der
UA Rommerskirchen. Baume mit Baumhoéhlen wurden hier nicht kartiert. Demnach sind keine Baume
mit Hohlen durch den Schlag einer schmalen Schneise in das bestehende Feldgehdlz nérdlich der UA
Rommerskirchen betroffen.

Weitere Rickschnitte von Gehdlzen im Schutzstreifen der Leitung im Zuge des Seilzugs sind nicht sicher
auszuschlieBen. An welchen Stellen Gehdlze im Zuge des Seilzugs zurlickgeschnitten werden missen,
kann erst vor Ort entschieden werden. Hierbei kann es zu einem Verlust oder einer Beeintréachtigung
von Vegetation und Habitaten und somit zu einer Tétung von Individuen und einer Zerstérung von
Fortpflanzungs- und Ruhestatten (§ 44 (1) Nr. 1 und 3 BNatSchG) kommen.

Anlagebedingt resultiert aus der Flacheninanspruchnahme im Schutzstreifen fir Offenlandbereiche
keine Veranderung, jedoch werden Gehdlze im Bereich der neu anzulegenden Schutzstreifen dauerhaft
von Nutzungsbeschrankungen und PflegemaRRnahmen betroffen sein. Im Rahmen eines sicheren
Betriebs der Leitung sind regelmafig Rickschnitte oder die Fallung einzelner Gehdlze im Schutzstreifen
erforderlich. Dabei wird auf ein 6kologisches Trassenmanagement gesetzt, welches ausschlie3lich
selektive Geholzentnahmen, v.a. von schnellwiichsigen Gehdlzarten oder hohen Einzelbdumen,
beabsichtigt. Flr das hier gegenstandliche Vorhaben liegen Gehdlze ausschlieRRlich im Bereich der
Neuanlage des Schutzstreifens zwischen Mast 29 und 29A der BI. 4207 vor. Hierbei kann es zu einem
Verlust oder einer Beeintrachtigung von Vegetation und Habitaten und somit zu einer Totung von
Individuen und einer Zerstdrung von Fortpflanzungs- und Ruhestatten (8 44 (1) Nr. 1 und 3 BNatSchG)
kommen.

Beeintrachtigung durch Schallemissionen:

Eine relevante Beeintrachtigung durch Stérungen im Sinne des § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG kdnnte lediglich
im direkten Umfeld von Quartieren durch baubedingten Larm und Erschitterungen eintreten. Mit einer
erheblichen Stérung von Fortpflanzungs- und Ruhestatten kann ebenfalls der temporare Verlust der
Lebensstatte im Sinne des § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG einhergehen.

Larm und Erschitterungen werden bezogen auf das Vorhaben vor allem durch den Riickbau von zwei
Masten verursacht (TUV, 2023). Im Umfeld der Riickbaumasten Nr. 241 und 239 der Bl. 4588 wurden
keine Baume mit Hohlen kartiert und kein Quartierverdacht festgestellt. Fiir das Umfeld liegen bereits
Stdérungen vor (A57, Anschlussstelle Holzbuttgen, Neersener Stral3e), die die Eignung der Baumhabitate
fur Fledermausarten insgesamt reduzieren. Durch die temporaren Riickbauarbeiten (ca. 2 Wochen) wird
sich das Storungsmalf3 nicht wesentlich erhéhen. Eine Stérung von Fledermausarten oder ein temporarer
Verlust einer Lebensstatte wéhrend der Ruckbauarbeiten ist nicht zu erwarten.

Die einer Baustelleneinrichtungsflache nachstgelegenen kartierten Baumquartiere sind Nr. 16, 18, 21
und 29 (Abstand unter 50°m). Bei einem Abstand groRer 50 m wird grundsatzlich von keiner Stérung
ausgegangen. Der geringste Abstand (ca. 15 m) liegt zwischen Baum Nr. 21 und der Arbeitsflache von
Mast 30 der Bl. 4206 vor (siehe Karte 5.2.3 in Anhang A von Register 17, Blatt 5). Am Mast 30 wird
lediglich ein Isolatorentausch vorgenommen. Eine Stérung des potenziellen Baumquartiers (hier:
Spaltenquartier an einer Erle) ist bei Durchfihrung der wenig larmintensiven MalRnahme nicht zu
erwarten. Fir die weiteren kartierten Baumquartiere in der Nahe von Bestandsmasten (Nr. 16, 18), an
denen ausschlieB3lich Isolatoren ausgetauscht werden, gilt dies ebenso (Abstédnde zu Baustellen-
einrichtungsflachen des Vorhabens: jeweils ca. 30 m). Mast 13 der Bl. 4207 wird dartber hinaus erhéht
und eine Fundamentverstarkung vorgenommen. Die Pappel Nr. 29 befindet sich in einer Entfernung von
ca. 30 m zur Baustelleneinrichtungsflache von Mast 13 der Bl. 4207 (siehe Karte 5.2.3 in Anhang A von
Register 17, Blatt 9). Der hier angebrachte Nistkasten war im Kartierjahr 2022 von einem Waldkauz
besetzt. Der Nistkasten ist ebenfalls als Fledermausquartier geeignet. Fur die Fundamentverstarkungen
ist vorgesehen, dass der betroffene Mast sicher verankert und mit Hilfe von Kleinverpresspféhlen
verstarkt wird. Diese werden an allen 4 Eckstielrundképfen vorgenommen. Dabei wird eine kleinere
Baugrube (bis zu 3 m) um die Rundkopfe herum ausgehoben.
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Anschlieend werden die Rundkdpfe abgestemmt und zwei bis vier bis zu 10 m tiefe Bohrungen
(Durchmesser ca. 5-7 cm) durch die Bodenplatte ins Erdreich gebohrt. Die Bohrungen werden mit einem
Titanpfahl und Beton gefllt und verpresst. AnschlieBend wird eine Schalung um die Eckstiele aufgebaut
und betoniert. Aufgrund des ausreichenden Abstands ist bei den kurzzeitigen larmintensiven Arbeiten
(v. a. Abstemmen der Rundkdpfe, Bohrung) keine erhebliche Stérung des Quartiers zu erwarten. Fur alle
weiteren Masten mit Fundamentverstarkung decken die Baumhéhlenkartierflachen alle Baumbestande
im direkten Umfeld der Masten und Baustelleneinrichtungsflachen (falls vorhanden) ab, sodass auch hier
Beeintrachtigungen von Baumquartieren im direkten Umfeld der Bautatigkeiten tUber Stérungen durch
Larm ausgeschlossen werden kénnen.

Im Eingriffsbereich ist, wie zuvor unter dem Wirkfaktor ,Flacheninanspruchnahme: Verlust oder
Beeintrachtigung von Vegetation und Habitaten (baubedingt) und Verlust von Vegetation und Habitaten
(anlagebedingt)“ beschrieben, mit Quartieren einzelner Individuen zu rechnen, fir die eine Stérung im
Sinne des § 44 (1) Nr. 2 und 3 BNatSchG Uber den Wirkfaktor ,Schallemissionen® nicht ganzlich
ausgeschlossen werden kann.

Beeintrachtigung durch visuelle Stérungen:

Beeintrachtigungen durch die Auswirkung “visuelle Stérungen® sind bei Fledermdusen uber die
Beleuchtung von Arbeitsflaichen nicht auszuschliel3en. Erhebliche Einwirkungen von Licht auf
Fortpflanzungs- und Ruhestatten konnen den Verlust der Lebensstéatte im Sinne des § 44 (1) Nr. 3
BNatSchG bedingen.

Da die Arbeiten tagsiiber stattfinden (TUV, 2023) und es sich bei Fledermausen um nachtaktive Arten
handelt, sind erhebliche Stérungen im Sinne des § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG uber visuelle Stérungen
auszuschlief3en.
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Arbeitsschritt 11.2: Einbeziehung von Vermeidungsmafinahmen und des
Risikomanagements

V06 — Zeitliche Beschrankung zum Entfernen der Gehdlze (Sommerquartiere von Flederméusen)

VO7 - Prifung zu entnehmender Baume auf Fledermausbesatz im Vorfeld der Gehoélzenthnahme
(Winterquartiere von Flederméausen)

Eine ausfihrliche Mal3Bnahmendarstellung ist dem LBP (Anhang B) zu entnehmen.

Flacheninanspruchnahme: "Verlust oder Beeintrachtigung von Vegetation und Habitaten"
(baubedingt) und "Verlust von Vegetation und Habitaten" (anlagebedingt):

Um Toétungen von Mannchen in ihren Quartieren zu vermeiden, sind die Gehdélzentnahmen wéahrend
ihrer Abwesenheit, im Winterhalbjahr (November bis Mé&rz; LANUV, 2023a), durchzufihren (V06). Im
Umfeld sind genligend weitere Quartiermdglichkeiten gegeben. Auch wenn es zum Verlust einzelner
Ruhestétten kame, wirde die 6kologische Funktion der Lebensstéatten im betroffenen Raum erhalten
bleiben.

Verlust oder Beeintrachtigung von Vegetation und Habitaten durch Gehdélzrickschnitt im
Schutzstreifen (baubedingt) und Veranderung von Vegetation und Habitaten infolge
Flacheninanspruchnahmen im Schutzstreifen (anlagebedingt):

Da sich die baubedingten Rickschnitte im Zuge des Seilzugs auf kleinrdumige Bereiche beschranken
und ggf. auch nur den Kronenbereich betreffen, ist unter der Beriuicksichtigung der Maflinahmen der
zeitlichen Beschrankung der Gehdlzentnahme (01. Oktober bis 28. Februar) (V06, Zeitangabe entspricht
auch Mafinahme V02 in Bezug auf Brutvogel) und der MaRnahme V07 (Prifung zu entnehmender
Baume auf Fledermausbesatz im Vorfeld der Gehdlzentnahme (Winterquartiere von Flederméusen)) mit
keinen Beeintréachtigungen zu rechnen. Eine Entfernung von Hohlenbdumen liegt tUber die einzelnen
Rickschnitte nicht vor. Somit ist ein Eintreten der Verbotstatbestande nach §8 44 (1) Nr. 1 und 3
BNatSchG sicher auszuschlie3en.

Im Bereich der Neuanlage des Schutzstreifens zwischen Mast 29 und 29A der Bl. 4207 ist auch Uber
anlagebedingt erforderliche Rickschnitte unter Einbezug der bereits benannten MalRnahmen V06 und
V07 ein Eintreten der Verbotstatbestande nach 8§ 44 (1) Nr. 1 und 3 BNatSchG sicher auszuschliel3en.

Beeintrachtigung durch Schallemissionen:

Beeintrachtigungen durch baubedingte Schallemissionen von potenziellen Quartieren im Einwirkungs-
bereich sind Uber die zeitliche Beschrankung der Gehélzenthahme (MaRRnahme V06) und ggf. tber
Besatzkontrollen (MafBhahme V07) auszuschlieen. Stérungen im Sinne des § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG
werden Uber den Wirkfaktor ,Schallemissionen nicht verursacht. Demnach liegt auch kein Verlust einer
Lebensstatte im Sinne des § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG iber Einwirkungen von Schallemissionen vor.
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Arbeitsschritt 11.3: Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestande
(unter Voraussetzung der unter 1.2 beschriebenen Maf3nahmen)

1. Werden evtl. Tiere verletzt oder getotet? M ia
(auBer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tétungen, bei einem nicht signifikant erhéhten
Tétungstrisiko oder infolge von Nr. 3)

[v nein

2. Werden evtl. Tiere wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, i
. ! X . X la
Uberwinterungs- und Wanderungszeiten so gestort, dass sich der
Erhaltungszustand
der lokalen Population verschlechtern kénnte?

3. Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestatten aus der Natur entnommen,
beschéadigt oder zerstért, ohne dass deren 6kologische Funktion im raumlichen
Zusammenhang erhalten bleibt?

4. Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der
Natur entnommen, sie oder ihre Standorte beschadigt oder zerstort, ohne dass
deren 6kologische Funktion im rdumlichen Zusammenhang erhalten bleibt?

Arbeitsschritt 11l Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen
(wenn mindestens eine der unter I.3 genannten Fragen mit ,ja“ beantwortet wurde)

[v nein

[ja ¥ nein

[ ja ¥ nein

1. Ist das Vorhaben aus zwingenden Griinden des Uberwiegenden 6ffentlichen M ia

; [ nein
Interesses gerechtfertigt?*

" ; % . .
2. Kénnen zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden Tja [ nein

3. Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei européischen Vogelarten  — ia

[ nein
nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten gunstig bleiben?
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B.) Antragsteller (Anlage ,,Art-fur-Art-Protokoll®)

Grol3er Abendsegler (Nyctalus noctula)

Angaben zur Artenschutzprifung fir einzelne Arten
(FUr alle Arten, die im Sinne einer vertiefenden Art-fur-Art-Betrachtung gepriift werden, einzeln bearbeiten!)

Durch Plan/Vorhaben betroffene Art:| GroRer Abendsegler (Nyctalus noctula)

Schutz- und Gefahrdungsstatus der Art

Rote Liste-Status Messtischblatt
[v FFH-Anhang IV-Art Deutschland 3
[ europaische Vogelart Nordrhein-Westfalen R
Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen Erhaltungszustand der lokalen Population
. . r . . (Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Stérung (11.3 Nr. 2)
v atlantische Region kontinentale Region oder voraussichtlichem Ausnahmeverfahren (I11))
I« griim|  glnstig [ A gunstig / hervorragend
[ gelb unglnstig / unzureichend B gnstig / gut
ungunstig / schlecht — ¢ unginstig / mittel - schlecht

Arbeitsschritt 11.1: Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Art

(ohne die unter 11.2 beschriebenen Maf3nahmen)

Die Waldfledermausart nutzt vor allem Baumhohlen in Waldern und Parklandschaften als Wochenstuben
und Winterquartiere (LANUYV, 2023a). Als Wochenstuben kdnnen ebenfalls Fledermauskéasten dienen
(RICHARZ, 2015; SKIBA, 2014). Winterquartiere stellen grof3raumige Baumhohlen, seltener auch
Spaltenquartiere in Gebauden, Felsen oder Briicken dar. Zur Jagd nutzt die Art zahlreiche offene
Lebensrdume (u.°a. Bereiche Uber groBen Wasserflachen, Waldgebieten, Einzelbdumen, Agrarflachen
sowie Uber beleuchteten Platzen im Siedlungsbereich) (LANUV, 2023a). Zur Paarung besetzen
Ménnchen ab Juli fir mehrere Wochen Paarungsquartiere, meist in Baumhdohlen, um von dort Weibchen
mit Rufen anzulocken (RICHARZ, 2015).

Grol3e Abendsegler wurden vereinzelt am Horchbox-Standort ,Friedhof sowie an der Erft aufgenommen
(siehe Karte 5.2.3 in Anhang A von Register 17, Blatt 5). Ein der Gattung Nyctalus zugeordneter Sozialruf
wurde ebenfalls am Friedhof sowie an der Erft aufgenommen. Aufgrund dessen besteht jeweils der
Verdacht auf ein Quartier von Abendseglern — hierbei jedoch wahrscheinlich von Kleinen Abendseglern,
da diese hier gehauft auftraten.

Flacheninanspruchnahme: "Verlust oder Beeintrachtigung von Vegetation und Habitaten"
(baubedingt) und "Verlust von Vegetation und Habitaten" (anlagebedingt):

Gebéaude, Baume mit Hohlen oder Fledermauskésten sowie Felsen oder Brucken werden durch das
Vorhaben nicht beansprucht. Die zwei Quartierverdachts-Stellen sind im Bereich von Baumbestanden
auerhalb der in Anspruch zu nehmenden Flachen zur erwarten. Hier im Speziellen auf dem
Friedhofsgelande mit altem Baumbestand sowie in Baumbesténden innerhalb der Erftaue. Die auf dem
Friedhof und in der Erftaue jeweils kartierten Baumhdohlen (Nr. 16 und 21, vgl. Karte 5.2.3 in Anhang A
von Register 17, Blatt 5) werden nicht beansprucht. Insgesamt kann eine Betroffenheit von Fortpflan-
zungs- und Ruhestatten der Art Gber den Wirkfaktor ,FIdcheninanspruchnahme® sicher ausgeschlossen
werden.

Verlust oder Beeintrachtigung von Vegetation und Habitaten durch Gehdlzriickschnitt im
Schutzstreifen (baubedingt) und Veranderung von Vegetation und Habitaten infolge
Flacheninanspruchnahmen im Schutzstreifen (anlagebedingt):

Der baubedingte Gehdlzriickschnitt im Schutzstreifen resultiert aus dem potenziell notwenigen Ruck-
schnitt einzelner Gehdlze im Schutzstreifen im Rahmen der Seilzugarbeiten. Durch den Ruckschnitt
kann es zu einem Verlust oder einer Beeintrachtigung von Vegetation und Habitaten und somit zu einer
Totung
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von Individuen und einer Zerstérung von Fortpflanzungs- und Ruhestatten (8 44 (1) Nr. 1 und 3
BNatSchG) kommen. Konkret ist fur die Neuanlage des Schutzstreifens im Bereich der UA Rommers-
kirchen (Mast Nr. 29, 29A und 29B der BI. 4207), baubedingt eine schmale Schneise in das vorhandene
Feldgeholz im Bereich der Leitungsachse zu schlagen (siehe Karte 5.2.3 in Anhang A von Register 17,
Blatt 11). Hierbei kann es zu einem Verlust oder einer Beeintrachtigung von Vegetation und Habitaten
und somit zu einer Tétung von Individuen und einer Zerstdérung von Fortpflanzungs- und Ruhestatten
(8 44 (1) Nr. 1 und 3 BNatSchG) kommen. Die hier vorliegende Baumhohlen-Kartierflache umfasst das
gesamte Feldgehdlz und angrenzende Ruderalstandorte mit Einzelgebiischen nérdlich der UA
Rommerskirchen. Baume mit Baumhohlen wurden hier nicht kartiert. Demnach sind keine Baume mit
Hohlen durch den Schlag einer schmalen Schneise in das bestehende Feldgehdlz nordlich der UA
Rommerskirchen betroffen.

Weitere Rickschnitte von Gehdlzen im Schutzstreifen der Leitung im Zuge des Seilzugs sind nicht sicher
auszuschlieBen. An welchen Stellen Gehdlze im Zuge des Seilzugs zurlickgeschnitten werden missen,
kann erst vor Ort entschieden werden. Hierbei kann es zu einem Verlust oder einer Beeintrachtigung
von Vegetation und Habitaten und somit zu einer Tétung von Individuen und einer Zerstérung von
Fortpflanzungs- und Ruhestatten (§ 44 (1) Nr. 1 und 3 BNatSchG) kommen.

Anlagebedingt resultiert aus der Flacheninanspruchnahme im Schutzstreifen fir Offenlandbereiche
keine Veranderung, jedoch werden Gehdlze im Bereich der neu anzulegenden Schutzstreifen dauerhaft
von Nutzungsbeschrankungen und PflegemaRRnahmen betroffen sein. Im Rahmen eines sicheren
Betriebs der Leitung sind regelmafig Rickschnitte oder die Fallung einzelner Gehdlze im Schutzstreifen
erforderlich. Dabei wird auf ein 6kologisches Trassenmanagement gesetzt, welches ausschlie3lich
selektive Geholzentnahmen, v.a. von schnellwiichsigen Gehdlzarten oder hohen Einzelbdumen,
beabsichtigt. Flr das hier gegenstandliche Vorhaben liegen Gehdlze ausschlie3lich im Bereich der
Neuanlage des Schutzstreifens zwischen Mast 29 und 29A der BI. 4207 vor. Hierbei kann es zu einem
Verlust oder einer Beeintrachtigung von Vegetation und Habitaten und somit zu einer Totung von
Individuen und einer Zerstdrung von Fortpflanzungs- und Ruhestatten (8 44 (1) Nr. 1 und 3 BNatSchG)
kommen.

Beeintrachtigung durch Schallemissionen:

Eine relevante Beeintrachtigung durch Stérungen im Sinne des § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG kodnnte lediglich
im direkten Umfeld von Quartieren durch baubedingten Larm und Erschitterungen eintreten. Mit einer
erheblichen Stérung von Fortpflanzungs- und Ruhestatten kann ebenfalls der temporare Verlust der
Lebensstatte im Sinne des § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG einhergehen.

Larm und Erschitterungen werden bezogen auf das Vorhaben vor allem durch den Riickbau von zwei
Masten verursacht (TUV, 2023). Im Umfeld der Riickbaumasten Nr. 241 und 239 der Bl. 4588 wurden
keine Baume mit Hohlen kartiert und kein Quartierverdacht festgestellt. Fir das Umfeld liegen bereits
Stdérungen vor (A57, Anschlussstelle Holzbuttgen, Neersener Stral3e), die die Eignung der Baumhabitate
fur Fledermausarten insgesamt reduzieren. Durch die temporaren Riickbauarbeiten (ca. 2 Wochen) wird
sich das Stérungsmalf’ nicht wesentlich erhéhen. Eine Stérung von Fledermausarten oder ein temporarer
Verlust einer Lebensstatte wéhrend der Ruckbauarbeiten ist nicht zu erwarten.

Die einer Baustelleneinrichtungsflache nachstgelegenen kartierten Baumquartiere sind Nr. 16, 18, 21
und 29 (Abstand unter 50°m). Bei einem Abstand groRer 50 m wird grundsatzlich von keiner Stérung
ausgegangen. Der geringste Abstand (ca. 15 m) liegt zwischen Baum Nr. 21 und der Arbeitsflache von
Mast 30 der Bl. 4206 vor (siehe Karte 5.2.3 in Anhang A von Register 17, Blatt 5). Am Mast 30 wird
lediglich ein Isolatorentausch vorgenommen. Eine Stérung des potenziellen Baumquartiers (hier:
Spaltenquartier an einer Erle) ist bei Durchfihrung der wenig larmintensiven MalRnahme nicht zu
erwarten. Fir die weiteren kartierten Baumquartiere in der Nahe von Bestandsmasten (Nr. 16, 18), an
denen ausschlieB3lich Isolatoren ausgetauscht werden, gilt dies ebenso (Abstédnde zu Baustellen-
einrichtungsflachen des Vorhabens: jeweils ca. 30 m). Mast 13 der Bl. 4207 wird dartber hinaus erhéht
und eine Fundamentverstarkung vorgenommen. Die Pappel Nr. 29 befindet sich in einer Entfernung von
ca. 30 m zur Baustelleneinrichtungsflache von Mast 13 der Bl. 4207 (siehe Karte 5.2.3 in Anhang A von
Register 17, Blatt 9). Der hier angebrachte Nistkasten war im Kartierjahr 2022 von einem Waldkauz
besetzt. Der Nistkasten ist ebenfalls als Fledermausquartier geeignet. Fur die Fundamentverstarkungen
ist vorgesehen, dass der betroffene Mast sicher verankert und mit Hilfe von Kleinverpresspféhlen
verstarkt wird. Diese werden an allen 4 Eckstielrundkdpfen vorgenommen.
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Dabei wird eine kleinere Baugrube (bis zu 3 m) um die Rundképfe herum ausgehoben. AnschlieRend
werden die Rundkdpfe abgestemmt und zwei bis vier bis zu 10 m tiefe Bohrungen (Durchmesser ca. 5-
7 cm) durch die Bodenplatte ins Erdreich gebohrt. Die Bohrungen werden mit einem Titanpfahl und Beton
gefullt und verpresst. Anschlieend wird eine Schalung um die Eckstiele aufgebaut und betoniert.
Aufgrund des ausreichenden Abstands ist bei den kurzzeitigen larmintensiven Arbeiten (v. a. Abstemmen
der Rundkopfe, Bohrung) keine erhebliche Stérung des Quartiers zu erwarten. Fir alle weiteren Masten
mit Fundamentverstarkung decken die Baumhdohlenkartierflachen alle Baumbestande im direkten Umfeld
der Masten und Baustelleneinrichtungsflachen (falls vorhanden) ab, sodass auch hier
Beeintrachtigungen von Baumquartieren im direkten Umfeld der Bautatigkeiten Uber Stérungen durch
Larm ausgeschlossen werden kénnen.

Im Eingriffsbereich ist, wie zuvor unter dem Wirkfaktor ,Fl&cheninanspruchnahme: Verlust oder
Beeintrachtigung von Vegetation und Habitaten (baubedingt) und Verlust von Vegetation und Habitaten
(anlagebedingt)“ beschrieben, mit Quartieren einzelner Individuen zu rechnen, fir die eine Stérung im
Sinne des § 44 (1) Nr. 2 und 3 BNatSchG Uber den Wirkfaktor ,Schallemissionen® nicht ganzlich
ausgeschlossen werden kann.

Beeintrachtigung durch visuelle Stérungen:

Beeintrachtigungen durch die Auswirkung “visuelle Stérungen® sind bei Fledermausen uber die
Beleuchtung von Arbeitsflaichen nicht auszuschliel3en. Erhebliche Einwirkungen von Licht auf
Fortpflanzungs- und Ruhestatten konnen den Verlust der Lebensstéatte im Sinne des § 44 (1) Nr. 3
BNatSchG bedingen.

Da die Arbeiten tagsiiber stattfinden (TUV, 2023) und es sich bei Fledermausen um nachtaktive Arten
handelt, sind erhebliche Stérungen im Sinne des § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG uber visuelle Stérungen
auszuschlieRen.
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Arbeitsschritt 11.2: Einbeziehung von Vermeidungsmafinahmen und des
Risikomanagements

V06 — Zeitliche Beschrankung zum Entfernen der Gehdlze (Sommerquartiere von Flederméusen)

VO7 - Prifung zu entnehmender Baume auf Fledermausbesatz im Vorfeld der Gehoélzenthnahme
(Winterquartiere von Flederméausen)

Eine ausfihrliche Mal3Bnahmendarstellung ist dem LBP (Anhang B) zu entnehmen.

Verlust oder Beeintrachtigung von Vegetation und Habitaten durch Gehdlzriickschnitt im
Schutzstreifen (baubedingt) und Verdnderung von Vegetation und Habitaten infolge
Flacheninanspruchnahmen im Schutzstreifen (anlagebedingt):

Da sich die baubedingten Rickschnitte im Zuge des Seilzugs auf kleinrdumige Bereiche beschranken
und ggf. auch nur den Kronenbereich betreffen, ist unter der Beriuicksichtigung der Malinahmen der
zeitlichen Beschrankung der Gehdlzentnahme (01. Oktober bis 28. Februar) (V06, Zeitangabe entspricht
auch Mafinahme V02 in Bezug auf Brutvdgel) und der MaRnahme V07 (Prifung zu entnehmender
Baume auf Fledermausbesatz im Vorfeld der Gehdlzentnahme (Winterquartiere von Flederm&usen)) mit
keinen Beeintréachtigungen zu rechnen. Eine Entfernung von Hohlenbdumen liegt Uber die einzelnen
Rickschnitte nicht vor. Somit ist ein Eintreten der Verbotstatbestande nach 8§ 44 (1) Nr. 1 und 3
BNatSchG sicher auszuschlie3en.

Im Bereich der Neuanlage des Schutzstreifens zwischen Mast 29 und 29A der Bl. 4207 ist auch Uber
anlagebedingt erforderliche Rickschnitte unter Einbezug der bereits benannten MaRnahmen V06 und
V07 ein Eintreten der Verbotstatbestadnde nach § 44 (1) Nr. 1 und 3 BNatSchG sicher auszuschliel3en.

Beeintrachtigung durch Schallemissionen:

Beeintrachtigungen durch baubedingte Schallemissionen von potenziellen Quartieren im Einwirkungs-
bereich sind Uber die zeitliche Beschrankung der Gehélzenthahme (MaRnahme V06) und ggf. Uber
Besatzkontrollen (MaRnahme V07) auszuschlie3en. Stérungen im Sinne des 8§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG
werden uber den Wirkfaktor ,Schallemissionen® nicht verursacht. Demnach liegt auch kein Verlust einer
Lebensstatte im Sinne des § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG lber Einwirkungen von Schallemissionen vor.
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Arbeitsschritt 11.3: Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestande
(unter Voraussetzung der unter 1.2 beschriebenen Maf3nahmen)

1. Werden evtl. Tiere verletzt oder getotet? M ia
(auBer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tétungen, bei einem nicht signifikant erhéhten
Tétungstrisiko oder infolge von Nr. 3)

[v nein

2. Werden evtl. Tiere wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, i
. ! X . X la
Uberwinterungs- und Wanderungszeiten so gestort, dass sich der
Erhaltungszustand
der lokalen Population verschlechtern kénnte?

3. Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestatten aus der Natur entnommen,
beschéadigt oder zerstért, ohne dass deren 6kologische Funktion im raumlichen
Zusammenhang erhalten bleibt?

4. Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der
Natur entnommen, sie oder ihre Standorte beschadigt oder zerstort, ohne dass
deren 6kologische Funktion im rdumlichen Zusammenhang erhalten bleibt?

Arbeitsschritt 11l Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen
(wenn mindestens eine der unter I.3 genannten Fragen mit ,ja“ beantwortet wurde)

[v nein

[ja ¥ nein

[ ja ¥ nein

1. Ist das Vorhaben aus zwingenden Griinden des Uberwiegenden 6ffentlichen M ia

; [ nein
Interesses gerechtfertigt?*

" ; % . .
2. Kénnen zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden Tja [ nein

3. Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei européischen Vogelarten  — ia

[ nein
nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten gunstig bleiben?
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B.) Antragsteller (Anlage ,,Art-fur-Art-Protokoll®)

GrolR3e Bartfledermaus (Myotis mystacinus)

Angaben zur Artenschutzprifung fir einzelne Arten
(FUr alle Arten, die im Sinne einer vertiefenden Art-fur-Art-Betrachtung geprift werden, einzeln bearbeiten!)

Durch Plan/Vorhaben betroffene Art:| GroRe Bartfledermaus (Myotis mystacinus)

Schutz- und Gefahrdungsstatus der Art

Rote Liste-Status Messtischblatt
[v FFH-Anhang IV-Art Deutschland 2
[ europaische Vogelart Nordrhein-Westfalen 2
Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen Erhaltungszustand der lokalen Population
. . r . . (Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Stérung (11.3 Nr. 2)
v atlantische Region kontinentale Region oder voraussichtlichem Ausnahmeverfahren (I11))
| lgrim | glnstig [ A gunstig / hervorragend
l* gelb  unglnstig / unzureichend B gnstig / gut
ungunstig / schlecht — ¢ unginstig / mittel - schlecht

Arbeitsschritt 11.1: Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Art

(ohne die unter 11.2 beschriebenen Maf3nahmen)

Die Gebaudefledermausart bevorzugt als Lebensraum strukturreiche Landschaften mit einem hohen
Wald- und Gewasseranteil. Als Wochenstubenquartier werden héaufig Spaltenverstecke wie
Fensterladen oder Nischen an Geb&auden oder Dachbdden (LANUV, 2023a), vorzugsweise waldnaher
Gebéaude (SKIBA, 2014) genutzt. Seltener werden Baumhohlen oder -spalten bewohnt (LANUV, 2023a).
Als Sommerquartiere werden Baumhohlen, Spaltenverstecke an B&umen und seltener auch
Fledermauskésten und Spalten an Gebauden angenommen (LANUV, 2023a; DIETZ et al. 2007).

Flacheninanspruchnahme: "Verlust oder Beeintrachtigung von Vegetation und Habitaten"
(baubedingt) und "Verlust von Vegetation und Habitaten" (anlagebedingt):

Gebaude, Baume mit Hohlen oder Fledermauskasten, Hohlen, Stollen, Keller oder Bohrlochpfeifen
werden durch das Vorhaben nicht beansprucht. Daher kann eine Betroffenheit von Winterquartieren der
Art sicher ausgeschlossen werden.

Eine Betroffenheit von einzelnen Sommerquartieren und Wochenstuben in Spalten an Baumen (z. B.
hinter abstehender Borke) kann jedoch nicht ganzlich ausgeschlossen werden. Demnach kann es durch
die Entfernung von Einzelbdumen zum Verlust einzelner Fortpflanzungs- und Ruhestéatten der Art
kommen. Ebenfalls sind Einzeltdtungen moglich, sollten sich Tiere zum Zeitpunkt der Gehodlzentnahme
in/an den betroffenen Baumen aufhalten. Da die Art nicht sicher nachgewiesen ist, besteht hierbei eine
sehr geringe Wahrscheinlichkeit.

Verlust oder Beeintrachtigung von Vegetation und Habitaten durch Gehoélzrickschnitt im
Schutzstreifen (baubedingt) und Veranderung von Vegetation und Habitaten infolge
Flacheninanspruchnahmen im Schutzstreifen (anlagebedingt):

Der baubedingte Gehdlzriickschnitt im Schutzstreifen resultiert aus dem potenziell notwendigen Riick-
schnitt einzelner Gehdlze im Schutzstreifen im Rahmen der Seilzugarbeiten. Durch den Ruckschnitt
kann es zu einem Verlust oder einer Beeintrachtigung von Vegetation und Habitaten und somit zu einer
Totung von Individuen und einer Zerstérung von Fortpflanzungs- und Ruhestétten (8§ 44 (1) Nr. 1 und 3
BNatSchG) kommen.
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Konkret ist fir die Neuanlage des Schutzstreifens im Bereich der UA Rommerskirchen (Mast Nr. 29, 29A
und 29B der BI. 4207), baubedingt eine schmale Schneise in das vorhandene Feldgehdlz im Bereich der
Leitungsachse zu schlagen (siehe Karte 5.2.3 in Anhang A von Register 17, Blatt 11). Hierbei kann es
zu einem Verlust oder einer Beeintrachtigung von Vegetation und Habitaten und somit zu einer Tétung
von Individuen und einer Zerstérung von Fortpflanzungs- und Ruhestatten (§ 44 (1) Nr. 1 und 3
BNatSchG) kommen. Die hier vorliegende Baumhohlen-Kartierflache umfasst das gesamte Feldgehdlz
und angrenzende Ruderalstandorte mit Einzelgeblischen nérdlich der UA Rommerskirchen. Baume mit
Baumhoéhlen wurden hier nicht kartiert. Demnach sind keine Baume mit Héhlen durch den Schlag einer
schmalen Schneise in das bestehende Feldgehdlz nérdlich der UA Rommerskirchen betroffen.

Weitere Rickschnitte von Gehdlzen im Schutzstreifen der Leitung im Zuge des Seilzugs sind nicht sicher
auszuschlieBen. An welchen Stellen Geholze im Zuge des Seilzugs zuriickgeschnitten werden muissen,
kann erst vor Ort entschieden werden. Hierbei kann es zu einem Verlust oder einer Beeintrachtigung
von Vegetation und Habitaten und somit zu einer Tétung von Individuen und einer Zerstdrung von
Fortpflanzungs- und Ruhestétten (8 44 (1) Nr. 1 und 3 BNatSchG) kommen.

Anlagebedingt resultiert aus der Flacheninanspruchnahme im Schutzstreifen fur Offenlandbereiche
keine Veranderung, jedoch werden Gehdlze im Bereich der neu anzulegenden Schutzstreifen dauerhaft
von Nutzungsbeschrankungen und PflegemalRnahmen betroffen sein. Im Rahmen eines sicheren
Betriebs der Leitung sind regelmaflig Rickschnitte oder die Fallung einzelner Gehélze im Schutzstreifen
erforderlich. Dabei wird auf ein 6kologisches Trassenmanagement gesetzt, welches ausschliefilich
selektive Gehdlzentnahmen, v. a. von schnellwichsigen Gehdlzarten oder hohen Einzelbdumen,
beabsichtigt. Flr das hier gegenstandliche Vorhaben liegen Gehdlze ausschlieRlich im Bereich der
Neuanlage des Schutzstreifens zwischen Mast 29 und 29A der BI. 4207 vor. Hierbei kann es zu einem
Verlust oder einer Beeintrachtigung von Vegetation und Habitaten und somit zu einer Tétung von
Individuen und einer Zerstdrung von Fortpflanzungs- und Ruhestatten (8 44 (1) Nr. 1 und 3 BNatSchG)
kommen.

Beeintrachtigung durch Schallemissionen:

Eine relevante Beeintréachtigung durch Stérungen im Sinne des § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG kdnnte lediglich
im direkten Umfeld von Quartieren durch baubedingten Larm und Erschitterungen eintreten. Mit einer
erheblichen Stérung von Fortpflanzungs- und Ruhestatten kann ebenfalls der temporare Verlust der
Lebensstatte im Sinne des § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG einhergehen.

Larm und Erschitterungen werden bezogen auf das Vorhaben vor allem durch den Riickbau von zwei
Masten verursacht (TUV, 2023). Im Umfeld der Riickbaumasten Nr. 241 und 239 der Bl. 4588 wurden
keine Baume mit Hohlen kartiert und kein Quartierverdacht festgestellt. Fir das Umfeld liegen bereits
Stdérungen vor (A57, Anschlussstelle Holzblittgen, Neersener Stral3e), die die Eignung der Baumhabitate
fur Fledermausarten insgesamt reduzieren. Durch die temporaren Riickbauarbeiten (ca. 2 Wochen) wird
sich das Stérungsmal nicht wesentlich erhdhen. Eine Stérung von Fledermausarten oder ein temporérer
Verlust einer Lebensstatte wahrend der Ruckbauarbeiten ist nicht zu erwarten.

Die einer Baustelleneinrichtungsflache nachstgelegenen kartierten Baumquartiere sind Nr. 16, 18, 21
und 29 (Abstand unter 50°m). Bei einem Abstand groRer 50 m wird grundsatzlich von keiner Stérung
ausgegangen. Der geringste Abstand (ca. 15 m) liegt zwischen Baum Nr. 21 und der Arbeitsflache von
Mast 30 der Bl. 4206 vor (siehe Karte 5.2.3 in Anhang A von Register 17, Blatt 5). Am Mast 30 wird
lediglich ein Isolatorentausch vorgenommen. Eine Stdérung des potenziellen Baumquartiers (hier:
Spaltenquartier an einer Erle) ist bei Durchfiihrung der wenig larmintensiven Malinahme nicht zu
erwarten. Fir die weiteren kartierten Baumquartiere in der Nahe von Bestandsmasten (Nr. 16, 18), an
denen ausschlieBlich Isolatoren ausgetauscht werden, gilt dies ebenso (Abstédnde zu Baustellen-
einrichtungsflachen des Vorhabens: jeweils ca. 30 m). Mast 13 der Bl. 4207 wird dartber hinaus erhéht
und eine Fundamentverstarkung vorgenommen. Die Pappel Nr. 29 befindet sich in einer Entfernung von
ca. 30 m zur Baustelleneinrichtungsflache von Mast 13 der Bl. 4207 (siehe Karte 5.2.3 in Anhang A von
Register 17, Blatt 9). Der hier angebrachte Nistkasten war im Kartierjahr 2022 von einem Waldkauz
besetzt. Der Nistkasten ist ebenfalls als Fledermausquartier geeignet. Fur die Fundamentverstarkungen
ist vorgesehen, dass der betroffene Mast sicher verankert und mit Hilfe von Kleinverpresspféhlen
verstarkt wird. Diese werden an allen 4 Eckstielrundképfen vorgenommen. Dabei wird eine kleinere
Baugrube (bis zu 3 m) um die Rundkdpfe herum ausgehoben. AnschlieRend werden die Rundkdpfe
abgestemmt und zwei bis vier bis zu 10 m tiefe Bohrungen (Durchmesser ca. 5-7 cm) durch die
Bodenplatte ins Erdreich gebohrt.
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Die Bohrungen werden mit einem Titanpfahl und Beton gefullt und verpresst. AnschlieBend wird eine
Schalung um die Eckstiele aufgebaut und betoniert. Aufgrund des ausreichenden Abstands ist bei den
kurzzeitigen larmintensiven Arbeiten (v. a. Abstemmen der Rundkdpfe, Bohrung) keine erhebliche
Storung des Quartiers zu erwarten. Fir alle weiteren Masten mit Fundamentverstarkung decken die
Baumhohlenkartierflachen alle Baumbestdnde im direkten Umfeld der Masten und Baustellen-
einrichtungsflachen (falls vorhanden) ab, sodass auch hier Beeintrachtigungen von Baumquartieren im
direkten Umfeld der Bautatigkeiten Uiber Stérungen durch Larm ausgeschlossen werden kénnen.

Im Eingriffsbereich ist, wie zuvor unter dem Wirkfaktor ,Flacheninanspruchnahme: Verlust oder
Beeintrachtigung von Vegetation und Habitaten (baubedingt) und Verlust von Vegetation und Habitaten
(anlagebedingt)“ beschrieben, mit Quartieren einzelner Individuen zu rechnen, fir die eine Stérung im
Sinne des § 44 (1) Nr. 2 und 3 BNatSchG Uber den Wirkfaktor ,Schallemissionen“ nicht ganzlich
ausgeschlossen werden kann.

Beeintrachtigung durch visuelle Stérungen:

Beeintrachtigungen durch die Auswirkung “visuelle Stérungen® sind bei Fledermdusen uber die
Beleuchtung von Arbeitsflachen nicht auszuschlieBen. Erhebliche Einwirkungen von Licht auf
Fortpflanzungs- und Ruhestatten kénnen den Verlust der Lebensstatte im Sinne des § 44 (1) Nr. 3
BNatSchG bedingen.

Da die Arbeiten tagsiiber stattfinden (TUV, 2023) und es sich bei Fledermausen um nachtaktive Arten
handelt, sind erhebliche Stdérungen im Sinne des 8§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG uber visuelle Stérungen
auszuschlief3en.
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Arbeitsschritt 11.2: Einbeziehung von Vermeidungsmafinahmen und des
Risikomanagements

V06 — Zeitliche Beschrankung zum Entfernen der Gehdlze (Sommerquartiere von Flederméusen)

VO7 - Prifung zu entnehmender Baume auf Fledermausbesatz im Vorfeld der Gehoélzenthnahme
(Winterquartiere von Flederméausen)

Eine ausfuhrliche Mal3nahmendarstellung ist dem LBP (Anhang B) zu entnehmen.

Flacheninanspruchnahme: "Verlust oder Beeintrachtigung von Vegetation und Habitaten"
(baubedingt) und "Verlust von Vegetation und Habitaten" (anlagebedingt):

Um Tétungen von Einzeltieren in Wochenstuben und Sommerquartieren zu vermeiden, sind die
Geholzentnahmen wéhrend ihrer Abwesenheit, im Winterhalbjahr (Oktober bis April, LANUV, 2023a),
durchzufiihren (V06). Im Umfeld sind geniigend weitere Quartiermoglichkeiten gegeben. Auch wenn es
zum Verlust einzelner Fortpflanzungs- und Ruhestatten kéme, wirde die 6kologische Funktion der
Lebensstatten im betroffenen Raum erhalten bleiben.

Verlust oder Beeintrdchtigung von Vegetation und Habitaten durch Gehdlzrickschnitt im
Schutzstreifen (baubedingt) und Veranderung von Vegetation und Habitaten infolge
Flacheninanspruchnahmen im Schutzstreifen (anlagebedingt):

Da sich die baubedingten Riickschnitte im Zuge des Seilzugs auf kleinrAumige Bereiche beschréanken
und ggf. auch nur den Kronenbereich betreffen, ist unter der Beriicksichtigung der MalRhahmen der
zeitlichen Beschrankung der Gehdlzentnahme (01. Oktober bis 28. Februar) (V06, Zeitangabe entspricht
auch Mafinahme V02 in Bezug auf Brutvdgel) und der MaRnahme V07 (Prifung zu entnehmender
Baume auf Fledermausbesatz im Vorfeld der Gehdlzentnahme (Winterquartiere von Fledermausen)) mit
keinen Beeintréachtigungen zu rechnen. Eine Entfernung von Hohlenbdumen liegt uber die einzelnen
Ruckschnitte nicht vor. Somit ist ein Eintreten der Verbotstatbestdnde nach § 44 (1) Nr. 1 und 3
BNatSchG sicher auszuschliel3en.

Im Bereich der Neuanlage des Schutzstreifens zwischen Mast 29 und 29A der Bl. 4207 ist auch tber
anlagebedingt erforderliche Riickschnitte unter Einbezug der bereits benannten MaRnahmen V06 und
V07 ein Eintreten der Verbotstatbestande nach 8§ 44 (1) Nr. 1 und 3 BNatSchG sicher auszuschliel3en.

Beeintrachtigung durch Schallemissionen:

Beeintrachtigungen durch baubedingte Schallemissionen von potenziellen Quartieren im Einwirkungs-
bereich sind Uber die zeitliche Beschrankung der Gehdlzenthnahme (MaRnahme V06) und ggf. Uber
Besatzkontrollen (MaRnahme V07) auszuschlieBen. Stérungen im Sinne des 8§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG
werden Uber den Wirkfaktor ,Schallemissionen® nicht verursacht. Demnach liegt auch kein Verlust einer
Lebensstatte im Sinne des § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG lber Einwirkungen von Schallemissionen vor.
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Arbeitsschritt 11.3: Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestande
(unter Voraussetzung der unter 1.2 beschriebenen MaRnahmen)
1. Werden evtl. Tiere verletzt oder getttet? ) o ' o ) Tja ¥ nein
(auBer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tétungen, bei einem nicht signifikant erhéhten
Tétungstrisiko oder infolge von Nr. 3)
2. \./.Verde.n evtl. Tiere wahrend der Fortpflanzungs-,__Aufzucht-', Mauser-, Tja [ nein
Uberwinterungs- und Wanderungszeiten so gestort, dass sich der
Erhaltungszustand
der lokalen Population verschlechtern kénnte?
3. Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestéatten aus der Natur entnommen, Tja [ nein
beschéadigt oder zerstért, ohne dass deren 6kologische Funktion im raumlichen
Zusammenhang erhalten bleibt?
4. Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Tja ¥ nein
Natur entnommen, sie oder ihre Standorte beschadigt oder zerstort, ohne dass
deren 6kologische Funktion im rdumlichen Zusammenhang erhalten bleibt?
Arbeitsschritt 11l Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen
(wenn mindestens eine der unter I.3 genannten Fragen mit ,ja“ beantwortet wurde)
1. Ist das Vorhaben aus zwingenden Griinden des Uberwiegenden 6ffentlichen Tja [ nein
Interesses gerechtfertigt?*
2. Kénnen zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden?* Tja [ nein
3. Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei européischen Vogelarten  — ia [ nein
nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten gunstig bleiben?

September 2023 ILS Essen GmbH



Register 19 — Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag — Hochstspannungsleitung Osterath — Philippsburg; Gleichstrom
Unterlagen gemaR § 21 NABEG fiir das Planfeststellungsverfahren fir den Abschnitt Osterath — Rommerskirchen 62

B.) Antragsteller (Anlage ,,Art-fur-Art-Protokoll®)

GrofRRes Mausohr (Myotis myotis)

Angaben zur Artenschutzprifung fir einzelne Arten
(FUr alle Arten, die im Sinne einer vertiefenden Art-fur-Art-Betrachtung gepriift werden, einzeln bearbeiten!)

Durch Plan/Vorhaben betroffene Art:| GroRes Mausohr (Myotis myotis)

Schutz- und Gefahrdungsstatus der Art

Rote Liste-Status Messtischblatt
[v FFH-Anhang IV-Art Deutschland 3
[ europaische Vogelart Nordrhein-Westfalen 2
Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen Erhaltungszustand der lokalen Population
. . r . . (Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Stérung (11.3 Nr. 2)
v atlantische Region kontinentale Region oder voraussichtlichem Ausnahmeverfahren (I11))
| lgrim | glnstig [ A gunstig / hervorragend
l* gelb  unglnstig / unzureichend B gnstig / gut
ungunstig / schlecht — ¢ unginstig / mittel - schlecht

Arbeitsschritt 11.1: Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Art

(ohne die unter 11.2 beschriebenen Maf3nahmen)

Die Gebaudefledermausart besiedelt strukturreiche Landschaften mit einem hohen Wald- und
Gewasseranteil. Fir Wochenstuben werden warme, gerdumige Dachbtdden von Kirchen, Schléssern
und anderen groRen Gebauden aufgesucht, die frei von Stérungen und Zugluft sein missen (LANUV,
2023a); in Einzelfdllen werden auch Kellerraume oder unterirdische Géange, Hohlen sowie grol3e
Widerlager von Bricken und Talsperrenbauten genutzt (DIETZ et al., 2007; SKIBA, 2014). Mannchen
nutzen Dachbdden, Gebaudespalten, Baumhohlen oder Fledermauskasten (LANUV, 2023a); zum Teil
auch Bergwerke oder Hohlen (DIETZ et al., 2007). Als Winterquartiere dienen unterirdische Verstecke
in Hohlen, Stollen oder Eiskellern (LANUV, 2023a).

Das GroRe Mausohr wurde einmalig am Horchbox-Standort ,Friedhof nachgewiesen (siehe Karte 5.2.3
in Anhang A von Register 17, Blatt 5).

Flacheninanspruchnahme: "Verlust oder Beeintrachtigung von Vegetation und Habitaten"
(baubedingt) und "Verlust von Vegetation und Habitaten" (anlagebedingt):

Gebaude, Baume mit Hohlen oder Nistkasten sowie Briicken, Talsperrenbauten, Felsen, Hohlen,
Stollen, Bergwerke, Eiskeller oder andere unterirdische Quartiere werden durch das Vorhaben nicht
beansprucht. Daher kann eine Betroffenheit von Fortpflanzungs- und Ruhestatten der Art Gber den
Wirkfaktor ,Flacheninanspruchnahme® sicher ausgeschlossen werden.

Verlust oder Beeintrachtigung von Vegetation und Habitaten durch Gehoélzrickschnitt im
Schutzstreifen (baubedingt) und Veranderung von Vegetation und Habitaten infolge
Flacheninanspruchnahmen im Schutzstreifen (anlagebedingt):

Der baubedingte Gehdlzriickschnitt im Schutzstreifen resultiert aus dem potenziell notwendigen Riick-
schnitt einzelner Gehélze im Schutzstreifen im Rahmen der Seilzugarbeiten. Durch den Ruckschnitt
kann es zu einem Verlust oder einer Beeintrachtigung von Vegetation und Habitaten und somit zu einer
Totung von Individuen und einer Zerstérung von Fortpflanzungs- und Ruhestétten (§ 44 (1) Nr. 1 und 3
BNatSchG) kommen.

Konkret ist fir die Neuanlage des Schutzstreifens im Bereich der UA Rommerskirchen (Mast Nr. 29, 29A
und 29B der BI. 4207), baubedingt eine schmale Schneise in das vorhandene Feldgehdlz im Bereich der
Leitungsachse zu schlagen (siehe Karte 5.2.3 in Anhang A von Register 17, Blatt 11). Hierbei kann es
zu einem Verlust oder einer Beeintrachtigung von Vegetation und Habitaten und somit zu einer Tétung
von Individuen und einer Zerstérung von Fortpflanzungs- und Ruhestatten (§ 44 (1) Nr. 1 und 3
BNatSchG) kommen.
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Die hier vorliegende Baumhdohlen-Kartierfliche umfasst das gesamte Feldgehdlz und angrenzende
Ruderalstandorte mit Einzelgebiischen nérdlich der UA Rommerskirchen. Baume mit Baumhéhlen
wurden hier nicht kartiert. Demnach sind keine Baume mit Hohlen durch den Schlag einer schmalen
Schneise in das bestehende Feldgehdlz nérdlich der UA Rommerskirchen betroffen.

Weitere Riickschnitte von Gehélzen im Schutzstreifen der Leitung im Zuge des Seilzugs sind nicht sicher
auszuschlie3en. An welchen Stellen Gehdlze im Zuge des Seilzugs zuriickgeschnitten werden miissen,
kann erst vor Ort entschieden werden. Hierbei kann es zu einem Verlust oder einer Beeintrachtigung
von Vegetation und Habitaten und somit zu einer Tétung von Individuen und einer Zerstérung von
Fortpflanzungs- und Ruhestétten (8 44 (1) Nr. 1 und 3 BNatSchG) kommen.

Anlagebedingt resultiert aus der Flacheninanspruchnahme im Schutzstreifen fur Offenlandbereiche
keine Veranderung, jedoch werden Gehdlze im Bereich der neu anzulegenden Schutzstreifen dauerhaft
von Nutzungsbeschrénkungen und Pflegemalinahmen betroffen sein. Im Rahmen eines sicheren
Betriebs der Leitung sind regelm&Rig Ruckschnitte oder die Fallung einzelner Gehdlze im Schutzstreifen
erforderlich. Dabei wird auf ein 6kologisches Trassenmanagement gesetzt, welches ausschlieflich
selektive Gehdlzentnahmen, v. a. von schnellwichsigen Gehdlzarten oder hohen Einzelbdumen,
beabsichtigt. Fir das hier gegenstandliche Vorhaben liegen Geholze ausschlie3lich im Bereich der
Neuanlage des Schutzstreifens zwischen Mast 29 und 29A der Bl. 4207 vor. Hierbei kann es zu einem
Verlust oder einer Beeintrachtigung von Vegetation und Habitaten und somit zu einer Tétung von
Individuen und einer Zerstérung von Fortpflanzungs- und Ruhestétten (8 44 (1) Nr. 1 und 3 BNatSchG)
kommen.

Beeintrachtigung durch Schallemissionen:

Eine relevante Beeintrachtigung durch Stérungen im Sinne des § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG konnte lediglich
im direkten Umfeld von Quartieren durch baubedingten Larm und Erschitterungen eintreten. Mit einer
erheblichen Stérung von Fortpflanzungs- und Ruhestatten kann ebenfalls der temporére Verlust der
Lebensstatte im Sinne des § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG einhergehen.

Larm und Erschitterungen werden bezogen auf das Vorhaben vor allem durch den Rickbau von zwei
Masten verursacht (TUV, 2023). Im Umfeld der Riickbaumasten Nr. 241 und 239 der Bl. 4588 wurden
keine Baume mit Hohlen kartiert und kein Quartierverdacht festgestellt. Fir das Umfeld liegen bereits
Stérungen vor (A57, Anschlussstelle Holzbiittgen, Neersener Straf3e), die die Eignung der Baumhabitate
fur Fledermausarten insgesamt reduzieren. Durch die temporéaren Ruckbauarbeiten (ca. 2 Wochen) wird
sich das Stérungsmalf3 nicht wesentlich erhéhen. Eine Stérung von Fledermausarten oder ein temporarer
Verlust einer Lebensstatte wahrend der Riickbauarbeiten ist nicht zu erwarten.

Die einer Baustelleneinrichtungsflache nachstgelegenen kartierten Baumquartiere sind Nr. 16, 18, 21
und 29 (Abstand unter 50°m). Bei einem Abstand gréf3er 50 m wird grundséatzlich von keiner Stérung
ausgegangen. Der geringste Abstand (ca. 15 m) liegt zwischen Baum Nr. 21 und der Arbeitsflache von
Mast 30 der Bl. 4206 vor (siehe Karte 5.2.3 in Anhang A von Register 17, Blatt 5). Am Mast 30 wird
lediglich ein Isolatorentausch vorgenommen. Eine Stérung des potenziellen Baumquartiers (hier:
Spaltenquartier an einer Erle) ist bei Durchfiihrung der wenig larmintensiven Malinahme nicht zu
erwarten. Fur die weiteren kartierten Baumquartiere in der Nahe von Bestandsmasten (Nr. 16, 18), an
denen ausschlie3lich Isolatoren ausgetauscht werden, gilt dies ebenso (Abstande zu Baustellen-
einrichtungsflachen des Vorhabens: jeweils ca. 30 m). Mast 13 der BIl. 4207 wird dartber hinaus erhéht
und eine Fundamentverstarkung vorgenommen. Die Pappel Nr. 29 befindet sich in einer Entfernung von
ca. 30 m zur Baustelleneinrichtungsflache von Mast 13 der Bl. 4207 (siehe Karte 5.2.3 in Anhang A von
Register 17, Blatt 9). Der hier angebrachte Nistkasten war im Kartierjahr 2022 von einem Waldkauz
besetzt. Der Nistkasten ist ebenfalls als Fledermausquartier geeignet. Fir die Fundamentverstarkungen
ist vorgesehen, dass der betroffene Mast sicher verankert und mit Hilfe von Kleinverpresspféhlen
verstarkt wird. Diese werden an allen 4 Eckstielrundkdpfen vorgenommen. Dabei wird eine kleinere
Baugrube (bis zu 3 m) um die Rundkdpfe herum ausgehoben. Anschlielend werden die Rundkdpfe
abgestemmt und zwei bis vier bis zu 10 m tiefe Bohrungen (Durchmesser ca. 5-7 cm) durch die
Bodenplatte ins Erdreich gebohrt. Die Bohrungen werden mit einem Titanpfahl und Beton gefullt und
verpresst. AnschlieRend wird eine Schalung um die Eckstiele aufgebaut und betoniert. Aufgrund des
ausreichenden Abstands ist bei den kurzzeitigen larmintensiven Arbeiten (v. a. Abstemmen der
Rundkdpfe, Bohrung) keine erhebliche Stérung des Quartiers zu erwarten.
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Fur alle weiteren Masten mit Fundamentverstarkung decken die Baumhdhlenkartierflachen alle
Baumbesténde im direkten Umfeld der Masten und Baustelleneinrichtungsflachen (falls vorhanden) ab,
sodass auch hier Beeintrachtigungen von Baumquartieren im direkten Umfeld der Bautatigkeiten tber
Stérungen durch Larm ausgeschlossen werden kénnen.

Im Eingriffsbereich ist, wie zuvor unter dem Wirkfaktor ,Flacheninanspruchnahme: Verlust oder
Beeintrachtigung von Vegetation und Habitaten (baubedingt) und Verlust von Vegetation und Habitaten
(anlagebedingt)“ beschrieben, mit Quartieren einzelner Individuen zu rechnen, fir die eine Stérung im
Sinne des § 44 (1) Nr. 2 und 3 BNatSchG Uber den Wirkfaktor ,Schallemissionen“ nicht ganzlich
ausgeschlossen werden kann.

Beeintrachtigung durch visuelle Stérungen:

Beeintrachtigungen durch die Auswirkung “visuelle Stérungen® sind bei Fledermdusen uber die
Beleuchtung von Arbeitsflachen nicht auszuschlieBen. Erhebliche Einwirkungen von Licht auf
Fortpflanzungs- und Ruhestatten kénnen den Verlust der Lebensstatte im Sinne des § 44 (1) Nr. 3
BNatSchG bedingen.

Da die Arbeiten tagsiiber stattfinden (TUV, 2023) und es sich bei Flederm&usen um nachtaktive Arten
handelt, sind erhebliche Stérungen im Sinne des § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG Uber visuelle Stérungen
auszuschlief3en.
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Arbeitsschritt 11.2: Einbeziehung von Vermeidungsmafinahmen und des
Risikomanagements

V06 — Zeitliche Beschrankung zum Entfernen der Gehdlze (Sommerquartiere von Flederméusen)

VO7 - Prifung zu entnehmender Baume auf Fledermausbesatz im Vorfeld der Gehoélzenthnahme
(Winterquartiere von Flederméausen)

Eine ausfuhrliche Mal3nahmendarstellung ist dem LBP (Anhang B) zu entnehmen.

Verlust oder Beeintrachtigung von Vegetation und Habitaten durch Gehdlzriickschnitt im
Schutzstreifen (baubedingt) und Veranderung von Vegetation und Habitaten infolge
Flacheninanspruchnahmen im Schutzstreifen (anlagebedingt):

Da sich die baubedingten Rickschnitte im Zuge des Seilzugs auf kleinriumige Bereiche beschréanken
und ggf. auch nur den Kronenbereich betreffen, ist unter der Beriuicksichtigung der Maflinahmen der
zeitlichen Beschrankung der Gehdlzentnahme (01. Oktober bis 28. Februar) (V06, Zeitangabe entspricht
auch Mafinahme V02 in Bezug auf Brutvdgel) und der MalRnahme V07 (Prifung zu entnehmender
Baume auf Fledermausbesatz im Vorfeld der Gehdlzentnahme (Winterquartiere von Flederm&usen)) mit
keinen Beeintréachtigungen zu rechnen. Eine Entfernung von Hohlenbdumen liegt tber die einzelnen
Rickschnitte nicht vor. Somit ist ein Eintreten der Verbotstatbestande nach §8 44 (1) Nr. 1 und 3
BNatSchG sicher auszuschliel3en.

Im Bereich der Neuanlage des Schutzstreifens zwischen Mast 29 und 29A der Bl. 4207 ist auch uber
anlagebedingt erforderliche Rickschnitte unter Einbezug der bereits benannten MaRhahmen V06 und
V07 ein Eintreten der Verbotstatbestadnde nach § 44 (1) Nr. 1 und 3 BNatSchG sicher auszuschliel3en.

Beeintrachtigung durch Schallemissionen:

Beeintrachtigungen durch baubedingte Schallemissionen von potenziellen Quartieren im Einwirkungs-
bereich sind Uber die zeitliche Beschrankung der Gehélzentnahme (MalRhahme V06) und ggf. tber
Besatzkontrollen (MaRnahme V07) auszuschlieBen. Stérungen im Sinne des § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG
werden uber den Wirkfaktor ,Schallemissionen® nicht verursacht. Demnach liegt auch kein Verlust einer
Lebensstatte im Sinne des § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG uber Einwirkungen von Schallemissionen vor.
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Arbeitsschritt 11.3: Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestande
(unter Voraussetzung der unter 1.2 beschriebenen Maf3nahmen)

1. Werden evtl. Tiere verletzt oder getotet? M ia
(auBer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tétungen, bei einem nicht signifikant erhéhten
Tétungstrisiko oder infolge von Nr. 3)

[v nein

2. Werden evtl. Tiere wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, i
. ! X . X la
Uberwinterungs- und Wanderungszeiten so gestort, dass sich der
Erhaltungszustand
der lokalen Population verschlechtern kénnte?

3. Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestatten aus der Natur entnommen,
beschéadigt oder zerstért, ohne dass deren 6kologische Funktion im raumlichen
Zusammenhang erhalten bleibt?

4. Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der
Natur entnommen, sie oder ihre Standorte beschadigt oder zerstort, ohne dass
deren 6kologische Funktion im rdumlichen Zusammenhang erhalten bleibt?

Arbeitsschritt 11l Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen
(wenn mindestens eine der unter I.3 genannten Fragen mit ,ja“ beantwortet wurde)

[v nein

[ja ¥ nein

[ ja ¥ nein

1. Ist das Vorhaben aus zwingenden Griinden des Uberwiegenden 6ffentlichen M ia

; [ nein
Interesses gerechtfertigt?*

" ; % . .
2. Kénnen zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden Tja [ nein

3. Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei européischen Vogelarten  — ia

[ nein
nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten gunstig bleiben?
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B.) Antragsteller (Anlage ,,Art-fur-Art-Protokoll®)

Kleiner Abendsegler (Nyctalus leisleri)

Angaben zur Artenschutzprifung fir einzelne Arten
(FUr alle Arten, die im Sinne einer vertiefenden Art-fur-Art-Betrachtung geprift werden, einzeln bearbeiten!)

Durch Plan/Vorhaben betroffene Art:| Kleiner Abendsegler (Nyctalus leisleri)

Schutz- und Gefahrdungsstatus der Art

Rote Liste-Status Messtischblatt
¥ FFH-Anhang IV-Art G
g Deutschland 48052, 48061,
[ europaische Vogelart Nordrhein-Westfalen v 4806-3
Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen Erhaltungszustand der lokalen Population
. . r . . (Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Stérung (11.3 Nr. 2)
v atlantische Region kontinentale Region oder voraussichtlichem Ausnahmeverfahren (I11))
| lgrim | glnstig [ A gunstig / hervorragend
l* gelb  unglnstig / unzureichend B gnstig / gut
ungunstig / schlecht — ¢ unginstig / mittel - schlecht

Arbeitsschritt 11.1: Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Art

(ohne die unter 11.2 beschriebenen Maf3nahmen)

Die Waldfledermausart besiedelt wald- und strukturreiche Parklandschaften. Als Wochenstuben- und
Sommerquartiere dienen vor allem Baumhohlen, Baumspalten sowie Fledermaus-/ Nistkasten, seltener
auch Jagdkanzeln oder Gebaudespalten, wobei ein Quartierverbund besteht, zwischen denen die Tiere
regelméaRig wechseln. Winterquartiere finden sich in Baumhdohlen sowie in Spalten und Hohlrdumen an
und in Gebauden, seltener auch in Fledermauskéasten (LANUV, 2023a) oder Felsspalten (DIETZ et al.,
2007).

Kleine Abendsegler wurden an allen vier Horchbox-Standorten mit mehrere Rufreihen aufgenommen,
die meisten Rufreihen im Bereich der Erft(siehe Karte 5.2.3 in Anhang A von Register 17, Blatt 4, 5, 7).
Ein der Gattung Nyctalus zugeordneter Sozialruf wurde am Horchbox-Standort ,Friedhof* sowie an der
Erft aufgenommen. Aufgrund dessen besteht jeweils der Verdacht auf ein Quartier von Abendseglern —
wahrscheinlich von Kleinen Abendseglern, da diese hier gehauft auftraten. Ebenfalls wurde fur die Art
eine Balzarena im Nahbereich vom Horchbox-Standort ,Gubisrath“ abgegrenzt.

Flacheninanspruchnahme: "Verlust oder Beeintrachtigung von Vegetation und Habitaten"
(baubedingt) und "Verlust von Vegetation und Habitaten" (anlagebedingt):

Gebaude, Baume mit Hohlen oder Fledermaus-/Nistkasten sowie Jagdkanzeln oder Felsen werden
durch das Vorhaben nicht beansprucht. Daher kann eine Betroffenheit von Wochenstuben oder Winter-
quartieren der Art sicher ausgeschlossen werden. Eine Betroffenheit von Sommerquartieren in Spalten
an Baumen (z. B. abstehende Borke) kann jedoch nicht ganzlich ausgeschlossen werden. Demnach
kann es durch die Entfernung von Einzelbdumen zum Verlust einzelner Ruhestatten der Art kommen.
Ebenfalls sind Einzeltétungen mdglich, sollten sich Tiere zum Zeitpunkt der Gehélzentnahme in/an den
betroffenen Baumen aufhalten.

Die zwei Quartierverdachts-Stellen sind im Bereich von Baumbestanden auf3erhalb der in Anspruch zu
nehmenden Flachen zur erwarten. Hier im Speziellen auf dem Friedhofsgelande mit altem Baumbestand
sowie in Baumbestanden innerhalb der Erftaue. Die auf dem Friedhof und in der Erftaue jeweils kartierten
Baumhohlen (Nr. 16 und 21, siehe Karte 5.2.3 in Anhang A von Register 17, Blatt 5) werden nicht
beansprucht. Die Balzarena wurde, abseits der Baustelleneinrichtungsflachen, im Bereich des Dorfes
Gubisrath lokalisiert. Eine Betroffenheit ist sicher auszuschlieRen.
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Verlust oder Beeintrachtigung von Vegetation und Habitaten durch Gehdlzriickschnitt im
Schutzstreifen (baubedingt) und Verdnderung von Vegetation und Habitaten infolge
Flacheninanspruchnahmen im Schutzstreifen (anlagebedingt):

Der baubedingte Gehélzriickschnitt im Schutzstreifen resultiert aus dem potenziell notwendigen Ruck-
schnitt einzelner Gehdlze im Schutzstreifen im Rahmen der Seilzugarbeiten. Durch den Ruckschnitt
kann es zu einem Verlust oder einer Beeintrachtigung von Vegetation und Habitaten und somit zu einer
Totung von Individuen und einer Zerstérung von Fortpflanzungs- und Ruhestétten (8§ 44 (1) Nr. 1 und 3
BNatSchG) kommen.

Konkret ist fir die Neuanlage des Schutzstreifens im Bereich der UA Rommerskirchen (Mast Nr. 29, 29A
und 29B der BI. 4207), baubedingt eine schmale Schneise in das vorhandene Feldgehdlz im Bereich der
Leitungsachse zu schlagen (siehe Karte 5.2.3 in Anhang A von Register 17, Blatt 11). Hierbei kann es
zu einem Verlust oder einer Beeintréchtigung von Vegetation und Habitaten und somit zu einer Totung
von Individuen und einer Zerstérung von Fortpflanzungs- und Ruhestéatten (8 44 (1) Nr. 1 und 3
BNatSchG) kommen. Die hier vorliegende Baumhdohlen-Kartierfliche umfasst das gesamte Feldgehdlz
und angrenzende Ruderalstandorte mit Einzelgebischen nérdlich der UA Rommerskirchen. Baume mit
Baumhohlen wurden hier nicht kartiert. Demnach sind keine Baume mit Héhlen durch den Schlag einer
schmalen Schneise in das bestehende Feldgeh6lz nérdlich der UA Rommerskirchen betroffen.

Weitere Riickschnitte von Gehdlzen im Schutzstreifen der Leitung im Zuge des Seilzugs sind nicht sicher
auszuschliel3en. An welchen Stellen Gehdlze im Zuge des Seilzugs zurtickgeschnitten werden missen,
kann erst vor Ort entschieden werden. Hierbei kann es zu einem Verlust oder einer Beeintrachtigung
von Vegetation und Habitaten und somit zu einer Tétung von Individuen und einer Zerstérung von
Fortpflanzungs- und Ruhestatten (§ 44 (1) Nr. 1 und 3 BNatSchG) kommen.

Anlagebedingt resultiert aus der Flacheninanspruchnahme im Schutzstreifen fur Offenlandbereiche
keine Verénderung, jedoch werden Gehdlze im Bereich der neu anzulegenden Schutzstreifen dauerhaft
von Nutzungsbeschrankungen und PflegemaRnahmen betroffen sein. Im Rahmen eines sicheren
Betriebs der Leitung sind regelméaRig Ruckschnitte oder die Fallung einzelner Gehdlze im Schutzstreifen
erforderlich. Dabei wird auf ein 6kologisches Trassenmanagement gesetzt, welches ausschlie3lich
selektive Gehdlzentnahmen, v. a. von schnellwichsigen Gehdlzarten oder hohen Einzelbdumen,
beabsichtigt. Fir das hier gegenstandliche Vorhaben liegen Geholze ausschlie3lich im Bereich der
Neuanlage des Schutzstreifens zwischen Mast 29 und 29A der Bl. 4207 vor. Hierbei kann es zu einem
Verlust oder einer Beeintrachtigung von Vegetation und Habitaten und somit zu einer Tétung von
Individuen und einer Zerstdrung von Fortpflanzungs- und Ruhestatten (8 44 (1) Nr. 1 und 3 BNatSchG)
kommen.

Beeintrachtigung durch Schallemissionen:

Eine relevante Beeintrachtigung durch Stérungen im Sinne des § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG konnte lediglich
im direkten Umfeld von Quartieren durch baubedingten Larm und Erschitterungen eintreten. Mit einer
erheblichen Stérung von Fortpflanzungs- und Ruhestatten kann ebenfalls der temporére Verlust der
Lebensstatte im Sinne des § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG einhergehen.

Larm und Erschitterungen werden bezogen auf das Vorhaben vor allem durch den Riickbau von zwei
Masten verursacht (TUV, 2023). Im Umfeld der Riickbaumasten Nr. 241 und 239 der Bl. 4588 wurden
keine Baume mit Hohlen kartiert und kein Quartierverdacht festgestellt. Fir das Umfeld liegen bereits
Stoérungen vor (A57, Anschlussstelle Holzbiittgen, Neersener Straf3e), die die Eignung der Baumhabitate
fur Fledermausarten insgesamt reduzieren. Durch die temporaren Ruckbauarbeiten (ca. 2 Wochen) wird
sich das Stérungsmal nicht wesentlich erhdhen. Eine Stérung von Fledermausarten oder ein temporéarer
Verlust einer Lebensstatte wahrend der Rickbauarbeiten ist nicht zu erwarten.

Die einer Baustelleneinrichtungsflache nachstgelegenen kartierten Baumquartiere sind Nr. 16, 18, 21
und 29 (Abstand unter 50°m). Bei einem Abstand gréfRer 50 m wird grundséatzlich von keiner Stérung
ausgegangen. Der geringste Abstand (ca. 15 m) liegt zwischen Baum Nr. 21 und der Arbeitsflache von
Mast 30 der Bl. 4206 vor (siehe Karte 5.2.3 in Anhang A von Register 17, Blatt 5). Am Mast 30 wird
lediglich ein Isolatorentausch vorgenommen. Eine Stérung des potenziellen Baumquartiers (hier:
Spaltenquartier an einer Erle) ist bei Durchfiihrung der wenig larmintensiven MalRnahme nicht zu
erwarten. Fur die weiteren kartierten Baumquartiere in der Nahe von Bestandsmasten (Nr. 16, 18), an
denen ausschlieBlich Isolatoren ausgetauscht werden, gilt dies ebenso (Abstdnde zu
Baustelleneinrichtungs-
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flachen des Vorhabens: jeweils ca. 30 m). Mast 13 der Bl. 4207 wird dartber hinaus erhéht und eine
Fundamentverstarkung vorgenommen. Die Pappel Nr. 29 befindet sich in einer Entfernung von ca. 30 m
zur Baustelleneinrichtungsflache von Mast 13 der Bl. 4207 (siehe Karte 5.2.3 in Anhang A von Register
17, Blatt 9). Der hier angebrachte Nistkasten war im Kartierjahr 2022 von einem Waldkauz besetzt. Der
Nistkasten ist ebenfalls als Fledermausquartier geeignet. Fir die Fundamentverstarkungen ist
vorgesehen, dass der betroffene Mast sicher verankert und mit Hilfe von Kleinverpresspfahlen verstarkt
wird. Diese werden an allen 4 Eckstielrundkdépfen vorgenommen. Dabei wird eine kleinere Baugrube (bis
zu 3 m) um die Rundkdpfe herum ausgehoben. AnschlieRend werden die Rundkdpfe abgestemmt und
zwei bis vier bis zu 10 m tiefe Bohrungen (Durchmesser ca. 5-7 cm) durch die Bodenplatte ins Erdreich
gebohrt. Die Bohrungen werden mit einem Titanpfahl und Beton gefiillt und verpresst. AnschlieRend wird
eine Schalung um die Eckstiele aufgebaut und betoniert. Aufgrund des ausreichenden Abstands ist bei
den kurzzeitigen larmintensiven Arbeiten (v. a. Abstemmen der Rundképfe, Bohrung) keine erhebliche
Storung des Quartiers zu erwarten. Fur alle weiteren Masten mit Fundamentverstarkung decken die
Baumhohlenkartierflachen alle Baumbestdnde im direkten Umfeld der Masten und Baustellen-
einrichtungsflachen (falls vorhanden) ab, sodass auch hier Beeintrachtigungen von Baumquartieren im
direkten Umfeld der Bautétigkeiten Uber Stérungen durch Larm ausgeschlossen werden kénnen.

Im Eingriffsbereich ist, wie zuvor unter dem Wirkfaktor ,Flacheninanspruchnahme: Verlust oder
Beeintrachtigung von Vegetation und Habitaten (baubedingt) und Verlust von Vegetation und Habitaten
(anlagebedingt)* beschrieben, mit Quartieren einzelner Individuen zu rechnen, fir die eine Stérung im
Sinne des § 44 (1) Nr. 2 und 3 BNatSchG Uber den Wirkfaktor ,Schallemissionen” nicht ganzlich
ausgeschlossen werden kann.

Beeintrachtigung durch visuelle Stérungen:

Beeintrachtigungen durch die Auswirkung “visuelle Stérungen“ sind bei Fledermausen Uber die
Beleuchtung von Arbeitsflachen nicht auszuschlieRen. Erhebliche Einwirkungen von Licht auf
Fortpflanzungs- und Ruhestatten kénnen den Verlust der Lebensstatte im Sinne des § 44 (1) Nr. 3
BNatSchG bedingen.

Da die Arbeiten tagsiiber stattfinden (TUV, 2023) und es sich bei Flederm&ausen um nachtaktive Arten
handelt, sind erhebliche Stérungen im Sinne des § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG Uber visuelle Stérungen
auszuschlief3en.
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Arbeitsschritt 11.2: Einbeziehung von Vermeidungsmafinahmen und des
Risikomanagements

V06 — Zeitliche Beschrankung zum Entfernen der Gehdlze (Sommerquartiere von Flederméusen)

VO7 - Prifung zu entnehmender Baume auf Fledermausbesatz im Vorfeld der Gehoélzenthnahme
(Winterquartiere von Flederméausen)

Eine ausfihrliche Mal3Bnahmendarstellung ist dem LBP (Anhang B) zu entnehmen.

Flacheninanspruchnahme: "Verlust oder Beeintrachtigung von Vegetation und Habitaten"
(baubedingt) und "Verlust von Vegetation und Habitaten" (anlagebedingt):

Um To6tungen von Einzeltieren in ihren Sommerquartieren zu vermeiden, sind die Gehdlzentnahmen
wahrend ihrer Abwesenheit, im Winterhalbjahr (Ende September bis Anfang April, LANUV, 2023a),
durchzufiihren (V06). Im Umfeld sind geniigend weitere Quartiermdglichkeiten gegeben. Auch wenn es
zum Verlust einzelner Ruhestatten kdme, wirde die 6kologische Funktion der Lebensstatten im
betroffenen Raum erhalten bleiben.

Verlust oder Beeintrachtigung von Vegetation und Habitaten durch Gehoélzrickschnitt im
Schutzstreifen (baubedingt) und Veranderung von Vegetation und Habitaten infolge
Flacheninanspruchnahmen im Schutzstreifen (anlagebedingt):

Da sich die baubedingten Riickschnitte im Zuge des Seilzugs auf kleinrAumige Bereiche beschranken
und ggf. auch nur den Kronenbereich betreffen, ist unter der Beriuicksichtigung der Maflinahmen der
zeitlichen Beschrankung der Gehdlzentnahme (01. Oktober bis 28. Februar) (V06, Zeitangabe entspricht
auch Mafinahme V02 in Bezug auf Brutvdgel) und der MaRnahme V07 (Prifung zu entnehmender
Baume auf Fledermausbesatz im Vorfeld der Gehdlzentnahme (Winterquartiere von Flederméusen)) mit
keinen Beeintréachtigungen zu rechnen. Eine Entfernung von Hohlenb&dumen liegt Gber die einzelnen
Rickschnitte nicht vor. Somit ist ein Eintreten der Verbotstatbestande nach §8 44 (1) Nr. 1 und 3
BNatSchG sicher auszuschlie3en.

Im Bereich der Neuanlage des Schutzstreifens zwischen Mast 29 und 29A der Bl. 4207 ist auch uber
anlagebedingt erforderliche Rickschnitte unter Einbezug der bereits benannten MaRhahmen V06 und
V07 ein Eintreten der Verbotstatbestande nach 8§ 44 (1) Nr. 1 und 3 BNatSchG sicher auszuschliel3en.

Beeintrachtigung durch Schallemissionen:

Beeintrachtigungen durch baubedingte Schallemissionen von potenziellen Quartieren im Einwirkungs-
bereich sind Uber die zeitliche Beschrankung der Gehélzentnahme (MaRnhahme V06) und ggf. tUber
Besatzkontrollen (MaRnahme V07) auszuschlieBen. Stérungen im Sinne des 8§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG
werden uber den Wirkfaktor ,Schallemissionen® nicht verursacht. Demnach liegt auch kein Verlust einer
Lebensstatte im Sinne des § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG uber Einwirkungen von Schallemissionen vor.
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Arbeitsschritt 11.3: Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestande
(unter Voraussetzung der unter 1.2 beschriebenen Maf3nahmen)

1. Werden evtl. Tiere verletzt oder getdtet? M ia
(auBer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tétungen, bei einem nicht signifikant erhéhten
Tétungstrisiko oder infolge von Nr. 3)

[v nein

2. Werden evtl. Tiere wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, i
. ! X . X la
Uberwinterungs- und Wanderungszeiten so gestort, dass sich der
Erhaltungszustand
der lokalen Population verschlechtern kénnte?

3. Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestatten aus der Natur entnommen,
beschéadigt oder zerstért, ohne dass deren 6kologische Funktion im raumlichen
Zusammenhang erhalten bleibt?

4. Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der
Natur entnommen, sie oder ihre Standorte beschadigt oder zerstort, ohne dass
deren 6kologische Funktion im rdumlichen Zusammenhang erhalten bleibt?

Arbeitsschritt 11l Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen
(wenn mindestens eine der unter I.3 genannten Fragen mit ,ja“ beantwortet wurde)

[v nein

[ja ¥ nein

[ ja ¥ nein

1. Ist das Vorhaben aus zwingenden Griinden des Uberwiegenden 6ffentlichen M ia

; [ nein
Interesses gerechtfertigt?*

" ; % . .
2. Kénnen zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden Tja [ nein

3. Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei européischen Vogelarten  — ia

[ nein
nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten gunstig bleiben?
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B.) Antragsteller (Anlage ,,Art-fur-Art-Protokoll®)

Kleine Bartfledermaus (Myotis brandtii)

Angaben zur Artenschutzprifung fir einzelne Arten
(FUr alle Arten, die im Sinne einer vertiefenden Art-fur-Art-Betrachtung geprift werden, einzeln bearbeiten!)

Durch Plan/Vorhaben betroffene Art: | Kleine Bartfledermaus (Myotis brandtii)

Schutz- und Gefahrdungsstatus der Art

Rote Liste-Status Messtischblatt
[v FFH-Anhang IV-Art Deutschland
[ europaische Vogelart Nordrhein-Westfalen 3
Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen Erhaltungszustand der lokalen Population
. . r . . (Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Stérung (11.3 Nr. 2)
v atlantische Region kontinentale Region oder voraussichtlichem Ausnahmeverfahren (I11))
I« griim|  glnstig [ A gunstig / hervorragend
[ gelb unglnstig / unzureichend B gnstig / gut
ungunstig / schlecht — ¢ unginstig / mittel - schlecht

Arbeitsschritt 11.1: Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Art

(ohne die unter 11.2 beschriebenen Maf3nahmen)

Die im Sommer meist Gebaude bewohnende Art ist in strukturreichen Landschaften mit kleineren
FlieRgewassern in der N&he von Siedlungsbereichen zu finden. Sommerquartiere und
Fortpflanzungsgemeinschaften befinden sich in warmen Spaltenquartieren und Hohlrdumen an und in
Gebéauden. Uberwintert wird meist unterirdisch in spaltenreichen Hoéhlen, Stollen, Felsenbrunnen oder
Kellern. Bisweilen werden auch Bachverrohrungen oder Briickenbauwerke (LANUV, 2023a) oder
Bohrlochpfeifen bewohnt (SKIBA, 2015).

Flacheninanspruchnahme: "Verlust oder Beeintrachtigung von Vegetation und Habitaten"
(baubedingt) und "Verlust von Vegetation und Habitaten" (anlagebedingt):

Gebdude, Baume mit Hohlen oder Nistkasten, Hohlen, Stollen, Felsenbrunnen, Keller oder
Bohrlochpfeifen werden durch das Vorhaben nicht beansprucht. Daher kann eine Betroffenheit von
Winterquartieren der Art sicher ausgeschlossen werden. Eine Betroffenheit von einzelnen
Sommerquartieren und Wochenstuben in Spalten an Baumen (z. B. hinter abstehender Borke) kann
jedoch nicht génzlich ausgeschlossen werden. Demnach kann es durch die Entfernung von
Einzelbdumen zum Verlust einzelner Fortpflanzungs- und Ruhestéatten der Art kommen. Ebenfalls sind
Einzeltdtungen moglich, sollten sich Tiere zum Zeitpunkt der Gehélzentnahme in/an den betroffenen
Baumen aufhalten. Da die Art nicht sicher nachgewiesen ist, besteht hierbei eine sehr geringe
Wahrscheinlichkeit.

Verlust oder Beeintrachtigung von Vegetation und Habitaten durch Gehoélzrickschnitt im
Schutzstreifen (baubedingt) und Veranderung von Vegetation und Habitaten infolge
Flacheninanspruchnahmen im Schutzstreifen (anlagebedingt):

Der baubedingte Gehdlzrickschnitt im Schutzstreifen resultiert aus dem potenziell notwendigen Ruick-
schnitt einzelner Gehdlze im Schutzstreifen im Rahmen der Seilzugarbeiten. Durch den Ruckschnitt
kann es zu einem Verlust oder einer Beeintréachtigung von Vegetation und Habitaten und somit zu einer
Totung von Individuen und einer Zerstérung von Fortpflanzungs- und Ruhestétten (8§ 44 (1) Nr. 1 und 3
BNatSchG) kommen.

Konkret ist fir die Neuanlage des Schutzstreifens im Bereich der UA Rommerskirchen (Mast Nr. 29, 29A
und 29B der BI. 4207), baubedingt eine schmale Schneise in das vorhandene Feldgehdlz im Bereich der
Leitungsachse zu schlagen (siehe Karte 5.2.3 in Anhang A von Register 17, Blatt 11). Hierbei kann es
zu einem Verlust oder einer Beeintrachtigung von Vegetation und Habitaten und somit zu einer Tétung
von Individuen und einer Zerstérung von Fortpflanzungs- und Ruhestatten (8 44 (1) Nr. 1 und 3
BNatSchG) kommen.
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Die hier vorliegende Baumhdohlen-Kartierfliche umfasst das gesamte Feldgehdlz und angrenzende
Ruderalstandorte mit Einzelgebiischen nérdlich der UA Rommerskirchen. Baume mit Baumhéhlen
wurden hier nicht kartiert. Demnach sind keine Bdume mit Hohlen durch den Schlag einer schmalen
Schneise in das bestehende Feldgehdlz nérdlich der UA Rommerskirchen betroffen.

Weitere Riickschnitte von Gehélzen im Schutzstreifen der Leitung im Zuge des Seilzugs sind nicht sicher
auszuschlie3en. An welchen Stellen Gehdlze im Zuge des Seilzugs zuriickgeschnitten werden mussen,
kann erst vor Ort entschieden werden. Hierbei kann es zu einem Verlust oder einer Beeintrachtigung
von Vegetation und Habitaten und somit zu einer Tétung von Individuen und einer Zerstérung von
Fortpflanzungs- und Ruhestétten (8 44 (1) Nr. 1 und 3 BNatSchG) kommen.

Anlagebedingt resultiert aus der Flacheninanspruchnahme im Schutzstreifen fur Offenlandbereiche
keine Veranderung, jedoch werden Gehdlze im Bereich der neu anzulegenden Schutzstreifen dauerhaft
von Nutzungsbeschrankungen und PflegemalRnahmen betroffen sein. Im Rahmen eines sicheren
Betriebs der Leitung sind regelm&Rig Ruckschnitte oder die Fallung einzelner Gehdlze im Schutzstreifen
erforderlich. Dabei wird auf ein 6kologisches Trassenmanagement gesetzt, welches ausschlie3lich
selektive Gehdlzentnahmen, v. a. von schnellwichsigen Gehdlzarten oder hohen Einzelbdumen,
beabsichtigt. Fir das hier gegenstandliche Vorhaben liegen Geholze ausschlie3lich im Bereich der
Neuanlage des Schutzstreifens zwischen Mast 29 und 29A der Bl. 4207 vor. Hierbei kann es zu einem
Verlust oder einer Beeintrachtigung von Vegetation und Habitaten und somit zu einer Tétung von
Individuen und einer Zerstérung von Fortpflanzungs- und Ruhestétten (8 44 (1) Nr. 1 und 3 BNatSchG)
kommen.

Beeintrachtigung durch Schallemissionen:

Eine relevante Beeintrachtigung durch Stérungen im Sinne des § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG konnte lediglich
im direkten Umfeld von Quartieren durch baubedingten Larm und Erschitterungen eintreten. Mit einer
erheblichen Stérung von Fortpflanzungs- und Ruhestatten kann ebenfalls der temporére Verlust der
Lebensstatte im Sinne des § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG einhergehen.

Larm und Erschitterungen werden bezogen auf das Vorhaben vor allem durch den Rickbau von zwei
Masten verursacht (TUV, 2023). Im Umfeld der Riickbaumasten Nr. 241 und 239 der Bl. 4588 wurden
keine Baume mit Hohlen kartiert und kein Quartierverdacht festgestellt. Fir das Umfeld liegen bereits
Stoérungen vor (A57, Anschlussstelle Holzblttgen, Neersener Strafie), die die Eignung der Baumhabitate
fur Fledermausarten insgesamt reduzieren. Durch die temporéaren Ruckbauarbeiten (ca. 2 Wochen) wird
sich das Stérungsmalf3 nicht wesentlich erhéhen. Eine Stérung von Fledermausarten oder ein temporarer
Verlust einer Lebensstatte wahrend der Rickbauarbeiten ist nicht zu erwarten.

Die einer Baustelleneinrichtungsflache nachstgelegenen kartierten Baumquartiere sind Nr. 16, 18, 21
und 29 (Abstand unter 50°m). Bei einem Abstand gréf3er 50 m wird grundséatzlich von keiner Stérung
ausgegangen. Der geringste Abstand (ca. 15 m) liegt zwischen Baum Nr. 21 und der Arbeitsflache von
Mast 30 der Bl. 4206 vor (siehe Karte 5.2.3 in Anhang A von Register 17, Blatt 5). Am Mast 30 wird
lediglich ein Isolatorentausch vorgenommen. Eine Stérung des potenziellen Baumquartiers (hier:
Spaltenquartier an einer Erle) ist bei Durchfiihrung der wenig larmintensiven MalRnahme nicht zu
erwarten. Fur die weiteren kartierten Baumquartiere in der Nahe von Bestandsmasten (Nr. 16, 18), an
denen ausschlie3lich Isolatoren ausgetauscht werden, gilt dies ebenso (Abstande zu Baustellen-
einrichtungsflachen des Vorhabens: jeweils ca. 30 m). Mast 13 der Bl. 4207 wird dartber hinaus erhéht
und eine Fundamentverstarkung vorgenommen. Die Pappel Nr. 29 befindet sich in einer Entfernung von
ca. 30 m zur Baustelleneinrichtungsflache von Mast 13 der Bl. 4207 (siehe Karte 5.2.3 in Anhang A von
Register 17, Blatt 9). Der hier angebrachte Nistkasten war im Kartierjahr 2022 von einem Waldkauz
besetzt. Der Nistkasten ist ebenfalls als Fledermausquartier geeignet. Fir die Fundamentverstarkungen
ist vorgesehen, dass der betroffene Mast sicher verankert und mit Hilfe von Kleinverpresspféhlen
verstarkt wird. Diese werden an allen 4 Eckstielrundkdpfen vorgenommen. Dabei wird eine kleinere
Baugrube (bis zu 3 m) um die Rundkdpfe herum ausgehoben. AnschlieRend werden die Rundkdpfe
abgestemmt und zwei bis vier bis zu 10 m tiefe Bohrungen (Durchmesser ca. 5-7 cm) durch die
Bodenplatte ins Erdreich gebohrt. Die Bohrungen werden mit einem Titanpfahl und Beton gefullt und
verpresst. AnschlieRend wird eine Schalung um die Eckstiele aufgebaut und betoniert. Aufgrund des
ausreichenden Abstands ist bei den kurzzeitigen larmintensiven Arbeiten (v.a. Abstemmen der
Rundkdpfe, Bohrung) keine erhebliche Stérung des Quartiers zu erwarten.
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Fur alle weiteren Masten mit Fundamentverstarkung decken die Baumhohlenkartierflachen alle Baum-
besténde im direkten Umfeld der Masten und Baustelleneinrichtungsfléachen (falls vorhanden) ab, sodass
auch hier Beeintrachtigungen von Baumquartieren im direkten Umfeld der Bautatigkeiten Giber Stérungen
durch Larm ausgeschlossen werden kénnen.

Im Eingriffsbereich ist, wie zuvor unter dem Wirkfaktor ,Flacheninanspruchnahme: Verlust oder
Beeintrachtigung von Vegetation und Habitaten (baubedingt) und Verlust von Vegetation und Habitaten
(anlagebedingt)“ beschrieben, mit Quartieren einzelner Individuen zu rechnen, fur die eine Stérung im
Sinne des § 44 (1) Nr. 2 und 3 BNatSchG Uber den Wirkfaktor ,Schallemissionen® nicht ganzlich
ausgeschlossen werden kann.

Beeintrachtigung durch visuelle Stérungen:

Beeintrachtigungen durch die Auswirkung “visuelle Stérungen® sind bei Fledermdusen uber die
Beleuchtung von Arbeitsflachen nicht auszuschlieBen. Erhebliche Einwirkungen von Licht auf
Fortpflanzungs- und Ruhestatten kénnen den Verlust der Lebensstatte im Sinne des 8§ 44 (1) Nr. 3
BNatSchG bedingen.

Da die Arbeiten tagsiiber stattfinden (TUV, 2023) und es sich bei Flederm&usen um nachtaktive Arten
handelt, sind erhebliche Stérungen im Sinne des § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG Uber visuelle Stérungen
auszuschlief3en.
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Arbeitsschritt 11.2: Einbeziehung von Vermeidungsmafinahmen und des
Risikomanagements

V06 — Zeitliche Beschrankung zum Entfernen der Gehdlze (Sommerquartiere von Flederméusen)

VO7 - Prifung zu entnehmender Baume auf Fledermausbesatz im Vorfeld der Gehoélzenthnahme
(Winterquartiere von Flederméausen)

Eine ausfihrliche Mal3Bnahmendarstellung ist dem LBP (Anhang B) zu entnehmen.

Flacheninanspruchnahme: "Verlust oder Beeintrachtigung von Vegetation und Habitaten"
(baubedingt) und "Verlust von Vegetation und Habitaten" (anlagebedingt):

Um To6tungen von Einzeltieren in ihren Sommerquartieren zu vermeiden, sind die Gehdlzentnahmen
wahrend ihrer Abwesenheit, im Winterhalbjahr (Ende September bis Anfang April, LANUV, 2023a),
durchzufiihren (V06). Im Umfeld sind genligend weitere Quartiermdglichkeiten gegeben. Auch wenn es
zum Verlust einzelner Fortpflanzungs- und Ruhestatten kéame, wirde die Okologische Funktion der
Lebensstatten im betroffenen Raum erhalten bleiben.

Verlust oder Beeintrachtigung von Vegetation und Habitaten durch Geholzrickschnitt im
Schutzstreifen (baubedingt) und Veranderung von Vegetation und Habitaten infolge
Flacheninanspruchnahmen im Schutzstreifen (anlagebedingt):

Da sich die baubedingten Riickschnitte im Zuge des Seilzugs auf kleinrAumige Bereiche beschréanken
und ggf. auch nur den Kronenbereich betreffen, ist unter der Beriuicksichtigung der Maflinahmen der
zeitlichen Beschrankung der Gehdlzentnahme (01. Oktober bis 28. Februar) (V06, Zeitangabe entspricht
auch Mafinahme V02 in Bezug auf Brutvdgel) und der MaRnahme V07 (Prifung zu entnehmender
Baume auf Fledermausbesatz im Vorfeld der Gehdlzenthahme (Winterquartiere von Fledermausen)) mit
keinen Beeintréachtigungen zu rechnen. Eine Entfernung von Hohlenbdumen liegt tGber die einzelnen
Rickschnitte nicht vor. Somit ist ein Eintreten der Verbotstatbestande nach §8 44 (1) Nr. 1 und 3
BNatSchG sicher auszuschlie3en.

Im Bereich der Neuanlage des Schutzstreifens zwischen Mast 29 und 29A der Bl. 4207 ist auch uber
anlagebedingt erforderliche Riickschnitte unter Einbezug der bereits benannten MaRnahmen V06 und
V07 ein Eintreten der Verbotstatbestande nach 8§ 44 (1) Nr. 1 und 3 BNatSchG sicher auszuschliel3en.

Beeintrachtigung durch Schallemissionen:

Beeintrachtigungen durch baubedingte Schallemissionen von potenziellen Quartieren im Einwirkungs-
bereich sind Uber die zeitliche Beschrankung der Gehélzenthahme (MaRRnahme V06) und ggf. tber
Besatzkontrollen (MaRnahme V07) auszuschlieBen. Stérungen im Sinne des § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG
werden uber den Wirkfaktor ,Schallemissionen® nicht verursacht. Demnach liegt auch kein Verlust einer
Lebensstatte im Sinne des § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG uber Einwirkungen von Schallemissionen vor.
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Arbeitsschritt 11.3: Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestande
(unter Voraussetzung der unter 1.2 beschriebenen Maf3nahmen)
1. Werden evtl. Tiere verletzt oder getttet? ) o ' o ) Tja ¥ nein
(auBer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tétungen, bei einem nicht signifikant erhéhten
Tétungstrisiko oder infolge von Nr. 3)
2. \./.Verde.n evtl. Tiere wahrend der Fortpflanzungs-,__Aufzucht-', Mauser-, Tja [ nein
Uberwinterungs- und Wanderungszeiten so gestort, dass sich der
Erhaltungszustand
der lokalen Population verschlechtern kénnte?
3. Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestéatten aus der Natur entnommen, Tja [ nein
beschéadigt oder zerstért, ohne dass deren 6kologische Funktion im raumlichen
Zusammenhang erhalten bleibt?
4. Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Tja ¥ nein
Natur entnommen, sie oder ihre Standorte beschadigt oder zerstort, ohne dass
deren 6kologische Funktion im rdumlichen Zusammenhang erhalten bleibt?
Arbeitsschritt 11l Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen
(wenn mindestens eine der unter I.3 genannten Fragen mit ,ja“ beantwortet wurde)
1. Ist das Vorhaben aus zwingenden Griinden des Uberwiegenden 6ffentlichen Tja [ nein
Interesses gerechtfertigt?*
2. Kénnen zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden?* Tja [ nein
3. Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei européischen Vogelarten  — ia [ nein
nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten gunstig bleiben?
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B.) Antragsteller (Anlage ,,Art-fur-Art-Protokoll®)

Mickenfledermaus (Pipistrellus pygmaeus)

Angaben zur Artenschutzprifung fir einzelne Arten
(FUr alle Arten, die im Sinne einer vertiefenden Art-fur-Art-Betrachtung geprift werden, einzeln bearbeiten!)

Durch Plan/Vorhaben betroffene Art:| Miickenfledermaus (Pipistrellus pygmaeus)

Schutz- und Gefahrdungsstatus der Art

Rote Liste-Status Messtischblatt
[v FFH-Anhang IV-Art Deutschland -
[ europaische Vogelart Nordrhein-Westfalen D
Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen Erhaltungszustand der lokalen Population
. . r . . (Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Stérung (11.3 Nr. 2)
v atlantische Region kontinentale Region oder voraussichtlichem Ausnahmeverfahren (I11))
I« griim|  glnstig [ A gunstig / hervorragend
[ gelb unglnstig / unzureichend B gnstig / gut
ungunstig / schlecht — ¢ unginstig / mittel - schlecht

Arbeitsschritt 11.1: Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Art

(ohne die unter 11.2 beschriebenen Maf3nahmen)

Die Mickenfledermaus bevorzugt gewasserreiche Waldgebiete, Feucht- und Auenwalder und
strukturreiche Parklandschaften mit einem hohem Gewé&sservorkommen sowie alten Baumbesténden
als Quartier. Fur Wochenstuben werden haufig Spaltenverstecke in und an Gebauden genutzt (LANUV,
2023). Im Winter werden Gebaudeverstecke und Spalten hinter Baumrinden (LANUV, 2023) sowie
Fledermauskéasten und Baumhdéhlen (DIETZ et al. 2007; RICHARZ, 2015) genutzt.

An den Horchboxen-Standorten ,Gubisrath® und ,Erft* wurden Rufe aufgenommen, die nicht sicher als
Zwerdfledermause bestimmt werden konnten, es handelte sich dabei mdglicherweise um Muicken-
fledermause (siehe Karte 5.2.3 in Anhang A von Register 17, Blatt 5, 7). Sichere Nachweise der Art
konnten nicht erbracht werden.

Flacheninanspruchnahme: "Verlust oder Beeintrachtigung von Vegetation und Habitaten"
(baubedingt) und "Verlust von Vegetation und Habitaten" (anlagebedingt):

Gebaude, Baume mit Hohlen oder Fledermaus-/Nistkasten sowie Jagdkanzeln oder andere
Beobachtungstiirme werden durch das Vorhaben nicht beansprucht. Daher kann eine Betroffenheit von
Wochenstuben oder Sommerquartieren der Art sicher ausgeschlossen werden. Eine Betroffenheit von
Winterquartieren in Spalten an Baumen (hier: hinter Baumrinde) kann jedoch nicht génzlich
ausgeschlossen werden. Demnach kann es durch die Entfernung von Einzel-bdumen zum Verlust
einzelner Ruhestatten der Art kommen. Ebenfalls sind Einzeltétungen mdglich, sollten sich Tiere zum
Zeitpunkt der Gehélzentnahme in/an den betroffenen Baumen aufhalten. Da die Art nicht sicher
nachgewiesen ist, besteht hierbei eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit.

Verlust oder Beeintrachtigung von Vegetation und Habitaten durch Gehdlzriickschnitt im
Schutzstreifen (baubedingt) und Veranderung von Vegetation und Habitaten infolge
Flacheninanspruchnahmen im Schutzstreifen (anlagebedingt):

Der baubedingte Geholzriickschnitt im Schutzstreifen resultiert aus dem potenziell notwendigen Riick-
schnitt einzelner Gehdlze im Schutzstreifen im Rahmen der Seilzugarbeiten. Durch den Rickschnitt
kann es zu einem Verlust oder einer Beeintréachtigung von Vegetation und Habitaten und somit zu
einer Totung von Individuen und einer Zerstérung von Fortpflanzungs- und Ruhestétten (§ 44 (1) Nr. 1
und 3 BNatSchG) kommen.
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Konkret ist fir die Neuanlage des Schutzstreifens im Bereich der UA Rommerskirchen (Mast Nr. 29, 29A
und 29B der BI. 4207), baubedingt eine schmale Schneise in das vorhandene Feldgehdlz im Bereich der
Leitungsachse zu schlagen (siehe Karte 5.2.3 in Anhang A von Register 17, Blatt 11). Hierbei kann es
zu einem Verlust oder einer Beeintrachtigung von Vegetation und Habitaten und somit zu einer Tétung
von Individuen und einer Zerstérung von Fortpflanzungs- und Ruhestatten (§ 44 (1) Nr. 1 und 3
BNatSchG) kommen. Die hier vorliegende Baumhohlen-Kartierflache umfasst das gesamte Feldgehdlz
und angrenzende Ruderalstandorte mit Einzelgebischen nérdlich der UA Rommerskirchen. Baume mit
Baumhohlen wurden hier nicht kartiert. Demnach sind keine Baume mit Héhlen durch den Schlag einer
schmalen Schneise in das bestehende Feldgehdlz nérdlich der UA Rommerskirchen betroffen.

Weitere Rickschnitte von Gehdlzen im Schutzstreifen der Leitung im Zuge des Seilzugs sind nicht sicher
auszuschlieBen. An welchen Stellen Geholze im Zuge des Seilzugs zurlickgeschnitten werden mussen,
kann erst vor Ort entschieden werden. Hierbei kann es zu einem Verlust oder einer Beeintrachtigung
von Vegetation und Habitaten und somit zu einer Tétung von Individuen und einer Zerstdrung von
Fortpflanzungs- und Ruhestétten (8 44 (1) Nr. 1 und 3 BNatSchG) kommen.

Anlagebedingt resultiert aus der Flacheninanspruchnahme im Schutzstreifen fir Offenlandbereiche
keine Veranderung, jedoch werden Gehdlze im Bereich der neu anzulegenden Schutzstreifen dauerhaft
von Nutzungsbeschrankungen und PflegemaRRnahmen betroffen sein. Im Rahmen eines sicheren
Betriebs der Leitung sind regelmaflig Rickschnitte oder die Fallung einzelner Gehélze im Schutzstreifen
erforderlich. Dabei wird auf ein 6kologisches Trassenmanagement gesetzt, welches ausschlie3lich
selektive Gehdlzentnahmen, v. a. von schnellwichsigen Gehdlzarten oder hohen Einzelbdumen,
beabsichtigt. Flr das hier gegenstandliche Vorhaben liegen Gehdlze ausschlieRlich im Bereich der
Neuanlage des Schutzstreifens zwischen Mast 29 und 29A der BI. 4207 vor. Hierbei kann es zu einem
Verlust oder einer Beeintrachtigung von Vegetation und Habitaten und somit zu einer Totung von
Individuen und einer Zerstdrung von Fortpflanzungs- und Ruhestatten (8 44 (1) Nr. 1 und 3 BNatSchG)
kommen.

Beeintrachtigung durch Schallemissionen:

Eine relevante Beeintréachtigung durch Stérungen im Sinne des § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG konnte lediglich
im direkten Umfeld von Quartieren durch baubedingten Larm und Erschitterungen eintreten. Mit einer
erheblichen Stérung von Fortpflanzungs- und Ruhestatten kann ebenfalls der temporéare Verlust der
Lebensstatte im Sinne des § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG einhergehen.

Larm und Erschitterungen werden bezogen auf das Vorhaben vor allem durch den Riickbau von zwei
Masten verursacht (TUV, 2023). Im Umfeld der Riickbaumasten Nr. 241 und 239 der Bl. 4588 wurden
keine Baume mit Hohlen kartiert und kein Quartierverdacht festgestellt. Fir das Umfeld liegen bereits
Stdérungen vor (A57, Anschlussstelle Holzbuttgen, Neersener Stral3e), die die Eignung der Baumhabitate
fur Fledermausarten insgesamt reduzieren. Durch die temporéaren Rickbauarbeiten (ca. 2 Wochen) wird
sich das Stérungsmal nicht wesentlich erhdhen. Eine Stérung von Fledermausarten oder ein temporérer
Verlust einer Lebensstatte wahrend der Ruckbauarbeiten ist nicht zu erwarten.

Die einer Baustelleneinrichtungsflache néchstgelegenen kartierten Baumquartiere sind Nr. 16, 18, 21
und 29 (Abstand unter 50°m). Bei einem Abstand groRer 50 m wird grundsatzlich von keiner Stérung
ausgegangen. Der geringste Abstand (ca. 15 m) liegt zwischen Baum Nr. 21 und der Arbeitsflache von
Mast 30 der Bl. 4206 vor (siehe Karte 5.2.3 in Anhang A von Register 17, Blatt 5). Am Mast 30 wird
lediglich ein Isolatorentausch vorgenommen. Eine Stdérung des potenziellen Baumquartiers (hier:
Spaltenquartier an einer Erle) ist bei Durchfiihrung der wenig larmintensiven Malinahme nicht zu
erwarten. Fir die weiteren kartierten Baumquartiere in der Nahe von Bestandsmasten (Nr. 16, 18), an
denen ausschlieBlich Isolatoren ausgetauscht werden, gilt dies ebenso (Abstédnde zu Baustellen-
einrichtungsflachen des Vorhabens: jeweils ca. 30 m). Mast 13 der Bl. 4207 wird daruber hinaus erhoht
und eine Fundamentverstarkung vorgenommen. Die Pappel Nr. 29 befindet sich in einer Entfernung von
ca. 30 m zur Baustelleneinrichtungsflache von Mast 13 der Bl. 4207 (siehe Karte 5.2.3 in Anhang A von
Register 17, Blatt 9). Der hier angebrachte Nistkasten war im Kartierjahr 2022 von einem Waldkauz
besetzt. Der Nistkasten ist ebenfalls als Fledermausquartier geeignet. Fiur die Fundamentverstarkungen
ist vorgesehen, dass der betroffene Mast sicher verankert und mit Hilfe von Kleinverpresspféhlen
verstarkt wird. Diese werden an allen 4 Eckstielrundképfen vorgenommen. Dabei wird eine kleinere
Baugrube (bis zu 3 m) um die Rundkdpfe herum ausgehoben. AnschlieRend werden die Rundkdpfe
abgestemmt und zwei bis vier bis zu 10 m tiefe Bohrungen (Durchmesser ca. 5-7 cm) durch die
Bodenplatte ins Erdreich gebohrt.
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Die Bohrungen werden mit einem Titanpfahl und Beton gefillt und verpresst. AnschlieBend wird eine
Schalung um die Eckstiele aufgebaut und betoniert. Aufgrund des ausreichenden Abstands ist bei den
kurzzeitigen larmintensiven Arbeiten (v. a. Abstemmen der Rundkdpfe, Bohrung) keine erhebliche
Storung des Quartiers zu erwarten. Fur alle weiteren Masten mit Fundamentverstarkung decken die
Baumhohlenkartierflachen alle Baumbestdnde im direkten Umfeld der Masten und Baustellen-
einrichtungsflachen (falls vorhanden) ab, sodass auch hier Beeintrachtigungen von Baumquartieren im
direkten Umfeld der Bautatigkeiten Uiber Stérungen durch Larm ausgeschlossen werden kénnen.

Im Eingriffsbereich ist, wie zuvor unter dem Wirkfaktor ,Flacheninanspruchnahme: Verlust oder
Beeintrachtigung von Vegetation und Habitaten (baubedingt) und Verlust von Vegetation und Habitaten
(anlagebedingt)“ beschrieben, mit Quartieren einzelner Individuen zu rechnen, fir die eine Stérung im
Sinne des § 44 (1) Nr. 2 und 3 BNatSchG uber den Wirkfaktor ,Schallemissionen® nicht génzlich
ausgeschlossen werden kann.

Beeintrachtigung durch visuelle Stérungen:

Beeintrachtigungen durch die Auswirkung “visuelle Stérungen® sind bei Fledermdusen uber die
Beleuchtung von Arbeitsflachen nicht auszuschlieRen. Erhebliche Einwirkungen von Licht auf
Fortpflanzungs- und Ruhestatten kénnen den Verlust der Lebensstatte im Sinne des § 44 (1) Nr. 3
BNatSchG bedingen.

Da die Arbeiten tagsiiber stattfinden (TUV, 2023) und es sich bei Fledermausen um nachtaktive Arten
handelt, sind erhebliche Stérungen im Sinne des § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG uber visuelle Stérungen
auszuschlief3en.
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Arbeitsschritt 11.2: Einbeziehung von Vermeidungsmafinahmen und des
Risikomanagements

V06 — Zeitliche Beschrankung zum Entfernen der Gehdlze (Sommerquartiere von Flederméusen)
VO7 - Prifung zu entnehmender Baume auf Fledermausbesatz im Vorfeld der Gehoélzenthnahme
(Winterquartiere von Flederméausen)

Eine ausfihrliche Mal3Bnahmendarstellung ist dem LBP (Anhang B) zu entnehmen.

Flacheninanspruchnahme: "Verlust oder Beeintrachtigung von Vegetation und Habitaten"
(baubedingt) und "Verlust von Vegetation und Habitaten" (anlagebedingt):

Um To6tungen von Einzeltieren in ihren Winterquartieren zu vermeiden, sind die Gehdlzentnahmen
auRerhalb der Uberwinterungszeit (September/Oktober — Marz/April, LANUV, 2023a) durchzufithren. Da
der daraus resultierende Zeitpunkt der Gehdlzentnahme dem in § 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG gesetzlich
vorgeschriebenen Zeitraum widerspricht, sind die Badume alternativ vor der Entnahme auf Besatz zu
prifen (VO7). Sollten Mickenflederméuse in Spaltenquartieren an den zu entnehmenden B&umen
angetroffen werden, ist das weitere Vorgehen mit der zustandigen Unteren Naturschutzbehérde
abzustimmen. Im Umfeld sind gentigend weitere Quartierméglichkeiten gegeben. Auch wenn es zum
Verlust einzelner Ruhestatten kame, wirde die 6kologische Funktion der Lebensstatten im betroffenen
Raum erhalten bleiben.

Verlust oder Beeintrachtigung von Vegetation und Habitaten durch Geholzrickschnitt im
Schutzstreifen (baubedingt) und Veranderung von Vegetation und Habitaten infolge
Flacheninanspruchnahmen im Schutzstreifen (anlagebedingt):

Da sich die baubedingten Rickschnitte im Zuge des Seilzugs auf kleinrdumige Bereiche beschranken
und ggf. auch nur den Kronenbereich betreffen, ist unter der Beriicksichtigung der MaRhahmen der
zeitlichen Beschrankung der Gehélzentnahme (01. Oktober bis 28. Februar) (V06, Zeitangabe entspricht
auch Mafinahme V02 in Bezug auf Brutvogel) und der MaRnhahme V07 (Prifung zu entnehmender
Baume auf Fledermausbesatz im Vorfeld der Gehdlzenthahme (Winterquartiere von Flederméausen)) mit
keinen Beeintrachtigungen zu rechnen. Eine Entfernung von Hohlenbaumen liegt Gber die einzelnen
Rickschnitte nicht vor. Somit ist ein Eintreten der Verbotstatbestande nach 8§ 44 (1) Nr. 1 und 3
BNatSchG sicher auszuschliel3en.

Im Bereich der Neuanlage des Schutzstreifens zwischen Mast 29 und 29A der Bl. 4207 ist auch tber
anlagebedingt erforderliche Rickschnitte unter Einbezug der bereits benannten MaRhahmen V06 und
V07 ein Eintreten der Verbotstatbestande nach § 44 (1) Nr. 1 und 3 BNatSchG sicher auszuschlie3en.

Beeintrachtigung durch Schallemissionen:

Beeintrachtigungen durch baubedingte Schallemissionen von potenziellen Quartieren im Einwirkungs-
bereich sind Uber die zeitliche Beschrankung der Gehélzentnahme (MaRnahme V06) und ggf. tUber
Besatzkontrollen (MalBhahme V07) auszuschlieen. Stérungen im Sinne des § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG
werden uber den Wirkfaktor ,Schallemissionen® nicht verursacht. Demnach liegt auch kein Verlust einer
Lebensstatte im Sinne des § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG uber Einwirkungen von Schallemissionen vor.
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Arbeitsschritt 11.3: Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestande
(unter Voraussetzung der unter 11.2 beschriebenen Maf3nahmen)

1. Werden evtl. Tiere verletzt oder getotet? M ia
(auBer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tétungen, bei einem nicht signifikant erhéhten
Tétungstrisiko oder infolge von Nr. 3)

[v nein

2. Werden evtl. Tiere wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, i
. ! X . X la
Uberwinterungs- und Wanderungszeiten so gestort, dass sich der
Erhaltungszustand
der lokalen Population verschlechtern kénnte?

3. Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestatten aus der Natur enthommen, M ia
beschadigt oder zerstért, ohne dass deren 6kologische Funktion im
raumlichen Zusammenhang erhalten bleibt?

4. Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Tja ¥ nein
Natur entnommen, sie oder ihre Standorte beschadigt oder zerstért, ohne
dass deren 6kologische Funktion im raumlichen Zusammenhang erhalten

[v nein

[¥ nein

bleibt?
Arbeitsschritt 11l Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen
(wenn mindestens eine der unter 1.3 genannten Fragen mit ,ja“ beantwortet wurde)
1. Ist das Vorhaben aus zwingenden Griinden des Uberwiegenden 6ffentlichen Tja [ nein
Interesses gerechtfertigt?*
2. Kénnen zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden?* Tja [ nein
3. Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei europaischen Vogelarten  — ia [ nein

nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten gunstig bleiben?
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B.) Antragsteller (Anlage ,,Art-fur-Art-Protokoll®)

Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii)

Angaben zur Artenschutzprifung fir einzelne Arten
(FUr alle Arten, die im Sinne einer vertiefenden Art-fur-Art-Betrachtung gepriift werden, einzeln bearbeiten!)

Durch Plan/Vorhaben betroffene Art:| Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii)

Schutz- und Gefahrdungsstatus der Art

Rote Liste-Status Messtischblatt
¥ FFH-Anhang IV-Art G
g Deutschland 4705-2, 48061

[ europaische Vogelart Nordrhein-Westfalen R 4806-3
Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen Erhaltungszustand der lokalen Population

. . r . . (Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Stérung (11.3 Nr. 2)
v atlantische Region kontinentale Region oder voraussichtlichem Ausnahmeverfahren (I11))

I« griim|  glnstig [ A gunstig / hervorragend

[ gelb unglnstig / unzureichend B gnstig / gut

ungunstig / schlecht — ¢ unginstig / mittel - schlecht

Arbeitsschritt 11.1: Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Art

(ohne die unter 11.2 beschriebenen Maf3nahmen)

Die Waldfledermausart kommt in strukturreichen Landschaften mit einem hohen Wald- und
Gewasseranteil vor. Hier werden Laub- und Kiefernwalder, bevorzugt Auwaldgebiete in den
Niederungen groRerer Flisse, besiedelt. Sommer- und Paarungsquartiere werden bevorzugt in
Spaltenverstecken an Baumen angelegt, die meist im Wald oder an Waldréandern in Gewassernahe
liegen. Auch kénnen Baumhdhlen, Fledermauskéasten, Jagdkanzeln, seltener auch Holzstapel, waldnahe
Gebaudequartiere (LANUV, 2023a), Spalten an Briicken und Felsen sowie Beobachtungstirme genutzt
werden (DIETZ et al., 2007). Winterquartiere liegen Uber-wiegend auf3erhalb von NRW, Wochenstuben
vor allem in Nordostdeutschland (LANUV, 2023a).

Die Art wurde an den Horchbox-Standorten ,Streuobstwiese® (eine Rufreihe) sowie ,Gubisrath® und ,Erft"
(insgesamt 18 bzw. 10 Reihen) aufgenommen (siehe Karte 5.2.3 in Anhang A von Register 17, Blatt 4,
5, 7). Nachweise konnten dabei in allen untersuchten Nachten erbracht werden.

Flacheninanspruchnahme: "Verlust oder Beeintrachtigung von Vegetation und Habitaten"
(baubedingt) und "Verlust von Vegetation und Habitaten" (anlagebedingt):

Eine Betroffenheit von Wochenstuben oder Winterquartieren der Art kann sicher ausgeschlossen
werden, da diese auBerhalb von NRW liegen. Gebaude, Baume mit Héhlen oder Fledermaus-/Nistkéasten
sowie Holzstapel, Briicken, Felsen, Jagdkanzeln oder andere Beobachtungstiirme werden durch das
Vorhaben nicht beansprucht.

Eine Betroffenheit von Sommer- oder Paarungsquartieren in Spalten an Baumen (z. B. hinter
Baumrinde) kann jedoch nicht ganzlich ausgeschlossen werden. Demnach kann es durch die Entfernung
von Einzelbaumen zum Verlust einzelner Ruhestatten der Art kommen. Ebenfalls sind Einzeltétungen
maoglich, sollten sich Tiere zum Zeitpunkt der Gehdlzentnahme in/an den betroffenen Baumen aufhalten.

Verlust oder Beeintrachtigung von Vegetation und Habitaten durch Gehoélzrickschnitt im
Schutzstreifen (baubedingt) und Veranderung von Vegetation und Habitaten infolge
Flacheninanspruchnahmen im Schutzstreifen (anlagebedingt):

Der baubedingte Gehdélzriickschnitt im Schutzstreifen resultiert aus dem potenziell notwendigen Ruck-
schnitt einzelner Gehdlze im Schutzstreifen im Rahmen der Seilzugarbeiten. Durch den Ruckschnitt
kann es zu einem Verlust oder einer Beeintrachtigung von Vegetation und Habitaten und somit zu einer
Tétung von Individuen und einer Zerstérung von Fortpflanzungs- und Ruhestatten (8 44 (1) Nr. 1 und 3
BNatSchG) kommen.
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Konkret ist fir die Neuanlage des Schutzstreifens im Bereich der UA Rommerskirchen (Mast Nr. 29, 29A
und 29B der BI. 4207), baubedingt eine schmale Schneise in das vorhandene Feldgehdlz im Bereich der
Leitungsachse zu schlagen (siehe Karte 5.2.3 in Anhang A von Register 17, Blatt 11). Hierbei kann es
zu einem Verlust oder einer Beeintrachtigung von Vegetation und Habitaten und somit zu einer Tétung
von Individuen und einer Zerstérung von Fortpflanzungs- und Ruhestatten (§ 44 (1) Nr. 1 und 3
BNatSchG) kommen. Die hier vorliegende Baumhohlen-Kartierflache umfasst das gesamte Feldgehdlz
und angrenzende Ruderalstandorte mit Einzelgeblischen nérdlich der UA Rommerskirchen. Baume mit
Baumhoéhlen wurden hier nicht kartiert. Demnach sind keine Baume mit Héhlen durch den Schlag einer
schmalen Schneise in das bestehende Feldgehdlz nérdlich der UA Rommerskirchen betroffen.

Weitere Rickschnitte von Gehdlzen im Schutzstreifen der Leitung im Zuge des Seilzugs sind nicht sicher
auszuschlieBen. An welchen Stellen Geholze im Zuge des Seilzugs zuriickgeschnitten werden muissen,
kann erst vor Ort entschieden werden. Hierbei kann es zu einem Verlust oder einer Beeintrachtigung
von Vegetation und Habitaten und somit zu einer Tétung von Individuen und einer Zerstdrung von
Fortpflanzungs- und Ruhestétten (8 44 (1) Nr. 1 und 3 BNatSchG) kommen.

Anlagebedingt resultiert aus der Flacheninanspruchnahme im Schutzstreifen fur Offenlandbereiche
keine Veranderung, jedoch werden Gehdlze im Bereich der neu anzulegenden Schutzstreifen dauerhaft
von Nutzungsbeschrankungen und PflegemalRnahmen betroffen sein. Im Rahmen eines sicheren
Betriebs der Leitung sind regelmaflig Rickschnitte oder die Fallung einzelner Gehélze im Schutzstreifen
erforderlich. Dabei wird auf ein Okologisches Trassenmanagement gesetzt, welches ausschliefilich
selektive Gehdlzentnahmen, v. a. von schnellwichsigen Gehdlzarten oder hohen Einzelbdumen,
beabsichtigt. Flr das hier gegenstandliche Vorhaben liegen Gehdlze ausschlieRlich im Bereich der
Neuanlage des Schutzstreifens zwischen Mast 29 und 29A der BI. 4207 vor. Hierbei kann es zu einem
Verlust oder einer Beeintrachtigung von Vegetation und Habitaten und somit zu einer Tétung von
Individuen und einer Zerstdrung von Fortpflanzungs- und Ruhestatten (8 44 (1) Nr. 1 und 3 BNatSchG)
kommen.

Beeintrachtigung durch Schallemissionen:

Eine relevante Beeintréachtigung durch Stérungen im Sinne des § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG kdnnte lediglich
im direkten Umfeld von Quartieren durch baubedingten Larm und Erschitterungen eintreten. Mit einer
erheblichen Stérung von Fortpflanzungs- und Ruhestatten kann ebenfalls der temporare Verlust der
Lebensstatte im Sinne des § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG einhergehen.

Larm und Erschitterungen werden bezogen auf das Vorhaben vor allem durch den Riickbau von zwei
Masten verursacht (TUV, 2023). Im Umfeld der Riickbaumasten Nr. 241 und 239 der Bl. 4588 wurden
keine Baume mit Hohlen kartiert und kein Quartierverdacht festgestellt. Fir das Umfeld liegen bereits
Stoérungen vor (A57, Anschlussstelle Holzbuttgen, Neersener StralRe), die die Eignung der Baumhabitate
fur Fledermausarten insgesamt reduzieren. Durch die temporaren Riickbauarbeiten (ca. 2 Wochen) wird
sich das Stérungsmal nicht wesentlich erhdhen. Eine Stérung von Fledermausarten oder ein temporérer
Verlust einer Lebensstatte wahrend der Ruckbauarbeiten ist nicht zu erwarten.

Die einer Baustelleneinrichtungsflache nachstgelegenen kartierten Baumquartiere sind Nr. 16, 18, 21
und 29 (Abstand unter 50°m). Bei einem Abstand groRer 50 m wird grundséatzlich von keiner Stérung
ausgegangen. Der geringste Abstand (ca. 15 m) liegt zwischen Baum Nr. 21 und der Arbeitsflache von
Mast 30 der Bl. 4206 vor (siehe Karte 5.2.3 in Anhang A von Register 17, Blatt 5). Am Mast 30 wird
lediglich ein Isolatorentausch vorgenommen. Eine Stdérung des potenziellen Baumquartiers (hier:
Spaltenquartier an einer Erle) ist bei Durchfiihrung der wenig larmintensiven MalRnahme nicht zu
erwarten. Fir die weiteren kartierten Baumquartiere in der Nahe von Bestandsmasten (Nr. 16, 18), an
denen ausschlieBlich Isolatoren ausgetauscht werden, gilt dies ebenso (Abstdnde zu Baustellen-
einrichtungsflachen des Vorhabens: jeweils ca. 30 m). Mast 13 der Bl. 4207 wird dartber hinaus erhéht
und eine Fundamentverstarkung vorgenommen. Die Pappel Nr. 29 befindet sich in einer Entfernung von
ca. 30 m zur Baustelleneinrichtungsflache von Mast 13 der Bl. 4207 (siehe Karte 5.2.3 in Anhang A von
Register 17, Blatt 9). Der hier angebrachte Nistkasten war im Kartierjahr 2022 von einem Waldkauz
besetzt. Der Nistkasten ist ebenfalls als Fledermausquartier geeignet. Fir die Fundamentverstarkungen
ist vorgesehen, dass der betroffene Mast sicher verankert und mit Hilfe von Kleinverpresspféhlen
verstarkt wird. Diese werden an allen 4 Eckstielrundképfen vorgenommen. Dabei wird eine kleinere
Baugrube (bis zu 3 m) um die Rundkdpfe herum ausgehoben. AnschlieRend werden die Rundkdpfe
abgestemmt und zwei bis vier bis zu 10 m tiefe Bohrungen (Durchmesser ca. 5-7 cm) durch die
Bodenplatte ins Erdreich gebohrt.
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Die Bohrungen werden mit einem Titanpfahl und Beton gefiillt und verpresst. AnschlieRend wird eine
Schalung um die Eckstiele aufgebaut und betoniert. Aufgrund des ausreichenden Abstands ist bei den
kurzzeitigen larmintensiven Arbeiten (v. a. Abstemmen der Rundkdpfe, Bohrung) keine erhebliche
Storung des Quartiers zu erwarten. Fur alle weiteren Masten mit Fundamentverstarkung decken die
Baumhohlenkartierflachen alle Baumbestdnde im direkten Umfeld der Masten und Baustellen-
einrichtungsflachen (falls vorhanden) ab, sodass auch hier Beeintrachtigungen von Baumquartieren im
direkten Umfeld der Bautatigkeiten Uiber Stérungen durch Larm ausgeschlossen werden kénnen.

Im Eingriffsbereich ist, wie zuvor unter dem Wirkfaktor ,Flacheninanspruchnahme: Verlust oder
Beeintrachtigung von Vegetation und Habitaten (baubedingt) und Verlust von Vegetation und Habitaten
(anlagebedingt)“ beschrieben, mit Quartieren einzelner Individuen zu rechnen, fir die eine Stérung im
Sinne des § 44 (1) Nr. 2 und 3 BNatSchG uber den Wirkfaktor ,Schallemissionen® nicht génzlich
ausgeschlossen werden kann.

Beeintrachtigung durch visuelle Stérungen:

Beeintrachtigungen durch die Auswirkung “visuelle Stérungen® sind bei Fledermdusen uber die
Beleuchtung von Arbeitsflachen nicht auszuschlieRen. Erhebliche Einwirkungen von Licht auf
Fortpflanzungs- und Ruhestatten kénnen den Verlust der Lebensstatte im Sinne des § 44 (1) Nr. 3
BNatSchG bedingen.

Da die Arbeiten tagsiiber stattfinden (TUV, 2023) und es sich bei Fledermausen um nachtaktive Arten
handelt, sind erhebliche Stérungen im Sinne des § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG uber visuelle Stérungen
auszuschlief3en.
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Arbeitsschritt 11.2: Einbeziehung von Vermeidungsmafinahmen und des
Risikomanagements

V06 — Zeitliche Beschrankung zum Entfernen der Gehdlze (Sommerquartiere von Flederméusen)

VO7 - Prifung zu entnehmender Baume auf Fledermausbesatz im Vorfeld der Gehoélzenthnahme
(Winterquartiere von Flederméausen)

Eine ausfihrliche Mal3Bnahmendarstellung ist dem LBP (Anhang B) zu entnehmen.

Flacheninanspruchnahme: "Verlust oder Beeintrachtigung von Vegetation und Habitaten"
(baubedingt) und "Verlust von Vegetation und Habitaten" (anlagebedingt):

Um Totungen von Einzelindividuen in ihren Sommer- und Paarungsquartieren zu vermeiden, sind die
Geholzentnahmen wahrend ihrer Abwesenheit, im Winterhalbjahr (Oktober/November bis Mérz; LANUV,
2023a), durchzufiihren (V06). Im Umfeld sind genuigend weitere Quartiermdglichkeiten gegeben. Auch
wenn es zum Verlust einzelner Ruhestétten kédme, wirde die dkologische Funktion der Lebensstétten
im betroffenen Raum erhalten bleiben.

Verlust oder Beeintrachtigung von Vegetation und Habitaten durch Gehoélzrickschnitt im
Schutzstreifen (baubedingt) und Veranderung von Vegetation und Habitaten infolge
Flacheninanspruchnahmen im Schutzstreifen (anlagebedingt):

Da sich die baubedingten Rickschnitte im Zuge des Seilzugs auf kleinrAumige Bereiche beschréanken
und ggf. auch nur den Kronenbereich betreffen, ist unter der Beruicksichtigung der Malinahmen der
zeitlichen Beschrankung der Gehdlzentnahme (01. Oktober bis 28. Februar) (V06, Zeitangabe entspricht
auch Mafinahme V02 in Bezug auf Brutvdgel) und der MalRnahme V07 (Prifung zu entnehmender
Baume auf Fledermausbesatz im Vorfeld der Gehdlzentnahme (Winterquartiere von Flederm&usen)) mit
keinen Beeintréachtigungen zu rechnen. Eine Entfernung von Hohlenb&dumen liegt tGber die einzelnen
Rickschnitte nicht vor. Somit ist ein Eintreten der Verbotstatbestande nach § 44 (1) Nr. 1 und 3
BNatSchG sicher auszuschlie3en.

Im Bereich der Neuanlage des Schutzstreifens zwischen Mast 29 und 29A der Bl. 4207 ist auch Uber
anlagebedingt erforderliche Riickschnitte unter Einbezug der bereits benannten MaRnahmen V06 und
V07 ein Eintreten der Verbotstatbestande nach 8§ 44 (1) Nr. 1 und 3 BNatSchG sicher auszuschliel3en.

Beeintrachtigung durch Schallemissionen:

Beeintrachtigungen durch baubedingte Schallemissionen von potenziellen Quartieren im Einwirkungs-
bereich sind Uber die zeitliche Beschrankung der Gehélzenthahme (MaRnahme V06) und ggf. tber
Besatzkontrollen (MaRnahme V07) auszuschlieBen. Stérungen im Sinne des § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG
werden uber den Wirkfaktor ,Schallemissionen® nicht verursacht. Demnach liegt auch kein Verlust einer
Lebensstatte im Sinne des § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG uber Einwirkungen von Schallemissionen vor.
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Arbeitsschritt 11.3: Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestande
(unter Voraussetzung der unter 1.2 beschriebenen Maf3nahmen)

1. Werden evtl. Tiere verletzt oder getdtet? M ia
(auBer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tétungen, bei einem nicht signifikant erhéhten
Tétungstrisiko oder infolge von Nr. 3)

[v nein

2. Werden evtl. Tiere wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, i
. ! X . X la
Uberwinterungs- und Wanderungszeiten so gestort, dass sich der
Erhaltungszustand
der lokalen Population verschlechtern kénnte?

3. Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestatten aus der Natur entnommen,
beschéadigt oder zerstért, ohne dass deren 6kologische Funktion im raumlichen
Zusammenhang erhalten bleibt?

4. Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der
Natur entnommen, sie oder ihre Standorte beschadigt oder zerstort, ohne dass
deren 6kologische Funktion im rdumlichen Zusammenhang erhalten bleibt?

Arbeitsschritt 11l Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen
(wenn mindestens eine der unter I.3 genannten Fragen mit ,ja“ beantwortet wurde)

[v nein

[ja ¥ nein

[ ja ¥ nein

1. Ist das Vorhaben aus zwingenden Griinden des Uberwiegenden 6ffentlichen M ia

; [ nein
Interesses gerechtfertigt?*

" ; % . .
2. Kénnen zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden Tja [ nein

3. Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei européischen Vogelarten  — ia

[ nein
nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten gunstig bleiben?
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B.) Antragsteller (Anlage ,,Art-fur-Art-Protokoll®)

Wasserfledermaus (Myotis daubentonii)

Angaben zur Artenschutzprifung fir einzelne Arten
(FUr alle Arten, die im Sinne einer vertiefenden Art-fur-Art-Betrachtung gepriift werden, einzeln bearbeiten!)

Durch Plan/Vorhaben betroffene Art:| Wasserfledermaus (Myotis daubentonii)

Schutz- und Gefahrdungsstatus der Art

Rote Liste-Status Messtischblatt
¥ FFH-Anhang IV-Art *
g Deutschland 48052, 48061,
[ europaische Vogelart Nordrhein-Westfalen G 4806-3
Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen Erhaltungszustand der lokalen Population
. . r . . (Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Stérung (11.3 Nr. 2)
v atlantische Region kontinentale Region oder voraussichtlichem Ausnahmeverfahren (I11))
I« griim|  glnstig [ A gunstig / hervorragend
[ gelb unglnstig / unzureichend B gnstig / gut
ungunstig / schlecht — ¢ unginstig / mittel - schlecht

Arbeitsschritt 11.1: Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Art

(ohne die unter 11.2 beschriebenen Maf3nahmen)

Die Waldfledermausart besiedelt strukturreiche Landschaften mit einem hohen Gewéasser- und
Waldanteil. Sommerquartiere und Wochenstuben liegen fast ausschlief3lich in Baumhohlen, wobei alte
Faulnis- oder Spechthdhlen in Buchen und Eichen bevorzugt werden und die Quartiere regelméRig
gewechselt werden, selten werden Spaltenquartiere (Gebaude, Bauwerke, Felsen) und Fledermaus-
INistk&sten sowie unterirdische Quartiere genutzt (LANUV, 2023a; DIETZ et al., 2007; RICHARZ, 2015).
Die Mé&nnchen nutzen z. T. in Gruppen Baumquartiere, Bachverrohrungen, Tunnel oder Stollen (LANUV,
2023a), teilweise auch Spaltraume von Bricken oder unterirdische Kandle (DIETZ et al.,, 2007).
Winterquartiere stellen groRraumige Hohlen, Stollen, Felsenbrunnen und Eiskeller, mit einer hohen
Luftfeuchte und Temperaturen bevorzugt zwischen 4 bis 8 °C, dar (LANUV, 2023a).

Uber die Datenabfrage wurden Vorkommen der Wasserfledermaus fiir Bereiche suidlich Meerbusch bei
Osterath / Bovert von der UNB des Rhein-Kreis-Neuss gemeldet.

Nachweise von Wasserfledermausen wurden hauptséchlich an der Erft erbracht. Die Tiere jagten hier
mit bis zu zwei Individuen Uber dem Gewasser (siehe Karte 5.2.3 in Anhang A von Register 17, Blatt
5).Es ist moglich, dass es sich bei weiteren aufgenommenen und nicht ausdifferenzierbaren Rufreihen
der Gattung Myotis um weitere Wasserflederméause handelte (Horchbox-Standorte ,Erft*, ,,Friedhof*).

Flacheninanspruchnahme: "Verlust oder Beeintrachtigung von Vegetation und Habitaten"
(baubedingt) und "Verlust von Vegetation und Habitaten" (anlagebedingt):

Gebaude, Baume mit Hohlen oder Fledermaus-/Nistkésten sowie weitere Bauwerke, Felsen, oder
unterirdische Quartiermdéglichkeiten (Hohlen, Stollen, etc.) werden durch das Vorhaben nicht
beansprucht. Daher kann eine Betroffenheit von Wochenstuben und Winterquartieren der Art sicher
ausgeschlossen werden. Eine Betroffenheit von einzelnen Mannchenquartieren in Spalten an Baumen
(z. B. hinter abstehender Borke) kann jedoch nicht ganzlich ausgeschlossen werden. Demnach kann es
durch die Entfernung von Einzelbdumen zum Verlust einzelner Ruhestatten der Art kommen. Ebenfalls
sind Einzeltdtungen mdoglich, sollten sich die Tiere zum Zeitpunkt der Gehdlzentnahme in/fan den
betroffenen Baumen aufhalten.

Verlust oder Beeintrachtigung von Vegetation und Habitaten durch Gehdlzriickschnitt im
Schutzstreifen (baubedingt) und Veranderung von Vegetation und Habitaten infolge
Flacheninanspruchnahmen im Schutzstreifen (anlagebedingt):
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Der baubedingte Gehoélzrickschnitt im Schutzstreifen resultiert aus dem potenziell notwenigen Ruck-
schnitt einzelner Gehdlze im Schutzstreifen im Rahmen der Seilzugarbeiten. Durch den Ruckschnitt
kann es zu einem Verlust oder einer Beeintrachtigung von Vegetation und Habitaten und somit zu einer
Totung von Individuen und einer Zerstérung von Fortpflanzungs- und Ruhestétten (8§ 44 (1) Nr. 1 und 3
BNatSchG) kommen.

Konkret ist fiir die Neuanlage des Schutzstreifens im Bereich der UA Rommerskirchen (Mast Nr. 29, 29A
und 29B der BI. 4207), baubedingt eine schmale Schneise in das vorhandene Feldgehélz im Bereich der
Leitungsachse zu schlagen (siehe Karte 5.2.3 in Anhang A von Register 17, Blatt 11). Hierbei kann es
zu einem Verlust oder einer Beeintréchtigung von Vegetation und Habitaten und somit zu einer Tétung
von Individuen und einer Zerstérung von Fortpflanzungs- und Ruhestéatten (8 44 (1) Nr. 1 und 3
BNatSchG) kommen. Die hier vorliegende Baumhdohlen-Kartierfliche umfasst das gesamte Feldgehdlz
und angrenzende Ruderalstandorte mit Einzelgebuschen noérdlich der UA Rommerskirchen. Baume mit
Baumhdhlen wurden hier nicht kartiert. Demnach sind keine Baume mit Hohlen durch den Schlag einer
schmalen Schneise in das bestehende Feldgehdlz nérdlich der UA Rommerskirchen betroffen.

Weitere Riickschnitte von Gehdlzen im Schutzstreifen der Leitung im Zuge des Seilzugs sind nicht sicher
auszuschliel3en. An welchen Stellen Gehdlze im Zuge des Seilzugs zuriickgeschnitten werden muissen,
kann erst vor Ort entschieden werden. Hierbei kann es zu einem Verlust oder einer Beeintrachtigung
von Vegetation und Habitaten und somit zu einer Tétung von Individuen und einer Zerstérung von
Fortpflanzungs- und Ruhestatten (§ 44 (1) Nr. 1 und 3 BNatSchG) kommen.

Anlagebedingt resultiert aus der Flacheninanspruchnahme im Schutzstreifen fir Offenlandbereiche
keine Verénderung, jedoch werden Gehdlze im Bereich der neu anzulegenden Schutzstreifen dauerhaft
von Nutzungsbeschrankungen und PflegemaRnahmen betroffen sein. Im Rahmen eines sicheren
Betriebs der Leitung sind regelméaRig Ruckschnitte oder die Fallung einzelner Gehdlze im Schutzstreifen
erforderlich. Dabei wird auf ein 6kologisches Trassenmanagement gesetzt, welches ausschlie3lich
selektive Geholzentnahmen, v.a. von schnellwiichsigen Gehdlzarten oder hohen Einzelbaumen,
beabsichtigt. Flr das hier gegenstandliche Vorhaben liegen Geholze ausschlieRlich im Bereich der
Neuanlage des Schutzstreifens zwischen Mast 29 und 29A der BIl. 4207 vor. Hierbei kann es zu einem
Verlust oder einer Beeintrachtigung von Vegetation und Habitaten und somit zu einer Tétung von
Individuen und einer Zerstérung von Fortpflanzungs- und Ruhestétten (8 44 (1) Nr. 1 und 3 BNatSchG)
kommen.

Beeintrachtigung durch Schallemissionen:

Eine relevante Beeintrachtigung durch Stérungen im Sinne des § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG konnte lediglich
im direkten Umfeld von Quartieren durch baubedingten Larm und Erschitterungen eintreten. Mit einer
erheblichen Stérung von Fortpflanzungs- und Ruhestatten kann ebenfalls der temporére Verlust der
Lebensstatte im Sinne des § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG einhergehen.

Larm und Erschitterungen werden bezogen auf das Vorhaben vor allem durch den Rickbau von zwei
Masten verursacht (TUV, 2023). Im Umfeld der Riickbaumasten Nr. 241 und 239 der Bl. 4588 wurden
keine Baume mit Hohlen kartiert und kein Quartierverdacht festgestellt. Fir das Umfeld liegen bereits
Stoérungen vor (A57, Anschlussstelle Holzblttgen, Neersener Strafie), die die Eignung der Baumhabitate
fur Fledermausarten insgesamt reduzieren. Durch die temporaren Riickbauarbeiten (ca. 2 Wochen) wird
sich das Storungsmalf3 nicht wesentlich erhéhen. Eine Stérung von Fledermausarten oder ein temporarer
Verlust einer Lebensstatte wéhrend der Ruckbauarbeiten ist nicht zu erwarten.

Die einer Baustelleneinrichtungsflache nachstgelegenen kartierten Baumquartiere sind Nr. 16, 18, 21
und 29 (Abstand unter 50°m). Bei einem Abstand gréf3er 50 m wird grundséatzlich von keiner Stérung
ausgegangen. Der geringste Abstand (ca. 15 m) liegt zwischen Baum Nr. 21 und der Arbeitsflache von
Mast 30 der Bl. 4206 vor (siehe Karte 5.2.3 in Anhang A von Register 17, Blatt 5). Am Mast 30 wird
lediglich ein Isolatorentausch vorgenommen. Eine Stérung des potenziellen Baumquartiers (hier:
Spaltenquartier an einer Erle) ist bei Durchfiihrung der wenig larmintensiven MalRhahme nicht zu
erwarten. Fur die weiteren kartierten Baumquartiere in der Nahe von Bestandsmasten (Nr. 16, 18), an
denen ausschlieBlich Isolatoren ausgetauscht werden, gilt dies ebenso (Abstédnde zu Baustellen-
einrichtungsflachen des Vorhabens: jeweils ca. 30 m). Mast 13 der Bl. 4207 wird dartiber hinaus erhdht
und eine Fundamentverstarkung vorgenommen. Die Pappel Nr. 29 befindet sich in einer Entfernung von
ca. 30 m zur Baustelleneinrichtungsflache von Mast 13 der Bl. 4207 (siehe Karte 5.2.3 in Anhang A von
Register 17, Blatt 9).
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Der hier angebrachte Nistkasten war im Kartierjahr 2022 von einem Waldkauz besetzt. Der Nistkasten
ist ebenfalls als Fledermausquartier geeignet. Fur die Fundamentverstarkungen ist vorgesehen, dass
der betroffene Mast sicher verankert und mit Hilfe von Kleinverpresspfahlen verstarkt wird. Diese werden
an allen 4 Eckstielrundképfen vorgenommen. Dabei wird eine kleinere Baugrube (bis zu 3 m) um die
Rundkdpfe herum ausgehoben. AnschlieBend werden die Rundkdpfe abgestemmt und zwei bis vier bis
zu 10 m tiefe Bohrungen (Durchmesser ca. 5-7 cm) durch die Bodenplatte ins Erdreich gebohrt. Die
Bohrungen werden mit einem Titanpfahl und Beton gefillt und verpresst. AnschlieRend wird eine
Schalung um die Eckstiele aufgebaut und betoniert. Aufgrund des ausreichenden Abstands ist bei den
kurzzeitigen larmintensiven Arbeiten (v. a. Abstemmen der Rundkodpfe, Bohrung) keine erhebliche
Stérung des Quartiers zu erwarten. Fir alle weiteren Masten mit Fundamentverstarkung decken die
Baumhohlenkartierflachen alle Baumbestdnde im direkten Umfeld der Masten und Baustellen-
einrichtungsflachen (falls vorhanden) ab, sodass auch hier Beeintréchtigungen von Baumquartieren im
direkten Umfeld der Bautétigkeiten Uber Stérungen durch Larm ausgeschlossen werden kénnen.

Im Eingriffsbereich ist, wie zuvor unter dem Wirkfaktor ,Fl&cheninanspruchnahme: Verlust oder
Beeintrachtigung von Vegetation und Habitaten (baubedingt) und Verlust von Vegetation und Habitaten
(anlagebedingt)“ beschrieben, mit Quartieren einzelner Individuen zu rechnen, fir die eine Stérung im
Sinne des § 44 (1) Nr. 2 und 3 BNatSchG Uber den Wirkfaktor ,Schallemissionen“ nicht ganzlich
ausgeschlossen werden kann.

Beeintrachtigung durch visuelle Stérungen:

Beeintrachtigungen durch die Auswirkung “visuelle Stérungen® sind bei Fledermausen uber die
Beleuchtung von Arbeitsflaichen nicht auszuschliel3en. Erhebliche Einwirkungen von Licht auf
Fortpflanzungs- und Ruhestatten konnen den Verlust der Lebensstéatte im Sinne des § 44 (1) Nr. 3
BNatSchG bedingen.

Da die Arbeiten tagsiiber stattfinden (TUV, 2023) und es sich bei Flederm&usen um nachtaktive Arten
handelt, sind erhebliche Stérungen im Sinne des § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG Uber visuelle Stérungen
auszuschlieRen.
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Arbeitsschritt 11.2: Einbeziehung von Vermeidungsmafinahmen und des
Risikomanagements

V06 — Zeitliche Beschrankung zum Entfernen der Gehdlze (Sommerquartiere von Flederméusen)

VO7 - Prifung zu entnehmender Baume auf Fledermausbesatz im Vorfeld der Gehoélzenthnahme
(Winterquartiere von Flederméausen)

Eine ausfihrliche Mal3Bnahmendarstellung ist dem LBP (Anhang B) zu entnehmen.

Flacheninanspruchnahme: "Verlust oder Beeintrachtigung von Vegetation und Habitaten"
(baubedingt) und "Verlust von Vegetation und Habitaten" (anlagebedingt):

Um Toétungen von Mannchen in ihren Quartieren zu vermeiden, sind die Gehdélzentnahmen wéahrend
ihrer Abwesenheit, im Winterhalbjahr (September bis Mitte Marz/April; LANUV, 2023a), durchzufiihren
(V06). Im Umfeld sind geniigend weitere Quartiermdglichkeiten gegeben. Auch wenn es zum Verlust
einzelner Ruhestéatten kdme, wirde die dkologische Funktion der Lebensstétten im betroffenen Raum
erhalten bleiben.

Verlust oder Beeintrachtigung von Vegetation und Habitaten durch Gehoélzrickschnitt im
Schutzstreifen (baubedingt) und Veranderung von Vegetation und Habitaten infolge
Flacheninanspruchnahmen im Schutzstreifen (anlagebedingt):

Da sich die baubedingten Rickschnitte im Zuge des Seilzugs auf kleinrAumige Bereiche beschranken
und ggf. auch nur den Kronenbereich betreffen, ist unter der Beriuicksichtigung der Maflinahmen der
zeitlichen Beschrankung der Gehdlzentnahme (01. Oktober bis 28. Februar) (V06, Zeitangabe entspricht
auch Mafinahme V02 in Bezug auf Brutvdgel) und der MalRnahme V07 (Prifung zu entnehmender
Baume auf Fledermausbesatz im Vorfeld der Gehdlzentnahme (Winterquartiere von Flederméusen)) mit
keinen Beeintréachtigungen zu rechnen. Eine Entfernung von Hohlenbdumen liegt Gber die einzelnen
Rickschnitte nicht vor. Somit ist ein Eintreten der Verbotstatbestande nach §8 44 (1) Nr. 1 und 3
BNatSchG sicher auszuschlie3en.

Im Bereich der Neuanlage des Schutzstreifens zwischen Mast 29 und 29A der Bl. 4207 ist auch Uber
anlagebedingt erforderliche Rickschnitte unter Einbezug der bereits benannten MalRnahmen V06 und
V07 ein Eintreten der Verbotstatbestande nach 8§ 44 (1) Nr. 1 und 3 BNatSchG sicher auszuschliel3en.

Beeintrachtigung durch Schallemissionen:

Beeintrachtigungen durch baubedingte Schallemissionen von potenziellen Quartieren im Einwirkungs-
bereich sind Uber die zeitliche Beschrankung der Gehélzentnahme (MaRnhahme V06) und ggf. tUber
Besatzkontrollen (MaRnahme V07) auszuschlieBen. Stérungen im Sinne des 8§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG
werden uber den Wirkfaktor ,Schallemissionen® nicht verursacht. Demnach liegt auch kein Verlust einer
Lebensstatte im Sinne des § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG uber Einwirkungen von Schallemissionen vor.
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Arbeitsschritt 11.3: Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestande
(unter Voraussetzung der unter 1.2 beschriebenen Maf3nahmen)

1. Werden evtl. Tiere verletzt oder getotet? M ia
(auBer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tétungen, bei einem nicht signifikant erhéhten
Tétungstrisiko oder infolge von Nr. 3)

[v nein

2. Werden evtl. Tiere wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, i
. ! X . X la
Uberwinterungs- und Wanderungszeiten so gestort, dass sich der
Erhaltungszustand
der lokalen Population verschlechtern kénnte?

3. Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestatten aus der Natur entnommen,
beschéadigt oder zerstért, ohne dass deren 6kologische Funktion im raumlichen
Zusammenhang erhalten bleibt?

4. Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der
Natur entnommen, sie oder ihre Standorte beschadigt oder zerstort, ohne dass
deren 6kologische Funktion im rdumlichen Zusammenhang erhalten bleibt?

Arbeitsschritt 11l Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen
(wenn mindestens eine der unter I.3 genannten Fragen mit ,ja“ beantwortet wurde)

[v nein

[ja ¥ nein

[ ja ¥ nein

1. Ist das Vorhaben aus zwingenden Griinden des Uberwiegenden 6ffentlichen M ia

; [ nein
Interesses gerechtfertigt?*

" ; % . .
2. Kénnen zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden Tja [ nein

3. Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei européischen Vogelarten  — ia

[ nein
nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten gunstig bleiben?
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B.) Antragsteller (Anlage ,,Art-fur-Art-Protokoll®)

Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus)

Angaben zur Artenschutzprifung fir einzelne Arten
(FUr alle Arten, die im Sinne einer vertiefenden Art-fur-Art-Betrachtung geprift werden, einzeln bearbeiten!)

Durch Plan/Vorhaben betroffene Art:| zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus)

Schutz- und Gefahrdungsstatus der Art

Rote Liste-Status Messtischblatt
[v FFH-Anhang IV-Art Deutschland *
N 4705-4, 4805-2,
[ europaische Vogelart Nordrhein-Westfalen 4806-1, 4806-3
Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen Erhaltungszustand der lokalen Population
. . r . . (Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Stérung (11.3 Nr. 2)
v atlantische Region kontinentale Region oder voraussichtlichem Ausnahmeverfahren (I11))
I« griim|  glnstig [ A gunstig / hervorragend

[ gelb unglnstig / unzureichend B gnstig / gut

ungunstig / schlecht — ¢ unginstig / mittel - schlecht

Arbeitsschritt 11.1: Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Art

(ohne die unter 11.2 beschriebenen Maf3nahmen)

Als gebaudebewohnende Fledermausart nutzt die Art Uberwiegend Spaltenverstecke an und in
Gebauden als Quartier, wobei insgesamt ein groRerer Quartierverbund genutzt wird und die Tiere
regelmaRig mit ihren Wochenstubenverbédnden oder einzeln umziehen. Gelegentlich werden von der Art
auch Verstecke an und in Baumen oder Spalten von Einzeltieren genutzt. Als Winterquartiere kénnen
bei grolRen Gruppen auch unterirdische Keller, Tunnel oder Héhlen dienen (LANUV, 2023a), ebenfalls
werden Gebaude oder Felsspalten genutzt (DIETZ et al.,, 2007). Als Sommer- und Winterquartiere
dienen auch Baumhdhlen oder Holzstapel (SKIBA, 2014).

Uber die Datenabfrage wurden Vorkommen der Zwergfledermaus im Untersuchungsraum vom BUND
Meerbusch, NABU Krefeld/Viersen sowie der UNB des Rhein-Kreises-Neuss, u. a. fir Bereiche sudlich
Meerbusch, bei Osterath /Bovert oder im Bereich der Baumschule Im Siep / Ingerweg gemeldet.

Bei den Fledermaus-Erfassungen war die Zwergfledermaus die haufigste nachgewiesene Fleder-
mausart. Die Art wurde an allen vier Standorten, auch mit zahlreichen Sozial- und Balzrufen sowie
jagend, nachgewiesen. In Nahe der Horchbox-Standorte ,Friedhof‘ und ,Erft* wurde jeweils eine
Balzarena festgestellt (siehe Karte 5.2.3 in Anhang A von Register 17, Blatt 5).

Flacheninanspruchnahme: "Verlust oder Beeintrachtigung von Vegetation und Habitaten"
(baubedingt) und "Verlust von Vegetation und Habitaten" (anlagebedingt):

Gebaude, Baume mit Hohlen sowie Keller, Tunnel, Felsen, Hohlen oder Holzstapel werden durch das
Vorhaben nicht beansprucht. Daher kann eine Betroffenheit von Wochenstuben und Winterquartieren
der Art sicher ausgeschlossen werden. Eine Betroffenheit von einzelnen Mannchenquartieren in Spalten
an Baumen (z. B. hinter abstehender Borke) kann jedoch nicht ganzlich ausgeschlossen werden. Die
Wahrscheinlichkeit ist hierbei sehr gering, da die Art stark an Gebaude gebunden ist und in der ndheren
Umgebung geniigend Spaltenquartiere an Gebauden vorliegen. Da die Art jedoch die haufigste
nachgewiesene Fledermausart im Gebiet ist, wird der Sachverhalt hier weiter betrachtet. Demnach kann
es durch die Entfernung von Einzelbdumen zum Verlust einzelner Ruhestatten der Art kommen.
Ebenfalls sind Einzelt6tungen mdglich, sollten sich Tiere zum Zeitpunkt der Gehélzenthnahme in/an den
betroffenen Baumen aufhalten.

Verlust oder Beeintrachtigung von Vegetation und Habitaten durch Gehoélzrickschnitt im
Schutzstreifen (baubedingt) und Veranderung von Vegetation und Habitaten infolge
Flacheninanspruchnahmen im Schutzstreifen (anlagebedingt):
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Der baubedingte Gehdlzriickschnitt im Schutzstreifen resultiert aus dem potenziell notwendigen Ruck-
schnitt einzelner Gehdlze im Schutzstreifen im Rahmen der Seilzugarbeiten. Durch den Ruckschnitt
kann es zu einem Verlust oder einer Beeintrdchtigung von Vegetation und Habitaten und somit zu einer
Totung von Individuen und einer Zerstérung von Fortpflanzungs- und Ruhestétten (8§ 44 (1) Nr. 1 und 3
BNatSchG) kommen.

Konkret ist fiir die Neuanlage des Schutzstreifens im Bereich der UA Rommerskirchen (Mast Nr. 29, 29A
und 29B der BI. 4207), baubedingt eine schmale Schneise in das vorhandene Feldgehélz im Bereich der
Leitungsachse zu schlagen (siehe Karte 5.2.3 in Anhang A von Register 17, Blatt 11). Hierbei kann es
zu einem Verlust oder einer Beeintréchtigung von Vegetation und Habitaten und somit zu einer Totung
von Individuen und einer Zerstérung von Fortpflanzungs- und Ruhestéatten (8 44 (1) Nr. 1 und 3
BNatSchG) kommen. Die hier vorliegende Baumhdohlen-Kartierfliche umfasst das gesamte Feldgehdlz
und angrenzende Ruderalstandorte mit Einzelgebuschen nordlich der UA Rommerskirchen. Baume mit
Baumhdhlen wurden hier nicht kartiert. Demnach sind keine Baume mit Hohlen durch den Schlag einer
schmalen Schneise in das bestehende Feldgehdlz nérdlich der UA Rommerskirchen betroffen.

Weitere Riickschnitte von Gehdlzen im Schutzstreifen der Leitung im Zuge des Seilzugs sind nicht sicher
auszuschliel3en. An welchen Stellen Gehdlze im Zuge des Seilzugs zuriickgeschnitten werden mussen,
kann erst vor Ort entschieden werden. Hierbei kann es zu einem Verlust oder einer Beeintrachtigung
von Vegetation und Habitaten und somit zu einer Tétung von Individuen und einer Zerstérung von
Fortpflanzungs- und Ruhestatten (8§ 44 (1) Nr. 1 und 3 BNatSchG) kommen.

Anlagebedingt resultiert aus der Flacheninanspruchnahme im Schutzstreifen fur Offenlandbereiche
keine Verénderung, jedoch werden Gehdlze im Bereich der neu anzulegenden Schutzstreifen dauerhaft
von Nutzungsbeschrankungen und PflegemalRinahmen betroffen sein. Im Rahmen eines sicheren
Betriebs der Leitung sind regelméaRig Ruckschnitte oder die Fallung einzelner Gehdlze im Schutzstreifen
erforderlich. Dabei wird auf ein 6kologisches Trassenmanagement gesetzt, welches ausschlief3lich
selektive Geholzentnahmen, v. a. von schnellwiichsigen Gehdlzarten oder hohen Einzelbdumen,
beabsichtigt. Flr das hier gegenstandliche Vorhaben liegen Geholze ausschlieRlich im Bereich der
Neuanlage des Schutzstreifens zwischen Mast 29 und 29A der BI. 4207 vor. Hierbei kann es zu einem
Verlust oder einer Beeintrachtigung von Vegetation und Habitaten und somit zu einer Tétung von
Individuen und einer Zerstérung von Fortpflanzungs- und Ruhestétten (8 44 (1) Nr. 1 und 3 BNatSchG)
kommen.

Beeintrachtigung durch Schallemissionen:

Eine relevante Beeintrachtigung durch Stérungen im Sinne des § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG konnte lediglich
im direkten Umfeld von Quartieren durch baubedingten Larm und Erschitterungen eintreten. Mit einer
erheblichen Stérung von Fortpflanzungs- und Ruhestatten kann ebenfalls der temporére Verlust der
Lebensstatte im Sinne des § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG einhergehen.

Larm und Erschitterungen werden bezogen auf das Vorhaben vor allem durch den Rickbau von zwei
Masten verursacht (TUV, 2023). Im Umfeld der Riickbaumasten Nr. 241 und 239 der Bl. 4588 wurden
keine Baume mit Hohlen kartiert und kein Quartierverdacht festgestellt. Fir das Umfeld liegen bereits
Stoérungen vor (A57, Anschlussstelle Holzbiittgen, Neersener Strafie), die die Eignung der Baumhabitate
fur Fledermausarten insgesamt reduzieren. Durch die temporaren Ruckbauarbeiten (ca. 2 Wochen) wird
sich das Storungsmalf3 nicht wesentlich erhéhen. Eine Stérung von Fledermausarten oder ein temporarer
Verlust einer Lebensstatte wéhrend der Ruckbauarbeiten ist nicht zu erwarten.

Die einer Baustelleneinrichtungsflache nachstgelegenen kartierten Baumquartiere sind Nr. 16, 18, 21
und 29 (Abstand unter 50°m). Bei einem Abstand gréf3er 50 m wird grundséatzlich von keiner Stérung
ausgegangen. Der geringste Abstand (ca. 15 m) liegt zwischen Baum Nr. 21 und der Arbeitsflache von
Mast 30 der Bl. 4206 vor (siehe Karte 5.2.3 in Anhang A von Register 17, Blatt 5). Am Mast 30 wird
lediglich ein Isolatorentausch vorgenommen. Eine Stérung des potenziellen Baumquartiers (hier:
Spaltenquartier an einer Erle) ist bei Durchfiihrung der wenig larmintensiven MalRnahme nicht zu
erwarten. Fur die weiteren kartierten Baumquartiere in der Nahe von Bestandsmasten (Nr. 16, 18), an
denen ausschlieBRlich Isolatoren ausgetauscht werden, gilt dies ebenso (Abstande zu Baustellen-
einrichtungsflachen des Vorhabens: jeweils ca. 30 m). Mast 13 der Bl. 4207 wird dartiber hinaus erhdht
und eine Fundamentverstarkung vorgenommen. Die Pappel Nr. 29 befindet sich in einer Entfernung von
ca. 30 m zur Baustelleneinrichtungsflache von Mast 13 der BI. 4207 (siehe Karte 5.2.3 in Anhang A von
Register 17, Blatt 9).
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Der hier angebrachte Nistkasten war im Kartierjahr 2022 von einem Waldkauz besetzt. Der Nistkasten
ist ebenfalls als Fledermausquartier geeignet. Fur die Fundamentverstarkungen ist vorgesehen, dass
der betroffene Mast sicher verankert und mit Hilfe von Kleinverpresspfahlen verstarkt wird. Diese werden
an allen 4 Eckstielrundkdpfen vorgenommen. Dabei wird eine kleinere Baugrube (bis zu 3 m) um die
Rundkdpfe herum ausgehoben. AnschlieBend werden die Rundkdpfe abgestemmt und zwei bis vier bis
zu 10 m tiefe Bohrungen (Durchmesser ca. 5-7 cm) durch die Bodenplatte ins Erdreich gebohrt. Die
Bohrungen werden mit einem Titanpfahl und Beton geflllt und verpresst. AnschlieBend wird eine
Schalung um die Eckstiele aufgebaut und betoniert. Aufgrund des ausreichenden Abstands ist bei den
kurzzeitigen larmintensiven Arbeiten (v. a. Abstemmen der Rundkdpfe, Bohrung) keine erhebliche
Stérung des Quartiers zu erwarten. Fir alle weiteren Masten mit Fundamentverstarkung decken die
Baumhohlenkartierflachen alle Baumbestdnde im direkten Umfeld der Masten und Baustellen-
einrichtungsflachen (falls vorhanden) ab, sodass auch hier Beeintrachtigungen von Baumaquartieren im
direkten Umfeld der Bautétigkeiten Uber Stérungen durch Larm ausgeschlossen werden kénnen.

Im Eingriffsbereich ist, wie zuvor unter dem Wirkfaktor ,Flacheninanspruchnahme: Verlust oder
Beeintrachtigung von Vegetation und Habitaten (baubedingt) und Verlust von Vegetation und Habitaten
(anlagebedingt)“ beschrieben, mit Quartieren einzelner Individuen zu rechnen, fir die eine Stérung im
Sinne des 8§ 44 (1) Nr. 2 und 3 BNatSchG uber den Wirkfaktor ,Schallemissionen® nicht ganzlich
ausgeschlossen werden kann.

Beeintrachtigung durch visuelle Stérungen:

Beeintrachtigungen durch die Auswirkung “visuelle Stérungen® sind bei Fledermausen uber die
Beleuchtung von Arbeitsflaichen nicht auszuschliel3en. Erhebliche Einwirkungen von Licht auf
Fortpflanzungs- und Ruhestatten konnen den Verlust der Lebensstéatte im Sinne des § 44 (1) Nr. 3
BNatSchG bedingen.

Da die Arbeiten tagsiiber stattfinden (TUV, 2023) und es sich bei Flederm&usen um nachtaktive Arten
handelt, sind erhebliche Stérungen im Sinne des § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG Uber visuelle Stérungen
auszuschlielRen.
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Arbeitsschritt 11.2: Einbeziehung von Vermeidungsmafinahmen und des
Risikomanagements

V06 — Zeitliche Beschrankung zum Entfernen der Gehdlze (Sommerquartiere von Flederméusen)

VO7 - Prifung zu entnehmender Baume auf Fledermausbesatz im Vorfeld der Gehoélzenthnahme
(Winterquartiere von Flederméausen)

Eine ausfihrliche Mal3Bnahmendarstellung ist dem LBP (Anhang B) zu entnehmen.

Flacheninanspruchnahme: "Verlust oder Beeintrachtigung von Vegetation und Habitaten"
(baubedingt) und "Verlust von Vegetation und Habitaten" (anlagebedingt):

Um Toétungen von Mannchen in ihren Quartieren zu vermeiden, sind die Gehdélzentnahmen wéahrend
ihrer Abwesenheit, im Winterhalbjahr (Oktober/November bis Marz/Anfang April, LANUV, 2023a),
durchzufiihren (V06). Im Umfeld sind geniigend weitere Quartiermoglichkeiten gegeben. Auch wenn es
zum Verlust einzelner Ruhestatten k&me, wirde die Okologische Funktion der Lebensstatten im
betroffenen Raum erhalten bleiben.

Verlust oder Beeintrachtigung von Vegetation und Habitaten durch Gehoélzrickschnitt im
Schutzstreifen (baubedingt) und Veranderung von Vegetation und Habitaten infolge
Flacheninanspruchnahmen im Schutzstreifen (anlagebedingt):

Da sich die baubedingten Riickschnitte im Zuge des Seilzugs auf kleinrAumige Bereiche beschranken
und ggf. auch nur den Kronenbereich betreffen, ist unter der Beruicksichtigung der Malinahmen der
zeitlichen Beschrankung der Gehdlzentnahme (01. Oktober bis 28. Februar) (V06, Zeitangabe entspricht
auch Mafinahme V02 in Bezug auf Brutvdgel) und der MalRnahme V07 (Prifung zu entnehmender
Baume auf Fledermausbesatz im Vorfeld der Gehdlzentnahme (Winterquartiere von Flederm&usen)) mit
keinen Beeintréachtigungen zu rechnen. Eine Entfernung von Hohlenb&dumen liegt Gber die einzelnen
Rickschnitte nicht vor. Somit ist ein Eintreten der Verbotstatbestande nach § 44 (1) Nr. 1 und 3
BNatSchG sicher auszuschlie3en.

Im Bereich der Neuanlage des Schutzstreifens zwischen Mast 29 und 29A der Bl. 4207 ist auch uber
anlagebedingt erforderliche Riickschnitte unter Einbezug der bereits benannten MaRnahmen V06 und
V07 ein Eintreten der Verbotstatbestande nach 8§ 44 (1) Nr. 1 und 3 BNatSchG sicher auszuschliel3en.

Beeintrachtigung durch Schallemissionen:

Beeintrachtigungen durch baubedingte Schallemissionen von potenziellen Quartieren im Einwirkungs-
bereich sind Uber die zeitliche Beschrankung der Gehélzenthahme (MaRnahme V06) und ggf. tber
Besatzkontrollen (MaRnahme V07) auszuschlieBen. Stérungen im Sinne des 8§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG
werden uber den Wirkfaktor ,Schallemissionen® nicht verursacht. Demnach liegt auch kein Verlust einer
Lebensstatte im Sinne des § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG uber Einwirkungen von Schallemissionen vor.
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Arbeitsschritt 11.3: Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestande
(unter Voraussetzung der unter 1.2 beschriebenen Maf3nahmen)

1. Werden evtl. Tiere verletzt oder getotet? M ia
(auBer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tétungen, bei einem nicht signifikant erhéhten
Tétungstrisiko oder infolge von Nr. 3)

[v nein

2. Werden evtl. Tiere wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, i
. ! X . X la
Uberwinterungs- und Wanderungszeiten so gestort, dass sich der
Erhaltungszustand
der lokalen Population verschlechtern kénnte?

3. Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestatten aus der Natur entnommen, M ia
beschadigt oder zerstért, ohne dass deren 6kologische Funktion im
raumlichen Zusammenhang erhalten bleibt?

4. Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Tja ¥ nein
Natur entnommen, sie oder ihre Standorte beschéadigt oder zerstort, ohne
dass deren 6kologische Funktion im raumlichen Zusammenhang erhalten

[v nein

[¥ nein

bleibt?
Arbeitsschritt 11l Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen
(wenn mindestens eine der unter 1.3 genannten Fragen mit ,ja“ beantwortet wurde)
1. Ist das Vorhaben aus zwingenden Griinden des Uberwiegenden 6ffentlichen Tja [ nein
Interesses gerechtfertigt?*
2. Kénnen zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden?* Tja [ nein
3. Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei européischen Vogelarten — — ia [ nein

nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten gunstig bleiben?
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B.) Antragsteller (Anlage ,,Art-fur-Art-Protokoll®)

Saugetiere (ohne Fledermause)

Feldhamster (Cricetus cricetus)

Angaben zur Artenschutzprifung fur einzelne Arten
(FUr alle Arten, die im Sinne einer vertiefenden Art-fur-Art-Betrachtung geprift werden, einzeln bearbeiten!)

Durch Plan/Vorhaben betroffene Art:| Feldhamster (Cricetus cricetus)

Schutz- und Geféahrdungsstatus der Art

Rote Liste-Status Messtischblatt
¥ FFH-Anhang IV-Art Deutschland 2 4705-4, 4805-2,
. 1 4806-1, 4906-1,
[ europaische Vogelart Nordrhein-Westfalen 4906-3
Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen Erhaltungszustand der lokalen Population
. . r . . (Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Stérung (1.3 Nr. 2)
v atlantische Region kontinentale Region oder voraussichtlichem Ausnahmeverfahren (111))
| lgrlin | glinstig A giinstig / hervorragend
[ gelb ungunstig / unzureichend B gunstig / gut
ungtinstig / schlecht ¢ unginstig / mittel - schlecht

Arbeitsschritt II.1: Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Art
(ohne die unter 1.2 beschriebenen Maf3nahmen)

Der Feldhamster als Charakterart struktur- und artenreicher Ackerlandschaften bevorzugt tiefgriindige,
lehm- und l6ssreiche Bdden mit einem tiefen Grundwasserspiegel. Bei der Nahrungssuche ist der
Feldhamster auf ein kleinrAumiges Mosaik aus verschiedenen Kulturarten angewiesen. Im sidlichen Teil
des Untersuchungsgebietes wird seit dem Jahr 2019 eine Wiederansiedlung bzw. Populationsstitzung
des hier (beinahe) erloschenen Feldhamstervorkommens im Zuge des Ubergreifenden Projektes
»Feldhamsterschutz NRW* durchgefihrt (LANUYV, 2021b).

Flacheninanspruchnahme: "Verlust oder Beeintrachtigung von Vegetation und Habitaten"
(baubedingt) und "Verlust von Vegetation und Habitaten" (anlagebedingt):

Ubermittelte Daten Dritter zu Feldhamsterbauen, ein wahrend der Kartierung aufgenommener Bau sowie
eine Zufallsbeobachtung aus 2020 sind im Nahbereich des Vorhabens zwischen Mast 12 und 17 der BlI.
4207 zu lokalisieren (siehe Karte 5.2.3 in Anhang A von Register 17, Blatt 9). Im Umfeld befinden sich
Feldhamster-Ansiedlungsflachen aus 2019/2020 des Rhein-Kreis-Neuss, die auch wéhrend der
Biotoptypenkartierung 2021 als fur den Feldhamster angelegte und umzaunte Flachen aufgenommen
wurden. Die nachsten Feldhamster-Auswilderungsflachen im Rhein-Erft-Kreis liegen bei Pulheim-
Ingendorf (ca. 1 km Entfernung zum geplanten Trassenverlauf) und bei Pulheim-Geyen (ca. 5 km
Entfernung zum geplanten Trassenverlauf).Weiterhin liegt 6stlich von Mast 28 der Bl. 4207 eine
Ackerbrache unter feldhamstergerechter Bewirtschaftung, die vom Rhein-Erft-Kreis gemeldet wurde
(siehe Karte 5.2.3 in Anhang A von Register 17, Blatt 11). Es ist zudem durch die Biologische Station
des Rhein-Kreis-Neuss Ubermittelt worden, dass Mast 16 der Bl. 4207 am Rand einer derzeitigen
Vertragsnaturschutzflache fir den Feldhamster liegt (siehe Karte 5.2.3 in Anhang A von Register 17,
Blatt 9). Die Vertragsnaturschutzflachen in Bezug auf den Feldhamster haben gemafl Aussage des
Rhein-Kreis-Neuss aktuell eine Laufzeit bis 2024. Erst nach 2024 wird sich klaren, ob Verlangerungen
des Vertragsnaturschutzes umgesetzt werden und welche Flachen dies umfasst.

Fur den sidlichen Bereich des geplanten Trassenverlaufs (Bl. 4207 mit folgenden Maflnahmen:
Isolatorentausch, Masterhdhungen, Neubau) sind Betroffenheiten des Feldhamsters uber bau- und
anlagebedingte Flacheninanspruchnahme entsprechend zu erwarten. Eingriffe im Bereich potenziell
vorhandener Feldhamsterbaue kdnnen zum Eintreten der Verbotstatbestande nach § 44 (1) Nr. 1 und 3
fuhren. So kénnen vorhandene Individuen verletzt oder getdtet werden und Fortpflanzungs- und
Ruhestatten zerstort werden.
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Zerschneidungswirkung durch Zuwegungen:

Fur den Feldhamster stellen Stralen im Allgemeinen eine Barriere dar. Bei den neu einzurichtenden
temporaren Zuwegungen handelt es sich jedoch um relativ kleine Bereiche, die der Feldhamster, der
eine ReviergréRe von 0,1 bis zu 2,5 ha und mehr nutzt (LANUV, 2023a), umgehen kann. Relevante
Beeintrachtigungen Uber Zerschneidungswirkung durch Zuwegungen sind aufgrund der zeitlichen und
raumlichen Begrenzung von Verkehrsaufkommen und Bauarbeiten fur den Feldhamster nicht zu
erwarten.

Uber den Baustellenverkehr sind Individuenverluste méglich.

Fallenwirkung/Individuenverlust:

Fur den Feldhamster ist eine Fallenwirkung durch Baugruben nicht vollig auszuschlie3en. Entsprechend
sind Individuenverluste maoglich.

Beeintrachtigung durch Schallemissionen:

In seinem Lebensraum ist die Art regelmaRig dem Einsatz schwerer landwirtschaftlicher Maschinen
ausgesetzt. Des Weiteren befinden sich die Baue der Art im Sommer in Tiefen von ca. 40 bis 50 cm
unter EOK und im Winter bis zu 2 m (frostfrei) unter EOK (LANUV, 2023a), was zu einer Abschirmung
fuhrt. Da die Art trotz dieser regelmafBigen Tatigkeiten auf diesen Flachen leben, ist auch durch die
zeitlich beschrankten baubedingten Schallimmissionen mit keinen erheblichen Stérungen im Sinne des
8§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG zu rechnen.

Beeintrachtigung durch visuelle Stérungen:

Bei dem Feldhamster handelt es sich um eine scheue und versteckt lebende Art, die auf Ackern lebt, auf
denen ausreichend Deckung zu finden ist. Zudem ist der Feldhamster berwiegend dammerungs- und
nachtaktiv (LANUV, 2023a). Aufgrund seiner Lebensweise und der tagsuber stattfindenden Bauarbeiten
(vgl. Register 11) ist daher davon auszugehen, dass die Bewegungen auf der Baustelle tber die in
Anspruch zu nehmenden Flachen hinaus wenig wahrgenommen werden und zu keinen Stérungen im
Sinne des § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG fluhren.

Arbeitsschritt I1.2: Einbeziehung von Vermeidungsmalnahmen und des
Risikomanagements

V01 — Okologische Baubegleitung

V11 /V12 — Bodenkundliche Baubegleitung / Schutz vor Bodenverdichtung

Vcer01 — Vermeidung der Beeintrachtigung des Feldhamsters (temporére Flacheninanspruchnahme)
Eine ausfuhrliche MaRnahmendarstellung ist auch dem LBP (Anhang B) zu enthnehmen.

Flacheninanspruchnahme: "Verlust oder Beeintrachtigung von Vegetation und Habitaten"
(baubedingt) und "Verlust von Vegetation und Habitaten" (anlagebedingt):

Zur Vermeidung der Beeintrachtigung des Feldhamsters ist im Bereich potenzieller Vorkommen
(Ackerflachen im Bereich der Bl. 4207) die folgende CEF- und Vermeidungsmalinahme vorzusehen
(Vcer01).
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Je nach Eingriffsintensitat und Lage sind unterschiedliche Mal3hahmen vorzusehen, die im Folgenden
einzeln angesprochen werden.

Isolatorentausch Bl. 4207:

An Arbeitsflachen und temporéren Zuwegungen von Maststandorten in geeignetem Habitat
(Ackerflachen), an denen ein Isolatorentausch durchgefuhrt wird, werden die Flachen vor Arbeitsbeginn
durch die Biologische Station des Rhein-Kreis-Neuss auf Feldhamsterbaue untersucht (Ende April).
Werden Baue auf den Flachen festgestellt, sind die Arbeiten auf die Zeit des Winterschlafs (Oktober bis
Mérz) zu beschrénken. Werden keine Baue festgestellt, sind die Flachen bis zum Abschluss der Arbeiten
mit Kleintierschutzzaunen zu umgeben, um ein Zuwandern von Individuen zu verhindern. Das Einzaunen
hat zeithah nach den Bau-Kontrollen zu erfolgen, um zu verhindern, dass zwischen der Kontrolle und
dem Einz&unen neue Baue errichtet werden. Fir die Dauer der baulichen Tatigkeiten (max. 4 Wochen,
vgl. Kap. 5.4 in Register 1) erfolgt eine Kontrolle der Zaune auf Funktionalitdét im Rahmen der
Okologischen Baubegleitung (V01), und zwar zu Beginn: Uberprifung der korrekten Ausfilhrung der
Umzéaunung; sowie wahrend der Bauphase: regelmaflige Kontrolle im Hinblick auf den korrekten
Zustand des Zaunes. Die Umz&unungen im Zufahrtsbereich sind beiden Gberwiegend dammerungs- und
nachtaktiven Tieren (LANUV, 2023a) wahrend der Durchfiihrung der BaumalRinahmen nur tagstber zu
offnen und bei Dammerung wieder zu schliel3en.

Masterhéhungen / Mastneubau Bl. 4207:

Im Bereich der Bl. 4207 werden 16 Bestandsmasten erhdht und an sieben Masten wird zusatzlich eine
Fundamentverstarkung vorgenommen. Zwei Mastneubauten sind im Bereich der UA Rommerskirchen
erforderlich (Mast 29A und 29B). Mast 16 (Erh6hung) befindet sich innerhalb einer Ackerflache, die von
der Biologischen Station des Rhein-Kreis-Neuss als derzeitige Vertragsnaturschutzflache fir den
Feldhamster gemeldet wurde. Wie bereits erwéhnt, konzentrieren sich Arthinweise / Nachweise von
Feldhamsterbauen auf den Bereich von Mast Nr. 12 bis 17 der Bl. 4207. Im Umfeld der Neubaumasten
befindet sich zudem eine vom Rhein-Erft-Kreis gemeldete Ackerbrache unter feldhamstergerechter
Bewirtschaftung. Vorkommen des Feldhamsters sind hier trotz der Nahe zur Umspannanlage nicht
auszuschlief3en.

Um das Eintreten von Verbotstatbestanden nach § 44 (1) Nr. 1 und 3 BNatSchG zu vermeiden, werden
die Eingriffsbereiche in geeignetem Habitat der Bl. 4207 (Ackerflachen) im Fruhjahr (Ende April) vor
Baubeginn durch die Biologische Station des Rhein-Kreis-Neuss nach Bauen abgesucht. Werden keine
Baue festgestellt, sind die Flachen bis zum Abschluss der Arbeiten mit Kleintierschutzzaunen zu
umgeben, um ein Zuwandern von Individuen zu verhindern. Das Einzdunen hat zeithah nach den Bau-
Kontrollen zu erfolgen, um zu verhindern, dass zwischen der Kontrolle und dem Einzaunen neue Baue
errichtet werden. Die Umzaunungen im Zufahrtsbereich sind bei den tGberwiegend dammerungs- und
nachtaktiven Tieren (LANUV, 2023a) nur tagsiber zu 6ffnen und bei einsetzender Dammerung wieder
zu schlieRen.

Werden Feldhamsterbaue/Feldhamster im Bereich der anzulegenden Baustelleneinrichtungsflachen
festgestellt, wird wie folgt vorgegangen:

Gegebenenfalls auf den Flachen vorhandene Feldhamster werden zur Vermeidung von nicht
vollkommen auszuschlieBenden Individuenverlusten im Rahmen der CEF-Malinahme (VcerOl)
gefangen und umgesiedelt. Dazu werden Drahtwippfallen verwendet, die einen ausreichend grof3en
Fangraum bieten. Die Umsetzung kann entweder in der Zeit zwischen dem Erwachen aus dem
Winterschlaf und vor der Geburt der Jungen, zwischen Anfang April und Mitte Mai, oder nach Aufzucht
der Jungen bis vor der ,Hamsterphase® (September) erfolgen. Allerdings ist eine Umsetzung im Frihjahr
vorzuziehen, da eine Umsetzung nach der Reproduktionsphase mit einer erhdhten Wintersterblichkeit
einhergehen kann (RUNGE et al., 2010). Entsprechend wird der mogliche Zeitpunkt von Umsetzungen
auf das Fruhjahr festgelegt und hat zeitnah nach den Bau-Kontrollen zu erfolgen.
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Da im Rhein-Kreis-Neuss und Rhein-Erft-Kreis laufend MalRhahmen zur Wiederansiedlung und
Populationsstiitzung durchgefiihrt werden, wird hinsichtlich der gefangenen Feldhamster zwischen zwei
Handlungsoptionen unterschieden, die mit den beiden Biologischen Stationen des Rhein-Erft-Kreises
und Rhein-Kreises-Neuss sowie den Kreisen im Vorfeld abgestimmt wurden. Sollten Feldhamster
gefangen werden, die bereits aus der Zucht stammen, kdnnen diese auf die Auswilderungsflachen des
Rhein-Erft-Kreises umgesetzt werden. Die Verfigbarkeit der Flachen fir Umsetzungen wurde vom
Rhein-Erft-Kreis bis 2026 (Inbetriebnahme Ultranet) bestatigt. Bei autochthonen Feldhamstern, die nicht
aus der Zucht stammen, ist beabsichtigt, dass die gefangenen Individuen fir die Erhaltungszucht zum
Artenschutzzentrum Metelen gebracht werden. ,Mittelfristiges Ziel der Zuchtbemiihungen und der
Aussetzungen ist die Etablierung von dauerhaft tiberlebensfahigen Populationen® (LANUV, 2021b).

Der Fang der Feldhamster bzw. die Betreuung der Feldhamster-bezogenen Malinahmen ist
sinnvollerweise von der Biologischen Station des Rhein-Erft-Kreises oder Rhein-Kreises-Neuss
durchzufiihren, da diese in das gemeinschaftliche Projekt zum Feldhamsterschutz eingebunden sind
(Steuerungsgruppe ,Feldhamsterschutz NRW*) und das nétige Equipment und die Erfahrung im
Umgang mit Feldhamstern bzw. dessen Fang vorweisen. Eine vertragliche Regelung wird entsprechend
mit einer Biologischen Station, hier des Rhein-Kreises-Neuss, vereinbart, da der geplante Trassenverlauf
zum Grol3teil in dessen Kreisgebiet liegt. Umsetzungen sollten bis April/Mai des jeweiligen Baujahres
(2025, ggf. 2026) abgeschlossen sein.

Da eine Umsetzung den Fang der Tiere voraussetzt, wird damit grundséatzlich ein Verbotstatbestand
nach 8§ 44 (1) Nr. 1 BNatSchG ausgeltst. Da das Fangen jedoch zum Schutz der Tiere geschieht, um
diese umzusetzen / nach Zucht wiederansiedeln zu kénnen und somit eine Beeintréchtigung und damit
eben das Eintreten eines Verbotstatbestandes nach § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG zu vermeiden und es sich
um nach 815 Abs. 1 BNatSchG unvermeidbare Beeintrachtigungen durch Eingriffe in Natur und
Landschaft handelt, die nach § 17 Abs. 1 BNatSchG zugelassen werden, liegt in diesem begriindeten
Einzelfall nach § 44 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG ein VerstoR gegen das Fangverbot nicht vor. Ein Antrag auf
Ausnahme von 8§ 44 BNatSchG gemal § 45 (7) Nr. 5 BNatSchG ist damit nicht erforderlich.

Um eine Rickwanderung umgesetzter Individuen bzw. ein spateres Einwandern von Feldhamster-
Individuen in den Baustellenbereich zu vermeiden, werden vor Beginn der Umsetzung alle Arbeitsflachen
und neu anzulegenden temporédren Zuwegungen in geeignetem Habitat der Bl. 4207 umzaunt. Daflr
wird ein Kleinsaugerschutzzaun verwendet, der das Abwandern von Feldhamstern aus dem umzaunten
Bereich z. B. tiber einen Ubersteig ermdglicht. Der Zaun muss standfest, witterungs- und UV-bestandig
sein und mindestens 50 cm in den Boden eingelassen werden, um ein Untergraben auszuschliel3en. Die
Hoéhe Uber der Erdoberkante muss dabei mind. 60 cm betragen. Die Umz&unungen im Zufahrtsbereich
sind bei den Uberwiegend dammerungs- und nachtaktiven Tieren (LANUV, 2023a) wahrend der
Durchfuhrung der Baumafinahmen nur tagsiiber zu 6ffnen und bei einsetzender Dammerung wieder zu
schlieRen. Eine regelmaRige Kontrolle auf Funktionalitat findet durch die Okologische Baubegleitung
statt (VO1), und zwar zu Beginn: Uberpriifung der korrekten Ausfiihrung der Umzaunung; sowie wéahrend
der Bauphase: regelméaRige Kontrolle im Hinblick auf den korrekten Zustand des Zaunes.

Auf die zeitlich vorgezogene Anlage von Umsetzungsflachen kann verzichtet werden, da bereits
Auswilderungsflachen im Raum Uber das GroR3projekt vorhanden sind auf die Einzeltiere gebracht
werden kénnen, wenn diese nicht fur die Zucht in Metelen verwendet werden. Die jeweiligen Flachen
haben eine ausreichende GroRe (Ingendorf: ca. 11 ha, Geyen: ca. 6 ha) fur die umzusetzenden
Feldhamster (zu erwartende Anzahl zu fangender Feldhamster: ca. 2 Individuen) und entsprechen den
Habitatansprichen der Art (s. Karte 4 in Anhang A von Reg. 18). Die Verfugbarkeit der Flachen ist
wahrend der gesamten Bauzeit abgesichert, da eine schriftliche Bestatigung des Kreises Uber die
Verfugbarkeit bis 2026 vorliegt.

Die temporére Inanspruchnahme eines Randbereichs einer Vertragsnaturschutzflache (zeitliche Dauer
bei Masterhéhung: ca. 14 Wochen, vgl. Kap. 5.4 in Register 1) bei Mast 16 der Bl. 4207 fiihrt, soweit im
Bereich der Baustelleneinrichtungsflache keine Feldhamsterbaue festgestellt werden, nicht zu einer
erheblichen Beeintrachtigung der Funktionalitéat der Gesamtflache. Nach Abschluss der Bauarbeiten ist
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jedoch sicherzustellen, dass beanspruchte Vertragsnaturschutzflichen wiederhergestellt werden. Fir
die Art des Feldhamsters sind auch mdgliche Bodenverdichtungen durch eine Lockerung des Bodens
zu beheben. Die bodenkundliche Baubegleitung stellt die Umsetzung der bodenbezogenen MaRnahmen
sicher, die auch die Vermeidung von Bodenverdichtungen umfasst (vgl. Register 14 und Kap. 5.4.6.2 in
Register 17, V11 und V12). Die aktuellen Vertragsnaturschutzflachen fur den Feldhamster haben eine
Laufzeit bis zum Jahr 2024. Die Lage der Vertragsnaturschutzflachen ab dem Jahr 2025 ist derzeit nicht
bekannt. Das gegenstandliche Vorhaben ist bei der Festlegung der Lage zu beriicksichtigen.

Anlagebedingt wird fur die zwei Mastneubauten 29A und 29B eine Ackerflache von ca. 313 m2 dauerhaft
der landwirtschaftlichen Nutzung entzogen. Uber Fundamentverstarkungen an einzelnen zu erhéhenden
Masten werden insgesamt ca. 19 m2 Acker dauerhaft neu versiegelt. Das Habitat des Feldhamsters wird
im Raum durch die geringfligige dauerhafte Neuinanspruchnahme von Acker nicht eingeschrankt, da
ausreichend Ackerflachen vorhanden sind bzw. erhalten bleiben. Das Grof3projekt zum
Feldhamsterschutz stellt in beiden Kreisen ausreichend attraktive Flachen fur den Feldhamster Uber
Vertragsnaturschutz sicher. Eine Beeintrachtigung durch die geringfligige Neuversiegelung ist sicher
auszuschlief3en.

Unter Berlcksichtigung der VermeidungsmalBnahmen (VO01, Vcer0l, V11 und V12) sind keine
Beeintrachtigungen und ein Eintreten der Verbotstatbestdnde im Sinne des 8§ 44 (1) Nr. 1 und 3
BNatSchG des Feldhamsters zu erwarten.

Zerschneidungswirkung durch Zuwegungen:

Die Umzéunungen im Zufahrtsbereich sind bei den Gberwiegend dammerungs- und nachtaktiven Tieren
(LANUV, 2023a) wahrend der Durchfiihrung der Baumaf3hahmen nur tagsiiber zu 6ffnen und bei
Dammerung wieder zu schlieRen (Vcer01). Entsprechend wird sich der Baustellenverkehr im betroffenen
Raum weitgehend auf die Zeiten beschréanken, wahrend derer die Art wenig aktiv ist. Eine erhdhte
Sterblichkeit aufgrund des Baustellenverkehrs ist entsprechend nicht zu erwarten.

Fallenwirkung/Individuenverlust:

Im Zuge der MalRnahme Vcer01 sind Kleintierschutzzaune im Bereich geeigneter Habitate aufzustellen,
durch die auch eine Beeintrachtigung durch Fallenwirkung und eine damit verbundene Tétung (8 44 (1)
Nr. 1 BNatSchG) vermieden wird. Sollte dennoch der Fall eintreten, dass einzelne Tiere in die Baugruben
fallen, sind die Bauarbeiten umgehend einzustellen und die OBB sowie die Biologische Station des RKN
zu informieren. Letztere fuhrt den Fang und die Umsetzung durch. Erst danach durfen die Bauarbeiten
fortgesetzt werden.
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Arbeitsschritt 11.3: Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestande
(unter Voraussetzung der unter 1.2 beschriebenen Maf3nahmen)

1. Werden evtl. Tiere verletzt oder getotet? M ia
(auBer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tétungen, bei einem nicht signifikant erhéhten
Tétungstrisiko oder infolge von Nr. 3)

[v nein

2. Werden evtl. Tiere wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, i
. ! X . X la
Uberwinterungs- und Wanderungszeiten so gestort, dass sich der
Erhaltungszustand
der lokalen Population verschlechtern kénnte?

3. Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestatten aus der Natur entnommen,
beschéadigt oder zerstért, ohne dass deren 6kologische Funktion im raumlichen
Zusammenhang erhalten bleibt?

4. Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der
Natur entnommen, sie oder ihre Standorte beschadigt oder zerstort, ohne dass
deren 6kologische Funktion im rdumlichen Zusammenhang erhalten bleibt?

Arbeitsschritt 11l Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen
(wenn mindestens eine der unter I.3 genannten Fragen mit ,ja“ beantwortet wurde)

[v nein

[ja ¥ nein

[ ja ¥ nein

1. Ist das Vorhaben aus zwingenden Griinden des Uberwiegenden 6ffentlichen M ia

; [ nein
Interesses gerechtfertigt?*

" ; % . .
2. Kénnen zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden Tja [ nein

3. Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei européischen Vogelarten  — ia

[ nein
nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten gunstig bleiben?
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B.) Antragsteller (Anlage ,,Art-fur-Art-Protokoll®)

Amphibien

Kreuzkrote (Bufo calamita)

Angaben zur Artenschutzprifung fur einzelne Arten
(FUr alle Arten, die im Sinne einer vertiefenden Art-fur-Art-Betrachtung geprift werden, einzeln bearbeiten!)

Durch Plan/Vorhaben betroffene Art:| Kreuzkrote (Bufo calamita)

Schutz- und Geféahrdungsstatus der Art

Rote Liste-Status Messtischblatt
¥ FFH-Anhang IV-Art 3
g Deutschland 19063
[ europaische Vogelart Nordrhein-Westfalen 3
Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen Erhaltungszustand der lokalen Population
. . r . . (Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Stérung (1.3 Nr. 2)
v atlantische Region kontinentale Region oder voraussichtlichem Ausnahmeverfahren (111))
| lgrlin | glinstig A giinstig / hervorragend
Iv gelb ungunstig / unzureichend B gunstig / gut
ungtinstig / schlecht ¢ unginstig / mittel - schlecht

Arbeitsschritt II.1: Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Art
(ohne die unter 1.2 beschriebenen Maf3nahmen)

Die Kreuzkrote bewohnt offene Landschaftsstrukturen. In der Kulturlandschaft Mitteleuropas sind es fast
ausschlieBlich Sekundéarlebensrdume, vor allem Abgrabungsbereiche (Sand-/Kiesgruben, Steinbriiche)
(HAMANN & SCHULTE, 2023). Als Laichgewasser dienen vegetationsarme, flache, temporare Tumpel
und Lachen (fischfrei, von anderen Amphibienarten kaum genutzt) in der freien Landschaft. Landlebens-
raume sind vegetationsarm und offen mit grabbaren, sandigen Substraten und trocken-warmen
Mikroklima (vgl. NIEKISCH 1982, SCHLUPMANN 1984, 1995, GUNTHER & MEYER 1996; ECKSTEIN
2003).

Im Rahmen der projektspezifischen Kartierung wurden einzig am 01.06.2022 Kreuzkrdten unter einem
kunstlichen Versteckplatz an der Westflanke der Kiesabgrabung Kaarst nachgewiesen. Nachweise vom
Nordende des Untersuchungsgebietes wurden ebenfalls Gber ein Schriftwerk vom MEERBUSCHER
AKTIONSKREIS FUR TIERRECHTE UND NATURSCHUTZ (2020) zu aktuellen Art-Beobachtungen am
Konverter-Standort gemeldet.

Flacheninanspruchnahme: ,,Verlust oder Beeintrachtigung von Vegetation und Habitaten*
(baubedingt) und ,,Verlust von Vegetation und Habitaten“ (anlagebedingt):

Es finden keine Eingriffe in Oberflachengewéasser oder deren Uferbereiche statt. Graben werden nicht in
Anspruch genommen. Vorhandene Grabeniberfahrten konnen genutzt werden und es sind somit keine
temporaren Grabenverrohrungen erforderlich. Daraus folgt, dass kein Verlust und keine
Beeintrachtigung von Fortpflanzungsstatten der Kreuzkréte Uber die bau- und anlage-bedingte
Flacheninanspruchnahme vorliegen.

Als Landlebensraum (Ruhestétte) nutzt die Kreuzkrote vegetationsarme und offene Bereiche mit
grabbarem, sandigem Boden (vgl. NIEKISCH 1982, SCHLUPMANN 1984, 1995, GUNTHER & MEYER
1996, ECKSTEIN 2003). Eine Eignung der offenen Agrarlandschaft als Landlebensraum ist in Nahe zum
Fortpflanzungsgewasser (Abgrabungsgewasser bei Kaarst) grundsatzlich gegeben, wobei die A52 als
siidliche und die A57 als 6stliche Hauptausbreitungsbarrieren eingestuft werden. Uber den
MEERBUSCHER AKTIONSKREIS FUR TIERRECHTE UND NATURSCHUTZ (2020) ist der Hinweis
bekannt, dass die Weihnachtsbaumkultur sidlich der Umspannanlage Osterath als Ruhestatte genutzt
werden kdnnte, da in diesem Bereich besonders sandiges Substrat vorliegt.
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Auf dem Gelande der Weihnachtsbaumkultur sind insbesondere nach Féllungen oder unmittelbar nach
Neupflanzungen besonders geeignete Bedingungen als Ruhestéatte fur die Art der Kreuzkréte zu
erwarten, da entsprechend offene und sandige Bereiche vorliegen.

Je hoher und dichter die Tannenbaume stehen desto geringer ist die Flacheneignung als Ruhestétte, da
offenes und besonntes Geldnde von der Art bevorzugt wird. Die Weihnachtsbaumkultur wird
entsprechend ihrer Entfernung (ca. 350 m) zum Laichgewésser als potenzielle Ruhestatte im Winter
erachtet (vgl. Kap. 6.6.1 in Reg. 19).

Die temporaren Zuwegungen und Arbeitsflachen im Vorkommens-Gebiet der Kreuzkrote vom nérdlichen
Beginn des geplanten Trassenverlaufs bis zur Querung der A52 liegen Uberwiegend auf intensiv
bearbeiteten Ackerflachen.

Die ausgewiesenen Flachen fiur Baueinsatzkabel befinden sich im Bereich des ndrdlichen Drittels der
Weihnachtsbaumkultur. Die ausgewiesenen Flachen fur Baueinsatzkabel befinden sich auch im Bereich
des noérdlichen Drittels der Weihnachtsbaumkultur. Da Baustellen aufgrund des Freilegens von
Rohboden und z. T. temporaren Pfutzen eine Attraktivitat als Lebensstéatte fir die Art der Kreuzkrote
bieten, sind die Baustellenbereiche des Vorhabens je nach Ausgestaltung differenziert zu betrachten.

Fur Arbeitsflachen von Masten an denen ausschlief3lich ein Isolatorentausch vorgenommen wird, ist kein
Bodenabtrag erforderlich. Nach Auslegen von Fahrplatten oder Ahnlichem wird die Flache befahren, der
Isolatorentausch (Dauer: 1 Tag) vorgenommen und die Baustelle wieder riickgebaut (Gesamtdauer:
max. 4 Wochen). Aufgrund der kurzzeitigen und Kleinflachigen Flacheninanspruchnahme ohne
wesentlichen Eingriff in den Bodenkdrper, ist von keiner Beeintrachtigung der Kreuzkrite oder einem
temporaren Habitatverlust auszugehen, die Uber die Wirkungen der bestehenden landwirtschaftlichen
Bewirtschaftung hinausgehen.

Bei den vier Mastneubauten (Mast 1, 2 und 3 der Bl. 4688 und Mast 250A der BI. 4588) sind hingegen
Baugruben fir die Fundamentgriindung erforderlich. Es besteht die Gefahr, dass Individuen in den
Baustellenbereich einwandern und Uber die Umsetzung der MalRnahmen beeintrachtigt oder getotet
werden. Individuenverluste Uber Zuwegungen (Zerschneidung, Baustellenverkehr) und Fallenwirkung
(Baugruben) werden in den Folgekapiteln angesprochen (Kap. 6.6.2.2 und 6.6.2.3). Die bauzeitliche
Flacheninanspruchnahme fihrt folglich zu einer temporar erhdhten Attraktivitat der Flache als
Lebensstatte.

Fur die Flachen der Baueinsatzkabel sind die Tannenb&ume im Vorfeld der BaumalRnahme zu fallen,
um die Flachen fur das Auslegen der Kabel befahren zu kénnen. Nach Abschluss des Auslegens der
Kabel werden diese bis zum Ruckbau zum Schutz des Menschen Uber Bauzaune eingezéunt. Die
Schaffung eines offenen sandigen Bereichs durch Fallung der Tannenbdume fiihrt zu einer Steigerung
der Eignung der Flache als Lebensstatte fir die Kreuzkréte. Im zu befahrenden Bereich werden
Fahrplatten oder Ahnliches ausgelegt, die den Zugang zum Rohboden in diesen Bereichen unterbinden
und entsprechend die Eignung der Flache als Lebensstéatte senken.

Uber die Baufeldfreimachung im Bereich der BEK kénnen potenzielle Ruhestatten der Kreuzkrote
betroffen sein. Die Baustelleneinrichtungsflachen an den Neubau-Maststandorten bieten im Zuge ihrer
Anlage erst attraktivere Lebensstatten fur die Art, da Rohboden freigelegt wird. Entsprechend ist das
Eintreten von artenschutzrechtlichen Verbotstatbestdanden in Bezug auf die baubedingte
Flacheninanspruchnahme nicht ohne weiteres auszuschliel3en.

Anlagebedingt werden durch die vier Neubaumasten im Bereich des Kreuzkroten-Vorkommens
Ackerflachen von kleinflachigen Versiegelungen (ca. 31,5 m2) betroffen sein. Eine erhebliche
Einschréankung des Habitats der Kreuzkrote bzw. eine relevante Reduktion der potenziellen Ruhestatten
liegt nicht vor. Unterhalb der Neubaumasten werden sich voraussichtlich ruderale, krautige Saume
bilden, die mitunter als Ruhestétte fir die Art geeignet sind. Es kommt zu keinen Beeintrachtigungen
durch die Auswirkung ,Verlust oder Beeintrachtigung von Vegetation und Habitaten® (anlagebedingt),
wodurch ein Eintreten der Verbotstatbestéande der Tétung und der Zerstérung von Fortpflanzungs- und
Ruhestatten Gber diesen Wirkfaktor (8 44 (1) Nr. 1 und 3 BNatSchG) ausgeschlossen werden kann.

Da die Art Uberwiegend dammerungs- und nachtaktiv ist und die temporéren Bauarbeiten sowie der
zugehdrige Baustellenverkehr tagsiiber wirken, sind keine relevanten Beeintrachtigungen der Wander-
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Zerschneidungswirkung durch Zuwegungen:

beziehungen zwischen Landhabitaten und Laichgewéassern sowie eine erhdhte Anzahl von Tétungen zu
erwarten, die Gber die bestehenden Beeintrachtigungen der Nutzung der Wirtschaftswege hinausgehen.
Die temporaren Zuwegungen zu den Arbeitsflachen sind kleinflachig und aufgrund des Auslegens von
Fahrplatten oder Ahnlichem fiir die Art unattraktiv, sodass auch bei Wegen, die nicht im Bestand
vorhanden sind, keine relevante Zerschneidungswirkung des Vorkommensgebiets der Kreuzkréte oder
gar eine erhdhte Sterblichkeit abzuleiten ist.

Das Eintreten der Verbotstatbestdnde der Tétung und der Zerstérung von Fortpflanzungs- und
Ruhestatten (§ 44 (1) Nr. 1 und 3 BNatSchG) ist somit auszuschlie3en.

Fallenwirkung und Individuenverlust:

Im Bereich der Baugruben kann es zu einer Fallenwirkung und somit zu Individuenverlusten kommen.
Dies betrifft Bereiche mit Neubaumasten, Rickbaumasten und Fundamentverstarkungen. Im
Vorkommensgebiet der Kreuzkréte liegen hiervon nur Neubaumasten vor (Mast 1, 2 und 3 der Bl. 4688
und Mast 250A der Bl. 4588). Eine Gefahrdung der Art kann im Bereich der genannten Neubaumasten
nicht ohne weiteres ausgeschlossen werden.

Verlust oder Beeintrachtigung von Vegetation und Habitaten durch Geholzriickschnitt im
Schutzstreifen (baubedingt):

Der baubedingte Verlust oder die Beeintrachtigung von Vegetation im Schutzstreifen resultiert aus dem
potenziell notwendigen Rickschnitt einzelner Gehdlze im Schutzstreifen im Rahmen der Seilzugarbeiten.
Sowohl beim Riickbau der Beseilung als auch bei der Auflage der neuen Beseilung missen Seile zwischen
den Masten gezogen werden. Das Vorseil wird dabei je nach Gelandebeschaffenheit mit einem Traktor oder
gelandegangigen LKW zwischen den Masten verlegt. In diesem Zusammenhang ist der Ruckschnitt
einzelner Geholze im Schutzstreifen denkbar.

Gehdlzriickschnitte sind fir die Art der Kreuzkrote nicht von Relevanz. Somit ist ein Eintreten der
Verbotstatbestdnde nach § 44 (1) Nr 1 und 3 BNatSchG durch diesen Wirkfaktor auszuschlief3en.

Arbeitsschritt 11.2: Einbeziehung von Vermeidungsmafinahmen und des
Risikomanagements

V08 — Vermeidung der Beeintrachtigung von Amphibien (Schutzzaun)
V01 — Okologische Baubegleitung
Eine ausfuhrliche MaRhahmendarstellung ist dem LBP (Anhang B) zu enthehmen.

Flacheninanspruchnahme: ,Verlust oder Beeintrachtiqung von Vegetation und Habitaten*

(baubedingt)

Um Individuenverluste der Kreuzkréte im Zuge der Baufeldfreimachung im Bereich der Flachen fur
Baueinsatzkabel und der Arbeitsflachen an Neubaumasten zu vermeiden, sind diese Flachen im Vorfeld
der Baumaf3nahme mit Amphibienschutzzaunen einzufassen (V08). Da die Weihnachtsbaumkultur eine
potenzielle Ruhestétte im Winter darstellt, sind die Flachen fur Baueinsatzkabel in diesem Bereich
bereits im Vorfeld der Fallungen und nach Verlassen der Winterquartiere (ca. Anfang Mai) einzuzaunen,
damit die Fallungen im Winter zu keinen Individuenverlusten fihren.

Zwischen dem Aufstellen der Schutzzaune (Anfang Mai) und der Gehoélzfallung (Oktober bis Februar)
sind die durch Z&une eingefassten Bereiche regelm&Rig auf noch verbliebene Kreuzkréten zu
untersuchen (Nutzung von kinstlichen Verstecken, Eimerfallen am Rand der Schutzzaune) und
gefangene Kreuzkréten zu den Laichplatzen zu bringen. Folglich wird sichergestellt, dass zum Zeitpunkt
der Fallungen im Winter keine Kreuzkroten Ruhestétten im betroffenen Bereich der Weihnachts-
baumkultur aufsuchen.

Entsprechend der raumlichen Néhe der Arbeitsflachen von Neubaumast 1 und 2 (Bl. 4688) sowie der
Flachen fiur Baueinsatzkabel (Acker, Weihnachtsbaumkultur) sind diese in ihrer Gesamtheit
einzuzaunen.
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Die Arbeitsflachen an den Neubaumasten Nr. 3 der Bl. 4688 und Nr. 250A der BI. 4588 kénnen im Vorfeld
der Baumafinahme separat eingezaunt werden, um ein Einwandern von Kreuzkréten zu verhindern. Die
Schutzzaune werden hierbei vor Beginn der Wanderungsphasen (Wanderphase zum Laichgewasser,
Zugzeit zum Sommerlebensraum und zum Winterlebensraum) von Ende Marz bis Ende Oktober
aufgestellt. Erst danach folgen Bodeneingriffe und weitere Baumaflinahmen. Nach Abschluss der
Baumaflnahmen und Rickbau der Arbeitsflachen, kénnen die Amphibien-Schutzzaune zurtickgebaut
werden. Das Aufstellen und die Funktionalitit der Schutzziune sind von der Okologischen
Baubegleitung zu tberwachen (V01).

Beeintrachtigungen der Kreuzkréte durch die Auswirkung ,Verlust oder Beeintrachtigung von Vegetation
und Habitaten® (baubedingt) kénnen Uber VermeidungsmaRnahmen (V08, V01) ausgeschlossen
werden.

Fallenwirkung und Individuenverlust:

Um ein zu Schaden kommen einzelner Individuen zu vermeiden, werden Amphibienschutzzaune im
Vorfeld der BaumaRnahmen um die Baustelleneinrichtungsflachen der betroffenen Neubaumaste
errichtet (V08). Durch die Errichtung der Schutzzdune werden Beeintrachtigungen und
Individuenverluste durch Fallenwirkung vermieden, da sich die Baugruben innerhalb der Arbeitsflachen
befinden. Da die Art iberwiegend ddammerungs- und nachtaktiv ist, miissen die Zaune ab Einsetzen der
Dammerung stets geschlossen werden und kdnnen erst wieder am néchsten Morgen getffnet werden
(LANUV, 2023a). Um eine Durchfahrt fir Baufahrzeuge auch nach Einsetzen der Dammerung zu
ermoglichen, kann der Zaun flr einzelne Fahrten kurzzeitig gedffnet werden. Nach der Durchfahrt ist der
Zaun jedoch umgehend wieder zu schlieBen. Das Vorgehen und die Funktionsfahigkeit des Zauns
werden durch die Okologische Baubegleitung (V01) iiberwacht.

Somit kann unter Bertcksichtigung der Vermeidungsmafinahme V08 in Verbindung mit V01 das
Eintreten des Verbotstatbestands der Toétung (8 44 (1) Nr. 1 BNatSchG) durch die Auswirkung
.Fallenwirkung/Individuenverlust® fiir die Art Kreuzkrote ausgeschlossen werden.

Arbeitsschritt I1.3: Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestéande
(unter Voraussetzung der unter 1.2 beschriebenen Maf3nahmen)

1. Werden evtl. Tiere verletzt oder getotet?
(auBer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tétungen, bei einem nicht signifikant erhéhten
Toétungsrisiko oder infolge von Nr. 3)

[ ja ¥ nein

2. Werden evtl. Tiere wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Tja ¥ nein
Uberwinterungs- und Wanderungszeiten so gestort, dass sich der
Erhaltungszustand
der lokalen Population verschlechtern kénnte?

3. Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestéatten aus der Natur enthommen,
beschadigt oder zerstort, ohne dass deren 6kologische Funktion im raumlichen
Zusammenhang erhalten bleibt?

4. Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der
Natur entnommen, sie oder ihre Standorte beschadigt oder zerstért, ohne dass
deren 6kologische Funktion im raumlichen Zusammenhang erhalten bleibt?

[ ja ¥ nein

[ ja ¥ nein

Arbeitsschritt 1l Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen
(wenn mindestens eine der unter I.3 genannten Fragen mit ,ja“ beantwortet wurde)
1. Ist das Vorhaben aus zwingenden Griinden des Uberwiegenden &ffentlichen Tja [ nein
Interesses gerechtfertigt?*
2. Kénnen zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden?* Tja [ nein
3. Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei europaischen Vogelarten  — ia [ nein

nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten glnstig bleiben?
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B.) Antragsteller (Anlage ,,Art-fur-Art-Protokoll®)

Reptilien

Ringelnatter (Natrix natrix)

Angaben zur Artenschutzprifung fur einzelne Arten
(FUr alle Arten, die im Sinne einer vertiefenden Art-fur-Art-Betrachtung geprift werden, einzeln bearbeiten!)

Durch Plan/Vorhaben betroffene Art: | Ringelnatter (Natrix natrix)

Schutz- und Geféahrdungsstatus der Art

Rote Liste-Status Messtischblatt
[~ FFH-Anhang V-Art Deutschland n.b
[ europaische Vogelart Nordrhein-Westfalen 2
Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen Erhaltungszustand der lokalen Population
. . r . . (Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Stérung (1.3 Nr. 2)
v atlantische Region kontinentale Region oder voraussichtlichem Ausnahmeverfahren (111))
| lgrlin | glinstig A giinstig / hervorragend
[ gelb ungunstig / unzureichend B gunstig / gut
ungtinstig / schlecht ¢ unginstig / mittel - schlecht

Arbeitsschritt II.1: Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Art
(ohne die unter 1.2 beschriebenen Maf3nahmen)

Die Ringelnatter ist auf nasse Bereiche in ihrem Lebensraum angewiesen, da diese die Voraussetzung
fur das Vorkommen der bevorzugten Beute (Amphibien) sind. Sie wird an Gewassern, in feuchten
Wiesen, lichten Waldern, auf Brachen, zuweilen auch in Géarten angetroffen (HAMANN & SCHULTE,
2023).

Einmalig wurde am 25.07.2022 bei der projektbezogenen Kartierung eine Ringelnatter an der Alten Erft
erfasst. Der Bereich um die Alte Erft stellt den optimalen Lebensraum dar, er ist strukturreich mit viel
liegendem Totholz und einer groRen Erdkréten-Population als Nahrungsgrundlage. Es sind somit mehr
als nur Einzeltiere zu erwarten.

Fldacheninanspruchnahme: ,Verlust oder Beeintrachtiqung von Vegetation und Habitaten*
(baubedingt) und ,,Verlust von Vegetation und Habitaten* (anlagebedingt):

Die Ringelnatter ist auf nasse Bereiche in ihrem Lebensraum angewiesen. Sie wird an Gewassern, in
feuchten Wiesen, lichten Waldern, auf Brachen, zuweilen auch in Géarten angetroffen. Vegetationsfreie
Bereiche sowie Acker und Ackerréander werden von der Ringelnatter stark gemieden (BLOSAT et al.,
2011). Die Arbeitsflachen im Bereich der Erftaue liegen auf intensiv genutzten Ackerflachen. Eine
Beeintrachtigung der Ringelnatter durch die Auswirkungen ,Verlust oder Beeintrachtigung von
Vegetation und Habitaten® (baubedingt) und ,Verlust von Vegetation und Habitaten® (anlagebedingt) und
somit das Eintreten der Verbotstatbestdnde der To6tung und der Zerstérung von Fortpflanzungs- und
Ruhestatten (8 44 (1) Nr. 1 und 3 BNatSchG) kann sicher ausgeschlossen werden.

Zerschneidungswirkung durch Zuwegungen:

Relevante Beeintrachtigungen durch eine Zerschneidungswirkung durch Zuwegungen sind aufgrund der
zeitlichen und raumlichen Begrenzung von Verkehrsaufkommen und Bauarbeiten nicht zu erwarten. Das
Eintreten der Verbotstatbestande der Toétung und der Zerstérung von Fortpflanzungs- und Ruhestatten
(8 44 (1) Nr. 1 und 3 BNatSchG) ist somit auszuschlieRen.

Fallenwirkung/Individuenverlust:

Von den fir die Fundamentverstarkung sowie fir den Neu- und Rickbau von Masten bendétigten
Baugruben kann fur die Ringelnatter bei mdglichen Wanderungen zu Verstecken oder Sonnenplatzen
eine potenzielle Fallenwirkung ausgehen.
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Eine Gefahrdung von Reptilien kann im Bereich der Zuwegungen zu den Mastbaustellen gegeben sein,
indem hier Individuen durch Baustellenverkehr zu Schaden kommen.

Dies ist im Bereich der Erftaue fur die Fundamentverstéarkung an Mast 4206/29 (Masterh6hung mit
Baugrube) der Fall. Somit ist durch die Auswirkung ,Fallenwirkung/Individuenverlust® das Risiko einer
Totung von Individuen (8 44 (1) Nr.1 BNatSchG) nicht auszuschlief3en.

Verlust oder Beeintrachtigung von Vegetation und Habitaten durch Gehoélzrickschnitt im
Schutzstreifen:

Im Bereich der Erftaue kommt es im Rahmen von Seilzugarbeiten zu keinen Gehdlzriickschnitten. Es ist mit
keinen Beeintrachtigungen zu rechnen. Somit ist ein Eintreten der Verbotstatbestande nach nach § 44 (1) Nr
1 und 3 BNatSchG auszuschlief3en.

Arbeitsschritt 11.2: Einbeziehung von Vermeidungsmafinahmen und des
Risikomanagements

V09 — Vermeidung der Beeintrachtigung von Reptilien (Schutzzaun)
Eine ausfuhrliche MaRhahmendarstellung ist dem LBP (Anhang B) zu entnehmen.

Durch die Errichtung von Schutzzdunen um Arbeitsflachen und Zuwegungen werden Beeintrachtigungen
durch Fallenwirkungen und Individuenverluste durch Baustellenverkehr vermieden, da sich die
Baugruben innerhalb der Arbeitsflachen befinden und Zuwegungen eingeschlossen sind. Dies ist im
Bereich der Erftaue nur fir die Fundamentverstarkung an Mast 4206/29 (Masterh6hung mit Baugrube)
notwendig. Die Schutzzaune werden wéahrend der Aktivitatszeit von Mitte April bis Ende Oktober
aufgestellt. Um ebenfalls Individuenverluste der national geschitzten Erdkréte zu verhindern, wird bei
der Dauer der Aufstellung des Schutzzaunes die Aktivitatszeit der Erdkrote (Anfang Méarz bis Ende
September) ebenfalls berticksichtigt. Somit ist der Schutzzaun in dem genannten Eingriffsbereich von
Anfang Marz bis Ende Oktober aufzustellen. Die Zaune muissen stets geschlossen sein und dirfen nur
fur die Durchfahrt von Baustellenfahrzeugen gedffnet werden. Das Vorgehen und die Funktionsfahigkeit
des Zauns werden durch die Okologische Baubegleitung (V01) tberwacht.

Unter Berlicksichtigung der Vermeidungsmafinahme kann das Eintreten des Verbotstatbestandes der
Totung (8 44 (1) Nr. 1 BNatSchG) ausgeschlossen werden.
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Arbeitsschritt 11.3: Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestande
(unter Voraussetzung der unter 1.2 beschriebenen Maf3nahmen)

1. Werden evtl. Tiere verletzt oder getotet? M ia
(auBer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tétungen, bei einem nicht signifikant erhéhten
Tétungstrisiko oder infolge von Nr. 3)

[v nein

2. Werden evtl. Tiere wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, i
. ! X . X la
Uberwinterungs- und Wanderungszeiten so gestort, dass sich der
Erhaltungszustand
der lokalen Population verschlechtern kénnte?

3. Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestatten aus der Natur entnommen,
beschéadigt oder zerstért, ohne dass deren 6kologische Funktion im raumlichen
Zusammenhang erhalten bleibt?

4. Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der
Natur entnommen, sie oder ihre Standorte beschadigt oder zerstort, ohne dass
deren 6kologische Funktion im rdumlichen Zusammenhang erhalten bleibt?

Arbeitsschritt 11l Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen
(wenn mindestens eine der unter I.3 genannten Fragen mit ,ja“ beantwortet wurde)

[v nein

[ja ¥ nein

[ ja ¥ nein

1. Ist das Vorhaben aus zwingenden Griinden des Uberwiegenden 6ffentlichen M ia

; [ nein
Interesses gerechtfertigt?*

" ; % . .
2. Kénnen zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden Tja [ nein

3. Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei européischen Vogelarten  — ia

[ nein
nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten gunstig bleiben?
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	Protokoll einer Artenschutzprüfung (ASP) – Gesamtprotokoll –
	A.) Antragsteller (Angaben zum Plan/Vorhaben)
	B.) Antragsteller (Anlage „Art-für-Art-Protokoll“)
	Brutvögel
	Baumfalke (Falco subbuteo)
	Bluthänfling (Carduelis cannabina)
	Feldlerche (Alauda arvensis)
	Habicht (Accipiter gentilis)
	Haubentaucher (Podiceps cristatus)
	Rebhuhn (Perdix perdix)
	Schwarzkehlchen (Saxicola rubicola)
	Turmfalke (Falco tinnunculus)
	Wachtel (Coturnix coturnix)

	Fledermäuse
	Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii)
	Braunes Langohr (Plecotus auritus)
	Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus)
	Fransenfledermaus (Myotis nattereri)
	Großer Abendsegler (Nyctalus noctula)
	Große Bartfledermaus (Myotis mystacinus)
	Großes Mausohr (Myotis myotis)
	Kleiner Abendsegler (Nyctalus leisleri)
	Kleine Bartfledermaus (Myotis brandtii)
	Mückenfledermaus (Pipistrellus pygmaeus)
	Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii)
	Wasserfledermaus (Myotis daubentonii)
	Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus)

	Säugetiere (ohne Fledermäuse)
	Feldhamster (Cricetus cricetus)

	Amphibien
	Kreuzkröte (Bufo calamita)

	Reptilien
	Ringelnatter (Natrix natrix)



